Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die
demografische Entwicklung und zur Starkung der Finanzierungsgrundlagen der
gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz)

A. Problem und Ziel

Die aus dem Rickgang der Geburtenzahl und der Verlangerung der Lebenserwartung resultie-
renden Veranderungen fuhren in der gesetzlichen Rentenversicherung zu einer Veranderung
des zahlenméaRigen Verhaltnisses von aktiver Erwerbsphase zu durchschnittlicher Renten-
bezugsphase. Die Rentenbezugsdauer hat sich in den letzten 40 Jahren im Durchschnitt um
rund 7 Jahre auf nunmehr 17 Jahre erhoht. Es ist davon auszugehen, dass die Lebens-
erwartung bis zum Jahr 2030 bei 65-jahrigen Mannern und bei 65-jahrigen Frauen um weitere
2,8 Jahre anwachsen wird.

Zu wenig altere Menschen sind am Erwerbsleben beteiligt. Die Erwerbstatigenquote von
Menschen zwischen 55 und 64 Jahren liegt mit rund 45 Prozent deutlich unter der Erwerbs-
tatigenquote fir alle im erwerbsfahigen Alter (rund 65 Prozent). Dieser Entwicklung gilt es
gegenzusteuern. Zudem wird in Zukunft auch die Zahl junger qualifizierter Erwerbspersonen
zurtickgehen. Damit die Wettbewerbsfahigkeit am Wirtschaftsstandort Deutschland erhalten
bleibt, diurfen Erfahrung und Wissen alterer Arbeithnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht verloren

gehen.

Mit den grundlegenden Entscheidungen der Rentenreform 2001 und dem Gesetz zur Sicherung
der nachhaltigen Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Nach-
haltigkeitsgesetz) von 2004 hat der Gesetzgeber bereits auf die sich wandelnden demografi-
schen, aber auch 6konomischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen reagiert und die
Grundlagen fir eine generationengerechte Rente sowie die breite staatliche Férderung der
zuséatzlichen Altersvorsorge geschaffen.

In diesem Zusammenhang hat er mit gesetzlichen Beitragssatzobergrenzen und Niveau-
sicherungszielen den Rahmen fir die kiinftige Entwicklung der Rentenversicherung festgelegt.
Das bedeutet, der Beitragssatz soll bis zum Jahr 2020 20 Prozent und bis zum Jahr 2030

22 Prozent nicht Uberschreiten. Dariiber hinaus soll der Beitragssatz bis zum Jahr 2009
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19,9 Prozent nicht tibersteigen. Das Rentenniveau (Sicherungsniveau vor Steuern) soll
46 Prozent bis zum Jahr 2020 und 43 Prozent bis zum Jahr 2030 nicht unterschreiten, wobei
ein Niveau von 46 Prozent auch tiber 2020 hinaus angestrebt wird.

Zur Stabilisierung und Einhaltung der genannten Ziele ist die Fortentwicklung der bereits
getroffenen Malinahmen notwendig. Handlungsbedarf besteht somit auch hinsichtlich der im
Rahmen des RV-Nachhaltigkeitsgesetzes 2004 eingefiihrten Schutzklausel. Zur Einhaltung der
Beitragssatz- und Niveausicherungsziele hatte der Gesetzgeber die Rentenanpassungsformel
unter anderem um Elemente ergdnzt, die den Anstieg der Rente tendenziell dampfen. Eine
Schutzklausel verhindert dabei, dass es durch die Anwendung der Dampfungsfaktoren bei der
Rentenanpassung (Veranderung des Beitragssatzes zur Rentenversicherung und des Alters-
vorsorgeanteils bzw. des Nachhaltigkeitsfaktors) zu einer Verringerung des bisherigen Monats-
betrages der Rente kommt. Bereits in den Jahren 2005 und 2006 hat sich allerdings gezeigt,
dass mit der Schutzklausel in ihrer bisherigen Ausgestaltung eine dauerhafte Zusatzbelastung
der Beitragszahler begriindet wird. Auch hier gilt es, die MaRBnhahme im Sinne der Gene-
rationengerechtigkeit fortzuentwickeln.

B. Losung

Vor dem Hintergrund der weiter steigenden Lebenserwartung und sinkender Geburtenzahlen ist
die stufenweise Anhebung der Altersgrenze fir die Regelaltersrente von bisher 65 Jahren auf
das 67. Lebensjahr eine wichtige rentenpolitische Malinahme, um die gesetzlichen Beitrags-
satz- und Niveausicherungsziele einhalten zu kénnen.

Flankierend dazu muss die Beschéaftigungssituation &alterer Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in Deutschland weiter verbessert werden. Der Bund unterstiitzt dies mit der ,Initiative
50plus” und einer Reihe von Modellprojekten in den Regionen. Ebenso gefordert sind Wirtschaft
und Gewerkschaften sowie die Betriebsparteien im Arbeitsleben mit Tarif- und Betriebs-
vereinbarungen Bedingungen zu gestalten, die die Beschaftigungsfahigkeit im Alter erhalten
und die Beschéftigung Alterer erhéhen.

Die Anhebung der Altersgrenzen und die gezielte Forderung &lterer Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sind auch aus 6konomischen Grinden unerlasslich. Mit dem demografischen
Wandel wird in Zukunft auch die Zahl junger qualifizierter Erwerbspersonen zuriickgehen. Mit
der Anhebung der Altersgrenzen wird deswegen auch einem drohenden Fachkréftemangel ent-
gegengewirkt. Zudem sind Erfahrungen und Wissen &lterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wichtige Ressourcen.
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In der gesetzlichen Rentenversicherung sind im Sinne der gesetzlichen Beitragssatz- und
Niveausicherungsziele folgende Mal3hahmen vorgesehen:

e Stufenweise Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre beginnend von 2012 an mit dem
Jahrgang 1947 bis zum Jahr 2029 und entsprechende Anhebungen bei anderen Renten
sowie Einfuhrung einer neuen abschlagsfreien Altersrente ab 65 Jahren fur besonders
langjéhrig Versicherte mit mindestens 45 Jahren an Pflichtbeitrdgen aus Beschéftigung,
selbsténdiger Tatigkeit und Pflege sowie Zeiten der Kindererziehung bis zum 10. Lebensjahr
des Kindes.

e Modifizierung der Schutzklausel bei der Rentenanpassung: Ab 2011 werden seit 2005
unterbliebene Anpassungsdampfungen realisiert, wenn aufgrund der Lohnentwicklung
Rentensteigerungen maoglich sind.

Durch eine Bestandspriufungsklausel wird die Bundesregierung verpflichtet, den gesetz-
gebenden Kérperschaften vom Jahre 2010 an alle vier Jahre tber die Entwicklung der Be-
schéaftigung alterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu berichten und eine Einschétzung
dartber abzugeben, ob die Anhebung der Regelaltersgrenze unter Berlicksichtigung der Ent-
wicklung der Arbeitsmarktlage sowie der wirtschaftlichen und sozialen Situation &lterer Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer weiterhin vertretbar erscheint und die getroffenen gesetzlichen
Regelungen bestehen bleiben kénnen.

Dartber hinaus enthélt der Entwurf im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung im
Wesentlichen Rechtsanderungen hinsichtlich der

e Frist- und Verfahrensvorschriften zum Rentensplitting unter Ehegatten
¢ Rucknahmepflicht bei bestandskraftigen Verwaltungsakten
e Einfuihrung einer Ubergangsregelung in das Fremdrentengesetz (FRG).

Die fur die gesetzliche Rentenversicherung vorgesehenen Malinahmen sollen mit diesem
Gesetzentwurf auf die Alterssicherung der Landwirte Gbertragen werden. Die Anhebung der
Altersgrenzen in der gesetzlichen Rentenversicherung soll auch in den Systemen der zuséatzli-
chen Altersvorsorge nachvollzogen werden. Daher erfolgen u. a. auch im Einkommensteuer-
gesetz und im Betriebsrentengesetz entsprechende Anpassungen.

Der Entwurf enthélt dariber hinaus die sich aus der Altersgrenzenanhebung ergebenden
Folgednderungen in sonstigen Bereichen der Sozialen Sicherung.



C. Alternativen
Keine

D. Finanzielle Auswirkungen

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand
Die Anhebung der Altersgrenze und die Modifizierung der Schutzklausel setzen erst nach
dem Jahr 2010 ein. Daher ergeben sich in der mittleren Frist keine finanziellen Aus-
wirkungen. Fir den Zeitraum danach gilt Folgendes:

Durch die MalRBnahmen dieses Gesetzentwurfs ergibt sich eine dauerhafte Entlastung des
Beitragssatzes und somit auch der Lohnzusatzkosten. Langfristig wird unter Einbeziehung
der MalRnahmen dieses Gesetzentwurfes der Beitragssatzanstieg bis zum Jahr 2030 auf
21,9 Prozent begrenzt.

Der Bund wird durch die MaRnahmen dieses Gesetzentwurfes aufgrund des gedampften
Beitragssatzanstiegs bei den Zahlungen an die allgemeine Rentenversicherung fiir den
allgemeinen Bundeszuschuss und die Beitrage fur Kindererziehungszeiten entlastet.

Finanzwirkungen fur den Bund entstehen in Verbindung mit der Rentenversicherung weiter
bei den Zusatz- und Sonderversorgungssystemen, den einigungsbedingten Leistungen, in
der knappschaftlichen Rentenversicherung und in der Alterssicherung der Landwirte, durch
die der Bund im Saldo entlastet wird.

2. Vollzugsaufwand
Der entstehende Vollzugsaufwand fir die 6ffentliche Hand ist geringfligig und nicht
quantifizierbar.

E. Sonstige Kosten

Der geringere Beitragssatzanstieg in der gesetzlichen Rentenversicherung fuhrt zu einer Ver-
minderung der Lohnzusatzkosten und damit der Lohnkosten insgesamt. Sonstige Auswirkungen
auf die Kosten der Unternehmen entstehen nicht. Wegen der Bedeutung der Lohnkosten fir die
Kostensituation der Unternehmen ist eine dampfende Wirkung auf das Preisniveau zu erwarten.



F. Relevanzprifung
Die Gesetzesanderungen wurden unter dem Aspekt des Gender Mainstreaming auf ihre

Geschlechterrelevanz geprift. Nach dem Ergebnis der Relevanzpriifung sind die Regelungen

gleichstellungspolitisch ausgewogen.
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Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die
demografische Entwicklung und zur Starkung der Finanzierungsgrundlagen der
gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11

Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18

Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
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Anderung des EinkOmMmMENSIEUEIGESEIZES. ........ccveivieviiriirieieiece e 49
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Artikel 1

Anderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

(860-6)

Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Rentenversicherung - in der Fassung der
Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBI. | S. 754, 1404, 3384), zuletzt ge&ndert durch
..., wird wie folgt geandert:

Die Inhaltstibersicht wird wie folgt gedndert:

a)

b)

9)

h)

Nach der Angabe zu § 37 wird folgende Angabe eingefiigt:

.3 38 Altersrente fur besonders langjéhrig Versicherte®.

Nach der Angabe zu § 68 wird folgende Angabe eingefiigt:

.8 68a Schutzklausel®.

In der Angabe zu § 86 werden die Worter ,Zuschlage oder" gestrichen.

Die Angabe zu § 94 wird gestrichen.

Die Angabe zu § 120d wird wie folgt gefasst:

.8 120d Verfahren und Zustandigkeit®.

Nach der Angabe zu § 120d wird folgende Angabe eingeflgt:

.8 120e Rentensplitting unter Lebenspartnern®.

Nach der Angabe zu § 234 wird folgende Angabe eingefigt:

.8 234a Ubergangsgeldanspruch und -berechnung bei Unterhaltsgeldbezug®.

Die Angabe zu § 235 wird gestrichen.



)

k)

m)
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Vor der Angabe zu 8§ 236 wird folgende Angabe eingefugt:

.8 235 Regelaltersrente*.

Die Angabe zu § 255d wird wie folgt gefasst:

»8 255d Ausgleichsbedarf zum 30. Juni 2007*.

Die Angabe zu § 255¢g wird wie folgt gefasst:

»3 2550 Bestimmung des aktuellen Rentenwerts fiir die Zeit vom 1. Juli 2007 bis
zum 1. Juli 2010“.

Die Angaben zu den 88 276b und 276c werden gestrichen.

Die Angaben zu den Anlagen 21 bis 23 werden gestrichen.

§ 2 Satz 1 wird wie folgt geandert:

a)

b)

In Nummer 1 und 2 wird jeweils vor den Wértern ,keinen versicherungspflichtigen

Arbeitnehmer” das Wort ,regelmaiig” eingeflgt.

In Nummer 9 Buchstabe a werden die Worter ,,, dessen Arbeitsentgelt aus diesem Be-

schéaftigungsverhaltnis regelmafig 400 Euro im Monat Ubersteigt,” gestrichen.

8 5 Abs. 4 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

3.

bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze nicht versichert waren oder nach Erreichen der

Regelaltersgrenze eine Beitragserstattung aus ihrer Versicherung erhalten haben.”

In 8 6 Abs. 1b werden in Nummer 1 das Wort ,oder” durch ein Komma, der Schlusspunkt in

Nummer 2 durch das Wort ,,oder” ersetzt und folgende Nummer 3 angefigt:

113'

wahrend der Dauer des Bezugs von Arbeitslosengeld Il weiterhin in der Alterssicherung

der Landwirte versichert bleiben.”



In 8 33 wird jeweils in Absatz 2 und 3 das Wort ,als" gestrichen.

In 8 33 Abs. 2 wird nach Nummer 3 folgende Nummer 3a eingeflgt:

,3a. Altersrente fiir besonders langjéhrig Versicherte,".

§ 34 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Woérter ,Vollendung des 65. Lebensjahres” durch die

Worter ,Erreichen der Regelaltersgrenze” ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Die Hinzuverdienstgrenze betragt
1. bei einer Rente wegen Alters als Vollrente ein Siebtel der monatlichen Bezugs-
grofie,
2. bei einer Rente wegen Alters als Teilrente von
a) einem Drittel der Vollrente das 0,25fache,
b) der Halfte der Vollrente das 0,19fache,
c) zwei Dritteln der Vollrente das 0,13fache
der monatlichen Bezugsgrol3e, vervielfaltigt mit der Summe der Entgeltpunkte (8 66
Abs. 1 Nr. 1 bis 3) der letzten drei Kalenderjahre vor Beginn der ersten Rente

wegen Alters, mindestens jedoch mit 1,5 Entgeltpunkten.”

c) In Absatz 4 werden vor den Wortern ,ist der Wechsel” die Worter ,oder fur Zeiten des

Bezugs einer solchen Rente" eingefiigt.

-10 -
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Die 88 35 bis 37 werden wie folgt gefasst:

»8 35

Regelaltersrente

Versicherte haben Anspruch auf Regelaltersrente, wenn sie
1. die Regelaltersgrenze erreicht und
2. die allgemeine Wartezeit erfuillt

haben. Die Regelaltersgrenze wird mit Vollendung des 67. Lebensjahres erreicht.

§ 36

Altersrente fir langjahrig Versicherte

Versicherte haben Anspruch auf Altersrente fir langjahrig Versicherte, wenn sie
1. das 67. Lebensjahr vollendet und
2. die Wartezeit von 35 Jahren erfullt
haben. Die vorzeitige Inanspruchnahme dieser Altersrente ist nach Vollendung des

63. Lebensjahres moglich.

§ 37

Altersrente fir schwerbehinderte Menschen

Versicherte haben Anspruch auf Altersrente flr schwerbehinderte Menschen, wenn sie
1. das 65. Lebensjahr vollendet haben,
2. bei Beginn der Altersrente als schwerbehinderte Menschen (8 2 Abs. 2 Neuntes Buch)
anerkannt sind und
3. die Wartezeit von 35 Jahren erfiillt haben.
Die vorzeitige Inanspruchnahme dieser Altersrente ist nach Vollendung des

62. Lebensjahres mdglich.”

-11 -
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Nach 8§ 37 wird folgender § 38 eingeflugt:

»8 38

Altersrente fir besonders langjahrig Versicherte

Versicherte haben Anspruch auf Altersrente fiir besonders langjéhrig Versicherte, wenn
sie
1. das 65. Lebensjahr vollendet und
2. die Wartezeit von 45 Jahren erfullt

haben.“

8§ 40 wird wie folgt gefasst:
”§ 40

Altersrente fir langjahrig unter Tage beschéftigte Bergleute

Versicherte haben Anspruch auf Altersrente fir langjahrig unter Tage beschaftigte Berg-
leute, wenn sie
1. das 62. Lebensjahr vollendet und
2. die Wartezeit von 25 Jahren erfuillt

haben.”

8 41 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

.Eine Vereinbarung, die die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses eines Arbeithehmers
ohne Kindigung zu einem Zeitpunkt vorsieht, zu dem der Arbeitnehmer vor Erreichen der
Regelaltersgrenze eine Rente wegen Alters beantragen kann, gilt dem Arbeitnehmer
gegeniber als auf das Erreichen der Regelaltersgrenze abgeschlossen, es sei denn, dass
die Vereinbarung innerhalb der letzten drei Jahre vor diesem Zeitpunkt abgeschlossen oder
von dem Arbeitnehmer innerhalb der letzten drei Jahre vor diesem Zeitpunkt bestétigt

worden ist.”

-12 -
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12. In 8 43 Abs. 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 werden jeweils die Worter ,.zur Vollendung des

13.

14.

15.

16.

65. Lebensjahres” durch die Worter ,zum Erreichen der Regelaltersgrenze” ersetzt.

In § 45 Abs. 1 und 3 werden jeweils die Woérter ,,zur Vollendung des 65. Lebensjahres”

durch die Worter ,zum Erreichen der Regelaltersgrenze” ersetzt.

8§ 46 wird wie folgt geadndert:

a)

b)

In Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 wird die Angabe ,45. Lebensjahr” durch die Angabe

»47. Lebensjahr” ersetzt.

Absatz 2b wird wie folgt gefasst:

»(2b) Ein Anspruch auf Witwenrente oder Witwerrente besteht auch nicht von dem
Kalendermonat an, zu dessen Beginn das Rentensplitting durchgefthrt ist. Der Ren-
tenbescheid lber die Bewilligung der Witwenrente oder Witwerrente ist mit Wirkung
von diesem Zeitpunkt an aufzuheben; die 88 24 und 48 des Zehnten Buches sind nicht

anzuwenden.”

In § 47 Abs. 1 und 3 werden jeweils die Woérter ,zur Vollendung des 65. Lebensjahres”

durch die Worter ,zum Erreichen der Regelaltersgrenze” ersetzt.

8 50 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

In Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 werden die Wérter ,zur Vollendung des 65. Lebensjahres”

durch die Worter ,zum Erreichen der Regelaltersgrenze” ersetzt.

Folgender Absatz 5 wird angefugt:

»,(5) Die Erfullung der Wartezeit von 45 Jahren ist Voraussetzung fiir einen Anspruch

auf Altersrente fur besonders langjahrig Versicherte.”
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Nach 8 51 Abs. 3 wird folgender Absatz 3a eingeflugt:

»(3a) Auf die Wartezeit von 45 Jahren werden Kalendermonate angerechnet mit
1. Pflichtbeitragen fiir eine versicherte Beschaftigung oder Tatigkeit, wobei 8 55 Abs. 2
nicht fir Zeiten anzuwenden ist, in denen Versicherte wegen des Bezugs von Arbeits-
losengeld und Arbeitslosengeld Il versicherungspflichtig waren, und
2. Bericksichtigungszeiten.
Kalendermonate, die durch Versorgungsausgleich oder Rentensplitting ermittelt werden,

werden nicht angerechnet.”

§ 56 Abs. 2 Satz 6 wird wie folgt gefasst:

.Die Zuordnung kann ruckwirkend fur bis zu zwei Kalendermonate vor Abgabe der Erkla-
rung erfolgen, es sei denn, fur einen Elternteil ist unter Berticksichtigung dieser Zeiten eine
Leistung bindend festgestellt, ein Versorgungsausgleich oder ein Rentensplitting durch-

gefuhrt.”

§ 68 Abs. 6 wird aufgehoben.

Nach 8§ 68 wird folgender 8§ 68a eingefligt:

.8 68a

Schutzklausel

(1) Abweichend von 8§ 68 sind der Faktor fur die Veranderung des durchschnittlichen
Beitragssatzes in der allgemeinen Rentenversicherung und der Nachhaltigkeitsfaktor soweit
nicht anzuwenden, als die Wirkung dieser Faktoren in ihnrem Zusammenwirken den bisheri-
gen aktuellen Rentenwert verringert oder einen geringer als bisher festzusetzenden aktu-
ellen Rentenwert zusatzlich verringert. Die unterbliebene Minderungswirkung (Ausgleichs-
bedarf) wird mit Erh6hungen des aktuellen Rentenwerts verrechnet. Die Verrechnung darf

nicht zu einer Minderung des bisherigen aktuellen Rentenwerts fiihren.

-14 -
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(2) In den Jahren, in denen Absatz 1 Satz 1 anzuwenden ist, wird der Ausgleichsbedarf
ermittelt, indem der nach § 68 berechnete aktuelle Rentenwert durch den nach Absatz 1
Satz 1 ermittelten aktuellen Rentenwert geteilt wird (Ausgleichsfaktor). Der Wert des Aus-
gleichsbedarfs verandert sich, indem der im Vorjahr bestimmte Wert mit dem Ausgleichs-

faktor des laufenden Jahres vervielfaltigt wird.

(3) Ist der nach § 68 berechnete aktuelle Rentenwert hoher als der bisherige aktuelle
Rentenwert und ist der im Vorjahr bestimmte Wert des Ausgleichsbedarfs kleiner als
1,0000, wird der neue aktuelle Rentenwert abweichend von 8§ 68 ermittelt, indem der bishe-
rige aktuelle Rentenwert mit dem halftigen Anpassungsfaktor vervielfaltigt wird. Der halftige
Anpassungsfaktor wird ermittelt, indem der nach 8 68 berechnete aktuelle Rentenwert
durch den bisherigen aktuellen Rentenwert geteilt wird (Anpassungsfaktor) und dieser
Anpassungsfaktor um 1 vermindert, durch 2 geteilt und um 1 erhoht wird. Der Wert des
Ausgleichsbedarfs verandert sich, indem der im Vorjahr bestimmte Wert mit dem halftigen
Anpassungsfaktor vervielfaltigt wird. Ubersteigt der Ausgleichsbedarf nach Anwendung von
Satz 3 den Wert 1,0000, wird der bisherige aktuelle Rentenwert abweichend von Satz 1 mit
dem Faktor vervielfaltigt, der sich ergibt, wenn der Anpassungsfaktor mit dem im Vorjahr
bestimmten Wert des Ausgleichsbedarfs vervielfaltigt wird; der Wert des Ausgleichsbedarfs
betragt dann 1,0000.

(4) Sind weder Absatz 1 noch Absatz 3 anzuwenden, bleibt der Wert des Ausgleichs-

bedarfs unverandert.”

In 8 69 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort ,Rentenwert” die Woérter ,und den Ausgleichs-

bedarf* eingefigt.

In 8 76b Abs. 4 Nr. 3 werden die Worter ,Vollendung des 65. Lebensjahres” durch die

Worter ,des Erreichens der Regelaltersgrenze” ersetzt.
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23. 8 77 wird wie folgt geandert:

a)

b)

c)

Absatz 2 wird wie folgt geédndert:

aa) In Satz 1 werden in Nummer 1 die Worter ,der Vollendung des 65. Lebensjahres*
durch die Worter ,des Erreichens der Regelaltersgrenze*, in Nummer 2 Buch-
stabe b und Nummer 4 Buchstabe b jeweils die Worter ,Vollendung des
65. Lebensjahres” durch die Worter ,Erreichen der Regelaltersgrenze® und in
Nummer 3 und 4 Buchstabe a jeweils die Angabe ,63. Lebensjahres” durch die

Angabe ,65. Lebensjahres” ersetzt.

bb) In Satz 2 und 3 wird jeweils die Angabe ,60. Lebensjahres” durch die Angabe

,062. Lebensjahres” ersetzt.

Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt geéndert:

aa) In Nummer 2 werden die Angabe ,60. Lebensjahres” durch die Angabe
,062. Lebensjahres” und die Angabe ,,63. Lebensjahres” durch die Angabe

,065. Lebensjahres” ersetzt.

bb) In Nummer 3 werden die Worter ,Vollendung des 65. Lebensjahres” durch die

Worter ,Erreichen der Regelaltersgrenze” ersetzt.

Folgender Absatz 4 wird angeflgt:

»(4) Bei Renten wegen verminderter Erwerbsfahigkeit und bei Hinterbliebenenrenten,
deren Berechnung 40 Jahre mit den in 8 51 Abs. 3a und 4 und mit den in § 52 Abs. 2
genannten Zeiten zugrunde liegen, sind die Absatze 2 und 3 mit der Mal3gabe anzu-
wenden, dass an die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres die Vollendung des
63. Lebensjahres und an die Stelle der Vollendung des 62. Lebensjahres die Vollen-

dung des 60. Lebensjahres tritt."

24. In der Uberschrift zu § 86 werden die Worter ,Zuschlage oder* gestrichen.
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25. § 86a wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 wird die Angabe ,62. Lebensjahres” durch die Angabe ,64. Lebensjahres”
ersetzt.
b) Folgender Satz 3 wird angefiigt:
,8 77 Abs. 4 ist bei Renten fur Bergleute mit der Mal3gabe anzuwenden, dass als
niedrigstes Lebensalter fur die Bestimmung des Zugangsfaktors die Vollendung des
62. Lebensjahres zugrunde zu legen ist.”
26. In § 89 Abs. 1 Satz 2 wird nach Nummer 3 folgende Nummer 3a eingefiigt:
p3a. Altersrente flr besonders langjahrig Versicherte,".
27. § 94 wird aufgehoben.

28. §

1.

96a Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Die Hinzuverdienstgrenze betragt
bei einer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung
a) in voller Hohe das 0,23fache,
b) in Ho6he der Halfte das 0,28fache
der monatlichen Bezugsgrol3e, vervielfaltigt mit der Summe der Entgeltpunkte (8 66
Abs. 1 Nr. 1 bis 3) der letzten drei Kalenderjahre vor Eintritt der teilweisen Erwerbs-
minderung, mindestens jedoch mit 1,5 Entgeltpunkten,
bei einer Rente wegen voller Erwerbsminderung in voller Hohe ein Siebtel der monat-

lichen Bezugsgrolie,

. bei einer Rente wegen voller Erwerbsminderung

a) in Hohe von drei Vierteln das 0,17fache,
b) in Hohe der Halfte das 0,23fache,

c) in Hohe eines Viertels das 0,28fache
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der monatlichen Bezugsgrol3e, vervielfaltigt mit der Summe der Entgeltpunkte (8 66
Abs. 1 Nr. 1 bis 3) der letzten drei Kalenderjahre vor Eintritt der vollen Erwerbs-
minderung, mindestens jedoch mit 1,5 Entgeltpunkten,

4. bei einer Rente fiir Bergleute
a) in voller Hohe das 0,25fache,
b) in H6he von zwei Dritteln das 0,34fache,
c) in Hohe von einem Drittel das 0,42fache
der monatlichen BezugsgroRRe, vervielfaltigt mit der Summe der Entgeltpunkte (8§ 66
Abs. 1 Nr. 1 bis 3) der letzten drei Kalenderjahre vor Eintritt der im Bergbau ver-
minderten Berufsfahigkeit oder der Erfullung der Voraussetzungen nach § 45 Abs. 3,

mindestens jedoch mit 1,5 Entgeltpunkten.”

§ 98 Satz 1 Nr. 7 wird gestrichen.

Dem § 100 wird folgender Absatz 4 angeflgt:

»(4) Liegen die in 8 44 Abs. 1 Satz 1 des Zehnten Buches genannten Voraussetzungen
fur die Rucknahme eines rechtswidrigen nicht beglnstigenden Verwaltungsaktes vor, weil
er auf einer Rechtsnorm beruht, die nach Erlass des Verwaltungsaktes fiir nichtig oder fir
unvereinbar mit dem Grundgesetz erklart oder in stdndiger Rechtsprechung anders als
durch den Rentenversicherungstrager ausgelegt worden ist, so ist der Verwaltungsakt,
wenn er unanfechtbar geworden ist, nur mit Wirkung fir die Zeit ab dem Beginn des Kalen-
dermonats nach Wirksamwerden der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts oder

dem Bestehen der standigen Rechtsprechung zurtickzunehmen.”

Dem § 101 werden folgende Abséatze 4 und 5 angeflgt:

»(4) Ist nach Beginn der Rente ein Rentensplitting durchgefiihrt, wird die Rente von dem
Kalendermonat an um Zuschlage oder Abschlage an Entgeltpunkten veréndert, zu dessen
Beginn das Rentensplitting durchgefihrt ist. Der Rentenbescheid ist mit Wirkung von
diesem Zeitpunkt an aufzuheben; die 88 24 und 48 des Zehnten Buches sind nicht anzu-

wenden. Entsprechendes gilt bei einer Abanderung des Rentensplittings.
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(5) Ist nach Beginn einer Waisenrente ein Rentensplitting durchgefuhrt, durch das die

Waise nicht beguinstigt ist, wird die Rente erst zu dem Zeitpunkt um Abschlage oder

Zuschlage an Entgeltpunkten verandert, zu dem eine Rente aus der Versicherung des

Uberlebenden Elternteils, der durch das Rentensplitting begtinstigt ist, beginnt. Der Renten-

bescheid der Waise ist mit Wirkung von diesem Zeitpunkt an aufzuheben; die 88 24 und 48

des Zehnten Buches sind nicht anzuwenden. Entsprechendes gilt bei einer Abanderung

des Rentensplittings.”

§ 102 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

b)

aa) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

»Sie kann verlangert werden; dabei verbleibt es bei dem urspriinglichen Renten-

beginn.”

bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefigt:

Lverlangerungen erfolgen fur langstens drei Jahre nach dem Ablauf der vorherigen
Frist.”

cc) Folgender Satz wird angefugt:

-Wird unmittelbar im Anschluss an eine auf Zeit geleistete Rente diese Rente

unbefristet geleistet, verbleibt es bei dem urspringlichen Rentenbeginn.”

In Absatz 3 und 4 wird Satz 2 jeweils wie folgt gefasst:

,Die Befristung kann verlangert werden; dabei verbleibt es bei dem urspriinglichen

Rentenbeginn.”

-19 -



33.

34.

35.

36.

37.

38.

-19 -

In 8 106 Abs. 1 Satz 2 werden die Woérter ,,der gesetzlichen Krankenversicherung® durch

die Worter ,einer in- oder auslandischen gesetzlichen Krankenversicherung* ersetzt.

In 8 109 Abs. 4 Nr. 3 Buchstabe ¢ werden die Worter ,Vollendung des 65. Lebensjahres”

durch die Worter ,Erreichen der Regelaltersgrenze” ersetzt.

§ 109a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

»1.die Regelaltersgrenze erreicht haben oder*.

In 8 111 Abs. 2 werden die Worter ,und die Pflegeversicherung” gestrichen.

§ 115 Abs. 3 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 werden die Wérter ,.zur Vollendung des 65. Lebensjahres” durch die Woérter

,Zum Erreichen der Regelaltersgrenze” ersetzt.

b) In Satz 2 werden die Worter ,des 45. Lebensjahres” durch die Worter ,,der Altersgrenze
fur eine groRe Witwenrente oder grof3e Witwerrente* ersetzt.

8 118 wird wie folgt geéndert:

a) Absatz 4 Satz 3 wird gestrichen.

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingeflgt:

»(4a) Die Anspriiche nach Absatz 3 und 4 verjahren in vier Jahren nach Ablauf des

Kalenderjahres, in dem der Trager der Rentenversicherung Kenntnis von der Uber-

zahlung und in den Fallen des Absatzes 4 zusatzlich Kenntnis von dem Erstattungs-

pflichtigen erlangt hat. Fur die Hemmung, die Ablaufhemmung, den Neubeginn und die
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Wirkung der Verjahrung gelten die Vorschriften des Blrgerlichen Gesetzbuches sinn-

gemali.”

39. § 120a wird wie folgt gedndert:

a)

b)

In Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 werden die Woérter ,das 65. Lebensjahr vollendet” durch die

Worter ,die Regelaltersgrenze erreicht” ersetzt.

In Absatz 4 Satz 2 werden die Worter ,vollendeten 65. Lebensjahr” durch die Wérter

.Erreichen der Regelaltersgrenze” ersetzt.

Folgender Absatz 9 wird angefugt:

»(9) Das Rentensplitting unter Ehegatten ist durchgefiihrt, wenn die Entscheidung
des Rentenversicherungstragers Uber das Rentensplitting
1. in den Fallen von Absatz 3 Nr. 1 und 2 fur beide Ehegatten und
2. im Fall von Absatz 3 Nr. 3 fur den Uberlebenden Ehegatten

unanfechtbar geworden ist.”

40. 8§ 120c wird wie folgt geandert:

a)

b)

Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

»(4) Antragsberechtigt zur Abanderung des Rentensplittings unter Ehegatten sind
neben den Ehegatten auch ihre Hinterbliebenen. Eine Abanderung von Amts wegen ist

mdglich.”

Folgende Absétze 5 bis 7 werden angefiigt:

»(5) Das Verfahren endet mit dem Tod des antragstellenden Ehegatten oder des
antragstellenden Hinterbliebenen, wenn nicht ein Antragsberechtigter binnen drei

Monaten gegeniiber dem Rentenversicherungstrager erklart, das Verfahren fortsetzen
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zu wollen. Nach dem Tod des anderen Ehegatten oder seiner Hinterbliebenen wird das

Verfahren gegen die Erben fortgesetzt.

(6) Die Ehegatten oder ihre Hinterbliebenen sind verpflichtet, einander die Auskiinfte
zu erteilen, die zur Wahrnehmung ihrer Rechte nach den vorstehenden Vorschriften
erforderlich sind. Sofern ein Ehegatte oder seine Hinterbliebenen die erforderlichen
Auskiinfte von dem anderen Ehegatten oder dessen Hinterbliebenen nicht erhalten,
haben sie einen entsprechenden Auskunftsanspruch gegen die betroffenen Renten-
versicherungstrager. § 74 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b des Zehnten Buches findet ent-
sprechende Anwendung. Die Ehegatten und ihre Hinterbliebenen haben den be-

troffenen Rentenversicherungstragern die erforderlichen Auskiinfte zu erteilen.

(7) Die Abanderung des Rentensplittings unter Ehegatten ist durchgefuihrt, wenn die
Entscheidung des Rentenversicherungstragers tber die Abanderung fur die Ehegatten

und ihre Hinterbliebenen unanfechtbar geworden ist.”

41. Nach 8§ 120c wird folgender &8 120d eingefugt:

»8 120d

Verfahren und Zustandigkeit

(1) Die Erklarung der Ehegatten zum Rentensplitting kann friilhestens sechs Monate vor
der voraussichtlichen Erfullung der Anspruchsvoraussetzungen abgegeben werden. In den
Fallen des § 120a Abs. 3 Nr. 3 ist die Erklarung zum Rentensplitting von dem tberlebenden
Ehegatten spatestens bis zum Ablauf von zwolf Kalendermonaten nach Ablauf des Monats
abzugeben (Ausschlussfrist), in dem der Ehegatte verstorben ist. Die Ausschlussfrist gilt
nur fir Todesfalle ab dem 1. Januar 2008. Die Frist des Satzes 2 wird durch ein Verfahren
bei einem Rentenversicherungstrager unterbrochen; die Frist beginnt erneut nach
Abschluss des Verfahrens. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist ausge-

schlossen.

(2) Erklarungen zum Rentensplitting kénnen von einem oder von beiden Ehegatten wider-
rufen werden, bis das Rentensplitting durchgefihrt ist. Nach diesem Zeitpunkt sind die Er-

klarungen unwiderruflich.
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(3) Fur die Durchfihrung des Rentensplittings ist der Rentenversicherungstréger des
jungeren Ehegatten zustdndig. Hat ein Ehegatte keine eigenen Anwartschaften in der ge-
setzlichen Rentenversicherung erworben, ist der Rentenversicherungstrager des anderen
Ehegatten zustandig. In den Féllen des § 120a Abs. 3 Nr. 3 ist der Rentenversicherungs-
trager des verstorbenen Ehegatten zustandig. Ist fir einen Ehegatten die Zustandigkeit der
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See gegeben, ist dieser Renten-

versicherungstrager fur die Durchfihrung des Rentensplittings zustandig.
(4) Der am Verfahren Uber das Rentensplitting unter Ehegatten beteiligte, nicht zu-

standige Rentenversicherungstréager ist an die Entscheidung des zustandigen Renten-

versicherungstragers gebunden.”

42. Der bisherige § 120d wird § 120e und wie folgt geéndert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,8 120d“ durch die Angabe ,§ 120e“ ersetzt.

b) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

,Die Durchfiihrung des Rentensplittings, der Anspruch auf eine nicht aufgrund des
Rentensplittings geklrzte Rente, die Abdnderung des Rentensplittings unter Lebens-
partnern und das Verfahren sowie die Zustandigkeit richten sich nach den voran-

gegangenen Vorschriften dieses Unterabschnitts.”

43. In § 128 Abs. 3 wird das Wort ,Rheinprovinz* durch das Wort ,Rheinland” ersetzt.

44. § 154 Abs. 4 wird wie folgt gedndert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

,Die Bundesregierung hat den gesetzgebenden Kdrperschaften vom Jahre 2010 an

alle vier Jahre Uber die Entwicklung der Beschéftigung &lterer Arbeitnehmer zu berich-

ten und eine Einschétzung daruber abzugeben, ob die Anhebung der Regelalters-
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grenze unter Berucksichtigung der Entwicklung der Arbeitsmarktlage sowie der wirt-
schaftlichen und sozialen Situation alterer Arbeitnehmer weiterhin vertretbar erscheint

und die getroffenen gesetzlichen Regelungen bestehen bleiben kénnen.”

b) Satz 2 wird aufgehoben.

In § 166 Abs. 1 Nr. 2a wird nach dem Wort ,beziehen,” das Wort ,monatlich” eingeflgt.

In 8 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 werden die Worter ,Vollendung des 65. Lebensjahres* durch

die Worter ,des Erreichens der Regelaltersgrenze* ersetzt.

§ 187 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefiigt:

.Der Monatsbetrag der Rentenanwartschaften der knappschaftlichen Rentenversiche-

rung wird durch das 1,3333fache des aktuellen Rentenwerts geteilt.”

Absatz 5 Satz 2 wird durch folgende Satze ersetzt:

ISt der Versorgungsausgleich nicht Folgesache im Sinne von § 623 Abs. 1 Satz 1 der
Zivilprozessordnung, tritt an die Stelle des Zeitpunkts des Endes der Ehezeit oder Le-
benspartnerschaftszeit der Eingang des Antrags auf Durchfiihrung des Versorgungs-
ausgleichs beim Familiengericht. Im Abanderungsverfahren tritt an die Stelle des Zeit-
punkts des Endes der Ehezeit oder Lebenspartnerschaftszeit oder des in Satz 2 ge-
nannten Zeitpunkts der Eingang des Abanderungsantrags beim Familiengericht. Hat
das Familiengericht das Verfahren tiber den Versorgungsausgleich ausgesetzt, tritt fur
die Beitragshdhe an die Stelle des Zeitpunkts des Endes der Ehezeit oder Lebenspart-
nerschaftszeit oder des in Satz 2 oder 3 genannten Zeitpunkts der Zeitpunkt der

Wiederaufnahme des Verfahrens tber den Versorgungsausgleich.”
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In 8§ 187a Abs. 1 Satz 1 werden die Wérter ,zur Vollendung des 65. Lebensjahres” durch

die Woérter ,zum Erreichen der Regelaltersgrenze” ersetzt.

In 8 192 Abs. 1 und 2 werden jeweils die Worter ,von langer als drei Tagen“ gestrichen.

In 8 196 Abs. 3 Satz 1 werden die Worter ,oder in dem Verzeichnis nach § 19 der
Handwerksordnung, soweit es sich auf zulassungsfreie Handwerksbetriebe bezieht,”

gestrichen.

§ 210 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 werden die Worter ,das 65. Lebensjahr vollendet” durch die

Worter ,die Regelaltersgrenze erreicht” ersetzt.

b) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angeflugt:

,Dies gilt beim Rentensplitting entsprechend.”

In § 223 Abs. 6 Satz 3 Nr. 3 werden die Worter ,Rentenversicherung der Arbeiter und der

Angestellten“ durch die Wdrter ,allgemeinen Rentenversicherung” ersetzt.

§ 228a Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Soweit Vorschriften dieses Buches bei Hinzuverdienstgrenzen fur Renten an die
BezugsgroRe ankniipfen, ist die monatliche Bezugsgrof3e mit dem aktuellen Rentenwert
(Ost) zu vervielfaltigen und durch den aktuellen Rentenwert zu teilen, wenn das Arbeits-
entgelt oder Arbeitseinkommen aus der Beschéaftigung oder Tatigkeit im Beitrittsgebiet
erzielt wird. Dies gilt nicht, soweit die Hinzuverdienstgrenze ein Siebtel der Bezugsgréfie
betragt oder in einem Kalendermonat Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen auch im

Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ohne das Beitrittsgebiet erzielt wird."
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Dem § 229 Abs. 3 wird folgender Satz angefigt:

»8 2 Satz 1 Nr. 1, 2 und 9 Buchstabe a in der ab ...(einsetzen: Datum des ersten Tages des
auf die Verkindung folgenden Kalendermonats) geltenden Fassung ist auch anzuwenden,
soweit Arbeitnehmer in der Zeit vom 1. Januar 1999 bis zum ....(einsetzen: Datum des

letzten Tages des Kalendermonats der Verkiindung) beschéaftigt wurden.”

Der bisherige § 235 wird § 234a.

Vor § 236 wird folgender § 235 eingeflgt:

.8 235

Regelaltersrente

(1) Versicherte, die vor dem 1. Januar 1964 geboren sind, haben Anspruch auf Regel-
altersrente, wenn sie
1. die Regelaltersgrenze erreicht und
2. die allgemeine Wartezeit erftillt
haben. Die Regelaltersgrenze wird frihestens mit Vollendung des 65. Lebensjahres

erreicht.
(2) Versicherte, die vor dem 1. Januar 1947 geboren sind, erreichen die Regelalters-

grenze mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Fur Versicherte, die nach dem 31. Dezember

1946 geboren sind, wird die Regelaltersgrenze wie folgt angehoben:
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Versicherte Anhebung auf Alter
Geburtsjahr um Monate
Jahr Monat

1947 1 65 1
1948 2 65 2
1949 3 65 3
1950 4 65 4
1951 5 65 5
1952 6 65 6
1953 7 65 7
1954 8 65 8
1955 9 65 9
1956 10 65 10
1957 11 65 11
1958 12 66 0
1959 14 66 2
1960 16 66 4
1961 18 66 6
1962 20 66 8
1963 22 66 10

Fur Versicherte, die

1. vor dem 1. Januar 1955 geboren sind und vor dem 1. Januar 2007 Altersteilzeitarbeit im
Sinne der 88 2 und 3 Abs. 1 Nr. 1 des Altersteilzeitgesetzes vereinbart haben oder

2. Anpassungsgeld fiir entlassene Arbeithehmer des Bergbaus bezogen haben,

wird die Regelaltersgrenze nicht angehoben.”

§ 236 wird wie folgt gefasst:

.8 236
Altersrente fur langjahrig Versicherte
(1) Versicherte, die vor dem 1. Januar 1964 geboren sind, haben friilhestens Anspruch
auf Altersrente fur langjahrig Versicherte, wenn sie
1. das 65. Lebensjahr vollendet und
2. die Wartezeit von 35 Jahren erfullt
haben. Die vorzeitige Inanspruchnahme dieser Altersrente ist nach Vollendung des

63. Lebensjahres moglich.
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(2) Versicherte, die vor dem 1. Januar 1949 geboren sind, haben Anspruch auf diese
Altersrente nach Vollendung des 65. Lebensjahres. Fir Versicherte, die nach dem

31. Dezember 1948 geboren sind, wird die Altersgrenze von 65 Jahren wie folgt angeho-

ben:
Versicherte Anhebung auf Alter
Geburtsjahr um Monate
Geburtsmonat

Jahr Monat

1949
Januar 1 65 1
Februar 2 65 2
Mérz - Dezember 3 65 3
1950 4 65 4
1951 5 65 5
1952 6 65 6
1953 7 65 7
1954 8 65 8
1955 9 65 9
1956 10 65 10
1957 11 65 11
1958 12 66 0
1959 14 66 2
1960 16 66 4
1961 18 66 6
1962 20 66 8
1963 22 66 10

Fur Versicherte, die

1. vor dem 1. Januar 1955 geboren sind und vor dem 1. Januar 2007 Altersteilzeitarbeit im
Sinne der 88 2 und 3 Abs. 1 Nr. 1 des Altersteilzeitgesetzes vereinbart haben oder

2. Anpassungsgeld fir entlassene Arbeithehmer des Bergbaus bezogen haben,

wird die Altersgrenze von 65 Jahren nicht angehoben.

(3) Fur Versicherte, die
1. nach dem 31. Dezember 1947 geboren sind und
2. entweder
a) vor dem 1. Januar 1955 geboren sind und vor dem 1. Januar 2007 Altersteilzeitarbeit
im Sinne der 88 2 und 3 Abs. 1 Nr. 1 des Altersteilzeitgesetzes vereinbart haben

oder
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b) Anpassungsgeld fur entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen haben,

bestimmt sich die Altersgrenze fiir die vorzeitige Inanspruchnahme wie folgt:

Versicherte vorzeitige Inanspruchnahme
Geburtsjahr maglich ab Alter
Geburtsmonat

Jahr Monat
1948
Januar - Februar 62 11
Marz - April 62 10
Mai - Juni 62 9
Juli - August 62 8
September - Oktober 62 7
November - Dezember 62 6
1949
Januar - Februar 62 5
Mérz - April 62 4
Mai - Juni 62 3
Juli - August 62 2
September - Oktober 62 1
November - Dezember 62 0
1950 - 1963 62 0 “

58. § 236a wird wie folgt gefasst:

.8 236a

Altersrente fir schwerbehinderte Menschen

(1) Versicherte, die vor dem 1. Januar 1964 geboren sind, haben friihestens Anspruch
auf Altersrente fur schwerbehinderte Menschen, wenn sie
1. das 63. Lebensjahr vollendet haben,
2. bei Beginn der Altersrente als schwerbehinderte Menschen (8 2 Abs. 2 Neuntes Buch)
anerkannt sind und
3. die Wartezeit von 35 Jahren erfullt haben.
Die vorzeitige Inanspruchnahme dieser Altersrente ist friihestens nach Vollendung des

60. Lebensjahres maglich.

(2) Versicherte, die vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, haben Anspruch auf diese
Altersrente nach Vollendung des 63. Lebensjahres; fiir sie ist die vorzeitige Inanspruch-
nahme nach Vollendung des 60. Lebensjahres mdglich. Fur Versicherte, die nach dem
31. Dezember 1951 geboren sind, werden die Altersgrenze von 63 Jahren und die Alters-

grenze fir die vorzeitige Inanspruchnahme wie folgt angehoben:
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Versicherte Anhebung auf Alter vorzeitige Inan-
Geburtsjahr um Monate spruchnahme
Geburtsmonat maglich ab Alter
Jahr Monat Jahr Monat

1952

Januar 1 63 1 60 1
Februar 2 63 2 60 2
Mérz 3 63 3 60 3
April 4 63 4 60 4
Mai 5 63 5 60 5
Juni - Dezember 6 63 6 60 6
1953 7 63 7 60 7
1954 8 63 8 60 8
1955 9 63 9 60 9
1956 10 63 10 60 10
1957 11 63 11 60 11
1958 12 64 0 61 0
1959 14 64 2 61 2
1960 16 64 4 61 4
1961 18 64 6 61 6
1962 20 64 8 61 8
1963 22 64 10 61 10

Fur Versicherte, die

1. am 1. Januar 2007 als schwerbehinderte Menschen (8§ 2 Abs. 2 Neuntes Buch)
anerkannt waren und

2. entweder
a) vor dem 1. Januar 1955 geboren sind und vor dem 1. Januar 2007 Altersteilzeitarbeit

im Sinne der 88 2 und 3 Abs. 1 Nr. 1 des Altersteilzeitgesetzes vereinbart haben

oder
b) Anpassungsgeld fur entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen haben,

werden die Altersgrenzen nicht angehoben.

(3) Versicherte, die vor dem 1. Januar 1951 geboren sind, haben unter den Voraus-
setzungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 auch Anspruch auf diese Altersrente, wenn sie
bei Beginn der Altersrente berufsunfahig oder erwerbsunféhig nach dem am 31. Dezember
2000 geltenden Recht sind.

(4) Versicherte, die vor dem 17. November 1950 geboren sind und am 16. November
2000 schwerbehindert (8 2 Abs. 2 Neuntes Buch), berufsunfahig oder erwerbsunféhig nach
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dem am 31. Dezember 2000 geltenden Recht waren, haben Anspruch auf diese Alters-

rente, wenn sie

1.
2.

das 60. Lebensjahr vollendet haben,

bei Beginn der Altersrente

a) als schwerbehinderte Menschen (8 2 Abs. 2 Neuntes Buch) anerkannt oder

b) berufsunfahig oder erwerbsunfahig nach dem am 31. Dezember 2000 geltenden
Recht sind und

die Wartezeit von 35 Jahren erfullt haben.”

§ 237 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

»LAnspruch auf diese Altersrente haben auch Versicherte, die

1.

wahrend der Arbeitslosigkeit von 52 Wochen nur deshalb der Arbeitsvermittlung nicht
zur Verfuigung standen, weil sie nicht arbeitsbereit waren und nicht alle Méglichkeiten

nutzten und nutzen wollten, um ihre Beschaftigungslosigkeit zu beenden oder

. nur deswegen nicht 52 Wochen arbeitslos waren, weil sie im Rahmen einer Arbeits-

gelegenheit mit Entschadigung fir Mehraufwendungen nach dem Zweiten Buch eine

Tatigkeit von 15 Stunden woéchentlich oder mehr ausgetbt haben.”

8 238 wird wie folgt geéndert:

a) Dem Absatz 1 werden folgende Absatze 1 und 2 vorangestellt:

»(1) Versicherte, die vor dem 1. Januar 1964 geboren sind, haben frihestens
Anspruch auf Altersrente fur langjahrig unter Tage beschéaftigte Bergleute, wenn sie
1. das 60. Lebensjahr vollendet und
2. die Wartezeit von 25 Jahren erfuillt

haben.

(2) Versicherte, die vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, haben Anspruch auf diese
Altersrente nach Vollendung des 60. Lebensjahres. Fur Versicherte, die nach dem
31. Dezember 1951 geboren sind, wird die Altersgrenze von 60 Jahren wie folgt ange-

hoben:
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Versicherte Anhebung auf Alter
Geburtsjahr um Monate
Geburtsmonat

Jahr Monat
1952
Januar 1 60 1
Februar 2 60 2
Mérz 3 60 3
April 4 60 4
Mai 5 60 5
Juni - Dezember 6 60 6
1953 7 60 7
1954 8 60 8
1955 9 60 9
1956 10 60 10
1957 11 60 11
1958 12 61 0
1959 14 61 2
1960 16 61 4
1961 18 61 6
1962 20 61 8
1963 22 61 10

Fur Versicherte, die Anpassungsgeld fur entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus oder
Knappschaftsausgleichsleistung bezogen haben, wird die Altersgrenze von 60 Jahren

nicht angehoben.”

b) Die bisherigen Absétze 1 und 2 werden die Absatze 3 und 4.

In § 240 Abs. 1 werden die Worter ,zur Vollendung des 65. Lebensjahres* durch die Worter

,zum Erreichen der Regelaltersgrenze” ersetzt.

Dem § 242a werden folgende Absatze 4 und 5 angeflgt:

»(4) Anspruch auf groRe Witwenrente oder grol3e Witwerrente besteht ab Vollendung des
45. Lebensjahres, wenn die sonstigen Voraussetzungen erfiillt sind und der Versicherte vor

dem 1. Januar 2012 verstorben ist.

(5) Die Altersgrenze von 45 Jahren fur die grol3e Witwenrente oder grof3e Witwerrente
wird, wenn der Versicherte nach dem 31. Dezember 2011 verstorben ist, wie folgt ange-
hoben:
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Todesjahr des Anhebung auf Alter
Versicherten um Monate
Jahr Monat

2012 1 45 1
2013 2 45 2
2014 3 45 3
2015 4 45 4
2016 5 45 5
2017 6 45 6
2018 7 45 7
2019 8 45 8
2020 9 45 9
2021 10 45 10
2022 11 45 11
2023 12 46 0
2024 14 46 2
2025 16 46 4
2026 18 46 6
2027 20 46 8
2028 22 46 10
ab 2029 24 47 0
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63. Dem § 243 Abs. 3 wird folgender Satz angefugt:

~Wenn der Versicherte nach dem 31. Dezember 2011 verstorben ist, wird die Altersgrenze

von 60 Jahren wie folgt angehoben:

Todesjahr des Ver- Anhebung auf Alter
sicherten um Monate

Jahr Monat
2012 1 60 1
2013 2 60 2
2014 3 60 3
2015 4 60 4
2016 5 60 5
2017 6 60 6
2018 7 60 7
2019 8 60 8
2020 9 60 9
2021 10 60 10
2022 11 60 11
2023 12 61 0
2024 14 61 2
2025 16 61 4
2026 18 61 6
2027 20 61 8
2028 22 61 10
ab 2029 24 62 0 “

64. Dem § 244 wird folgender Absatz 3 angefugt:

»(3) Auf die Wartezeit von 45 Jahren werden Pflichtbeitragszeiten nicht angerechnet, in

denen Versicherte wegen des Bezugs von Arbeitslosenhilfe versicherungspflichtig waren.*

65. § 254d Abs. 3 Satz 1 wird aufgehoben.

66. Dem § 255a wird folgender Absatz 4 angefigt:

»(4) Abweichend von § 68a tritt bis zur Herstellung einheitlicher Einkommensverhaltnisse
im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland jeweils an die Stelle des aktuellen Rentenwerts

der aktuelle Rentenwert (Ost), des Ausgleichsbedarfs der Ausgleichsbedarf (Ost), des Aus-
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gleichsfaktors der Ausgleichsfaktor (Ost) und des Anpassungsfaktors der Anpassungsfaktor
(Ost). Absatz 2 ist auf der Grundlage des nach Satz 1 bestimmten aktuellen Rentenwerts
(Ost) anzuwenden. Fir den zu ermittelnden Ausgleichsfaktor (Ost) bleibt die Veranderung
des aktuellen Rentenwerts (Ost) nach MalRgabe des Absatz 2 aulRer Betracht. Der Aus-
gleichsbedarf (Ost) verandert sich bei Anwendung des Absatz 2 nur dann nach § 68a Abs.
3, wenn der nach Absatz 1 errechnete aktuelle Rentenwert (Ost) den nach Satz 1 in Ver-
bindung mit Absatz 2 errechneten aktuellen Rentenwert (Ost) Ubersteigt; der Wert des
Ausgleichsbedarfs (Ost) verandert sich, indem der im Vorjahr bestimmte Wert mit dem An-
passungsfaktor (Ost) vervielfaltigt wird, der sich ergibt, wenn der nach Absatz 1 errechnete
aktuelle Rentenwert (Ost) durch den nach Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 errechneten

aktuellen Rentenwert (Ost) geteilt wird."

In § 255b Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort ,Rentenwert (Ost)* die Worter ,und den
Ausgleichsbedarf (Ost)” eingeflgt.

§ 255d wird wie folgt gefasst:

»8 255d
Ausgleichsbedarf zum 30. Juni 2007

(1) Der Ausgleichsbedarf betragt zum 30. Juni 2007 0,9825.

(2) Der Ausgleichsbedarf (Ost) betragt zum 30. Juni 2007 0,9870."

8 255e Abs. 5 wird wie folgt gefasst:

»(5) Abweichend von 8§ 68a Abs. 1 Satz 1 sind die Faktoren fur die Verdnderung des
durchschnittlichen Beitragssatzes in der allgemeinen Rentenversicherung und fur die Ver-
anderung des Altersvorsorgeanteils sowie der Nachhaltigkeitsfaktor soweit nicht anzu-
wenden, als die Wirkung dieser Faktoren in inrem Zusammenwirken den bisherigen
aktuellen Rentenwert verringert oder einen geringer als bisher festzusetzenden aktuellen

Rentenwert zusatzlich verringert.”
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§ 2559 wird wie folgt geéandert:
a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:
.8 2559
Bestimmung des aktuellen Rentenwerts
fur die Zeit vom 1. Juli 2007 bis zum 1. Juli 2010".
b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
c) Folgender Absatz 2 wird angefugt:
»(2) Bei der Bestimmung des aktuellen Rentenwerts fir die Zeit vom 1. Juli 2007 bis
zum 1. Juli 2010 ist § 68a Abs. 3 nicht anzuwenden.*

§ 263 Abs. 2a Satz 3 wird aufgehoben.

§ 264c wird wie folgt gefasst:

.8 264c
Zugangsfaktor

Beginnt eine Rente wegen verminderter Erwerbsfahigkeit vor dem 1. Januar 2024 oder ist
bei einer Rente wegen Todes der Versicherte vor dem 1. Januar 2024 verstorben, ist bei
der Ermittlung des Zugangsfaktors anstelle der Vollendung des 65. Lebensjahres und des
62. Lebensjahres jeweils das in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrte Lebensalter maf3-

gebend:
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tritt an die Stelle des Lebensalters
Bei Beginn der Rente oder bei | 65 Jahre 62 Jahre

Tod des Versicherten im das Lebensalter das Lebensalter
Jahr Monat Jahre | Monate | Jahre | Monate
vor 2012 63 0 60 0
2012 Januar 63 1 60 1
2012 Februar 63 2 60 2
2012 Marz 63 3 60 3
2012 April 63 4 60 4
2012 Mai 63 5 60 5
2012 Juni bis Dezember 63 6 60 6
2013 63 7 60 7
2014 63 8 60 8
2015 63 9 60 9
2016 63 10 60 10
2017 63 11 60 11
2018 64 0 61 0
2019 64 2 61 2
2020 64 4 61 4
2021 64 6 61 6
2022 64 8 61 8
2023 64 10 61 10

§ 77 Abs. 4 ist mit der MaRgabe anzuwenden, dass an die Stelle von 40 Jahren 35 Jahre

treten.”

73. Dem § 265 wird folgender Absatz 8 angeflgt:

»(8) Beginnt eine Rente fir Bergleute vor dem 1. Januar 2024 ist bei der Ermittlung des

Zugangsfaktors abhéngig vom Rentenbeginn anstelle der Vollendung des 64. Lebensjahres

die Vollendung des nachstehend angegebenen Lebensalters maRgebend:
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tritt an die Stelle
Bei Beginn der Rente im des Lebensalters

64 Jahre

das Lebensalter
Jahr Monat Jahre | Monate
2012 Januar 62 1
2012 Februar 62 2
2012 Marz 62 3
2012 April 62 4
2012 Mai 62 5
2012 Juni bis Dezember 62 6
2013 62 7
2014 62 8
2015 62 9
2016 62 10
2017 62 11
2018 63 0
2019 63 2
2020 63 4
2021 63 6
2022 63 8
2023 63 10

§ 86a ist mit der Mal3gabe anzuwenden, dass an die Stelle von 40 Jahren 35 Jahre treten.”

74. Di

75. 8

a)

b)

e 88 276b und 276c werden aufgehoben.

281a Abs. 2 wird wie folgt geandert:

In Satz 1 werden der Satzpunkt durch eine Komma ersetzt und folgende Woérter

angefugt:

~Ssoweit das Familiengericht dies angeordnet hat (§ 264a Abs. 1)."

Folgende Satze werden angefigt:

.Der Monatsbetrag der Rentenanwartschaften der knappschaftlichen Rentenversiche-
rung wird durch das 1,3333fache des aktuellen Rentenwerts (Ost) geteilt. Liegt der

Berechnung des Monatsbetrags der Rentenanwartschaften ein Angleichungsfaktor (§ 3

Abs. 2 Nr. 1 Versorgungsausgleichs-Uberleitungsgesetz) zugrunde, ist der aktuelle
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Rentenwert (Ost) vor der Teilung mit dem Angleichungsfaktor zu vervielfaltigen, wenn

dies vom Familiengericht angeordnet worden ist (§ 264a Abs. 2 Satz 2)."

In § 284 Satz 1 werden die Worter ,Vollendung des 65. Lebensjahres* durch die Worter

.Erreichen der Regelaltersgrenze” ersetzt.

§ 289a Satz 2 und 3 wird wie folgt gefasst:

.Dabei kann auch eine pauschale Erstattung vorgesehen werden. Die jahrliche Abrechnung

fuhrt die Deutsche Rentenversicherung Bund entsprechend 8§ 227 durch.”

§ 302 Abs. 5 wird aufgehoben.

In 8 302a Abs. 3 Satz 1 werden die Worter ,zur Vollendung des 65. Lebensjahres” durch

die Worter ,zum Erreichen der Regelaltersgrenze” ersetzt.

§ 302b wird wie folgt geéandert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worter ,.zur Vollendung des 65. Lebensjahres” durch die

Worter ,,zum Erreichen der Regelaltersgrenze* ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Worter ,vollendeten 65. Lebensjahr” durch die Woérter

.Erreichen der Regelaltersgrenze” ersetzt.

§ 313 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Die Hinzuverdienstgrenze betragt
1. bei einer Rente wegen Erwerbsunfahigkeit ein Siebtel der monatlichen Bezugsgrolie,
2. bei einer Rente wegen Berufsunfahigkeit

a) in voller Hohe das 0,57fache,
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b) in H6he von zwei Dritteln das 0,76fache,
¢) in Hohe von einem Drittel das 0,94fache
der monatlichen Bezugsgrol3e, vervielfaltigt mit den Entgeltpunkten (8 66 Abs. 1 Nr. 1
bis 3) des letzten Kalenderjahres vor Eintritt der Berufsunfahigkeit, mindestens jedoch
mit 0,5 Entgeltpunkten,

3. bei einer Rente fur Bergleute
a) in voller Hohe das 0,76fache,
b) in HOhe von zwei Dritteln das 1,01fache,
c) in Hohe von einem Drittel das 1,26fache
der monatlichen Bezugsgrolie, vervielféltigt mit den Entgeltpunkten (8 66 Abs. 1 Nr. 1
bis 3) des letzten Kalenderjahres vor Eintritt der im Bergbau verminderten Berufsfahig-
keit oder der Erflillung der Voraussetzungen entsprechend § 45 Abs. 3, mindestens

jedoch mit 0,5 Entgeltpunkten.”

82. Dem § 315 wird folgender Absatz 4 angefigt:

.(4) Bestand am ... (einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten der Anderung des
§ 106 SGB VI dieses Gesetzes) Anspruch auf einen Zuschuss zu den Aufwendungen fur
die Krankenversicherung und war der Berechtigte bereits zu diesem Zeitpunkt in einer
auslandischen gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert, wird dieser Zuschuss zu
der Rente und einer sich unmittelbar daran anschlieBenden Rente desselben Berechtigten

weitergeleistet.”

83. Die Anlagen 21 bis 23 werden aufgehoben.
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Artikel 2

Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
(860-2)
Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung fur Arbeitsuchende - (Artikel 1 des

Gesetzes vom 24. Dezember 2003, BGBI. | S. 2954, 2955), zuletzt geandert durch ..., wird wie
folgt geandert:

1. Inder Inhaltstibersicht wird nach der Angabe zu § 7 folgende Angabe eingefligt:

.8 7a Altersgrenze”.

2. In§7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 werden die Wérter ,das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet

haben“ durch die Worter ,die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben” ersetzt.

3. Nach § 7 wird folgender § 7a eingefugt:

.8 7a

Altersgrenze
Personen, die vor dem 1. Januar 1947 geboren sind, erreichen die Altersgrenze mit

Vollendung des 65. Lebensjahres. Flr Personen, die nach dem 31. Dezember 1946

geboren sind, wird die Altersgrenze wie folgt angehoben:
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fur den erfolgt eine auf Vollendung eines
Geburts- Anhebung um Lebensalters von

jahrgang Monate

1947 1 65 Jahren und 1 Monat
1948 2 65 Jahren und 2 Monaten
1949 3 65 Jahren und 3 Monaten
1950 4 65 Jahren und 4 Monaten
1951 5 65 Jahren und 5 Monaten
1952 6 65 Jahren und 6 Monaten
1953 7 65 Jahren und 7 Monaten
1954 8 65 Jahren und 8 Monaten
1955 9 65 Jahren und 9 Monaten
1956 10 65 Jahren und 10 Monaten
1957 11 65 Jahren und 11 Monaten
1958 12 66 Jahren

1959 14 66 Jahren und 2 Monaten
1960 16 66 Jahren und 4 Monaten
1961 18 66 Jahren und 6 Monaten
1962 20 66 Jahren und 8 Monaten
1963 22 66 Jahren und 10 Monaten
ab 1964 24 67 Jahren

§ 12 Abs. 2 wird wie folgt geandert:

a) In Nummer 1 wird die Angabe ,9 750 Euro® durch die Worter ,den nach Satz 2 malige-

benden Hochstbetrag” ersetzt.

b) In Nummer 3 wird die Angabe ,16 250 Euro” durch die Wdrter ,den nach Satz 2

mafigebenden Hochstbetrag” ersetzt.

c) Folgender Satz wird angeflgt:

.Bei Personen, die

1. vordem 1. Januar 1958 geboren sind, darf der Grundfreibetrag nach Satz 1 Nr. 1

jeweils 9 750 Euro und der Wert der geldwerten Anspriche nach Satz 1 Nr. 3

jeweils 16 250 Euro,

2. nach dem 31. Dezember 1957 und vor dem 1. Januar 1964 geboren sind, darf der

Grundfreibetrag nach Satz 1 Nr. 1 jeweils 9 900 Euro und der Wert der geldwerten

Anspriche nach Satz 1 Nr. 3 jeweils 16 500 Euro,
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3. nach dem 31. Dezember 1963 geboren sind, darf der Grundfreibetrag nach Satz 1
Nr. 1 jeweils 10 050 Euro und der Wert der geldwerten Anspriiche nach Satz 1 Nr.
3 jeweils 16 750 Euro

nicht Gbersteigen.”

5. In 8§26 Abs. 1 Satz 1 werden nach den Wortern ,private Alterssicherung” die Woérter ,oder

wegen einer Pflichtversicherung an die Alterssicherung der Landwirte” eingeftigt.

6. In §51b Abs. 2 Nr. 4 wird die Angabe ,65-jahrige” durch die Angabe ,67-jahrige” ersetzt.

Artikel 3

Anderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch

(860-3)

Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch - Arbeitsforderung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Marz
1997, BGBI. | S. 594, 595), zuletzt geandert durch ..., wird wie folgt geéndert:

1. 8§28 Abs. 1 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:
»L.die das Lebensjahr flr den Anspruch auf Regelaltersrente im Sinne des Sechsten

Buches vollenden, mit Ablauf des Monats, in dem sie das maf3gebliche Lebensjahr voll-

enden,".

2. In 857 Abs. 5 wird die Angabe ,65. Lebensjahr* durch die Worter ,Lebensjahr fir den An-

spruch auf Regelaltersrente im Sinne des Sechsten Buches” ersetzt.

3. In§ 117 Abs. 2 wird die Angabe ,65." durch die Worter ,fur die Regelaltersrente im Sinne

des Sechsten Buches erforderliche" ersetzt.
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4. In 8 330 Abs. 1 werden nach den Wértern ,nach Erlass des Verwaltungsaktes” die Warter
»fUr nichtig oder” eingeftigt und die Worter ,nach dem Entstehen” durch die Worter ,ab dem

Bestehen” ersetzt.

5. In 8§ 346 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe ,65.“ durch die Wérter ,fir die Regelaltersrente im

Sinne des Sechsten Buches erforderlichen” ersetzt.

Artikel 4

Anderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch

(860-4-1)

Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch - Gemeinsame Vorschriften fur die Sozialversicherung - in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2006 (BGBI. | S. 86, 466), zuletzt gedndert
durch ..., wird wie folgt geandert:

1. § 18a wird wie folgt geédndert:

a) In Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 wird das Wort ,wurden” durch das Wort ,werden* ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b Satz 2 werden der Satzpunkt durch ein Komma

ersetzt und folgender Buchstabe ¢ angefiigt:

,C) Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 des Einkommensteuergesetzes in der
ab dem 1. Januar 2005 geltenden Fassung sind jeweils die vollen Unter-
schiedsbetrage zwischen den Versicherungsleistungen und den auf sie entrichte-
ten Beitragen, auch wenn die Versicherungsleistungen nach Vollendung des 60.
Lebensjahres des Steuerpflichtigen und nach Ablauf von zwoélf Jahren seit dem

Vertragsabschluss ausgezahlt werden.”
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8 18b Abs. 5 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

Satz 1 wird wie folgt geéndert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

»L1. bei Arbeitsentgelt um 40 vom Hundert, jedoch bei

a) Bezigen aus einem offentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhaltnis
oder aus einem versicherungsfreien Arbeitsverhaltnis mit Anwartschaft auf
Versorgung nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsatzen und
bei Einkommen, das solchen Bezligen vergleichbar ist, um 27,5 vom
Hundert,

b) Beschaftigten, die die Voraussetzungen des § 172 Abs. 1 des Sechsten
Buches erfillen, um 30,5 vom Hundert;

das Arbeitsentgelt von Beschaftigten, die die Voraussetzungen des § 172 Abs.

3 des Sechsten Buches erfullen, und Aufstockungsbetrdge nach 8 3 Abs. 1 Nr.

1 Buchstabe a des Altersteilzeitgesetzes werden nicht gekirzt, Zuschlage

nach 8 6 Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes werden um 7,65 vom

Hundert gekdrzt,”

bb) In Nummer 3 wird die Angabe ,23,8 vom Hundert* durch die Angabe ,27,5 vom

Hundert bei Rentenbeginn vor dem Jahre 2011" ersetzt.

cc) In Nummer 5 werden die Angabe ,20 vom Hundert" durch die Angabe ,17,5 vom
Hundert* und die Angabe ,31 vom Hundert" durch die Woérter ,,21,2 vom Hundert

bei Rentenbeginn vor dem Jahre 2011" ersetzt.

In Satz 2 werden der Satzpunkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz

angeflgt:

,die verbleibenden Leistungen nach 8§ 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und 3 sind wegen der

Steuerbelastung bei Rentenbeginn vor dem Jahre 2011 um 3 vom Hundert zu kirzen.”
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3. In 8114 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 wird die Angabe ,25,3 vom Hundert* durch die Worter ,29 vom

Hundert bei Rentenbeginn vor dem Jahre 2011“ ersetzt.

Artikel 5

Anderung des Fiinften Buches Sozialgesetzbuch

(860-5)

Das Funfte Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Krankenversicherung - (Artikel 1 des Geset-
zes vom 20. Dezember 1988, BGBI. | S. 2477, 2482), zuletzt geandert durch ..., wird wie folgt
geéandert:

1. In §78 Abs. 3 Satz 3 wird die Angabe ,70 Abs. 1 und 3" durch die Angabe ,70 Abs. 1 und

5% ersetzt.

2. In 8208 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe ,,70 Abs. 1 und 3" durch die Angabe ,70 Abs. 1 und

5% ersetzt.

3. 8§219d Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geéndert:

a) Die Angabe ,70 Abs. 1 und 3" wird durch die Angabe ,70 Abs. 1 und 5" ersetzt.

b) Nach der Angabe ,8 72 Abs. 1 und 2 Satz 1" werden die Worter ,erster Halbsatz"

eingefugt.

4. §281 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gedndert:

a) Die Angabe ,8 70 Abs. 3 wird durch die Angabe ,8 70 Abs. 5" ersetzt.

b) Nach der Angabe ,8 72 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1* werden die Worter ,erster Halbsatz*

eingeflugt.
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Artikel 6

Anderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch

(860-7)

Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes
vom 7. August 1996, BGBI. | S. 1254), zuletzt gedndert durch ..., wird wie folgt gedndert:

1. In 865 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe b wird die Angabe ,, 45. Lebensjahr” durch die Angabe

.47. Lebensjahr” ersetzt.

2. 896 wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 4 Satz 3 wird aufgehoben.

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefugt:

»(4a) Die Anspriche nach Absatz 3 und 4 verjahren in vier Jahren nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem der erstattungsberechtigte Trager der Unfallversicherung
Kenntnis von der Uberzahlung und in den Fallen des Absatzes 4 zusatzlich von dem
Erstattungspflichtigen erlangt hat. Fur die Hemmung, die Ablaufhemmung, den Neube-
ginn und die Wirkung der Verjahrung gelten die Vorschriften des Blrgerlichen Gesetz-

buches sinngeman.”

3. 8§ 218a wird wie folgt geandert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angefugt:

»(2) Ist der Ehegatte vor dem 1. Januar 2012 verstorben, gelten die Vorschriften Uber
Renten an Witwen oder Witwer mit der MaRgabe, dass der Anspruch auf eine Rente
nach 8§ 65 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe b ab Vollendung des 45. Lebensjahres besteht. Ist
der Ehegatte nach dem 31. Dezember 2011 verstorben, gilt fir die Altersgrenze des
8§ 65 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe b der § 242a Abs. 5 des Sechsten Buches entsprechend.”
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Artikel 7

Anderung des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch

(860-12)

Das Zwédlfte Buch Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember

2003, BGBI. | S. 3022, 3023), zuletzt gedndert durch ..., wird wie folgt geandert:

1.

In 8 19 Abs. 2 Satz 1 werden die Worter ,das 65. Lebensjahr vollendet* durch die Wérter

,die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 erreicht” ersetzt.

§ 30 Abs. 1 wird wie folgt geandert:

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

»L.die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 erreicht haben oder”.

b) In Nummer 2 werden die Worter ,unter 65 Jahren* durch die Worter ,die Altersgrenze

nach § 41 Abs. 2 noch nicht erreicht haben” ersetzt.

8§ 41 wird wie folgt gefasst:

.8 41

Leistungsberechtigte

(1) Alteren und dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen mit gewodhnlichem Aufent-
halt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermdgen
nach den 88 82 bis 84 und 90 beschaffen kénnen, ist auf Antrag Grundsicherung im Alter

und bei Erwerbsminderung zu leisten. § 91 ist anzuwenden.

(2) Leistungsberechtigt wegen Alters nach Absatz 1 ist, wer die Altersgrenze erreicht hat.
Personen, die vor dem 1. Januar 1947 geboren sind, erreichen die Altersgrenze mit Vollen-
dung des 65. Lebensjahres. Fir Personen, die nach dem 31. Dezember 1946 geboren

sind, wird die Altersgrenze wie folgt angehoben:
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fur den erfolgt eine auf Vollendung eines
Geburts- Anhebung um Lebensalters von

jahrgang Monate

1947 1 65 Jahren und 1 Monat
1948 2 65 Jahren und 2 Monaten
1949 3 65 Jahren und 3 Monaten
1950 4 65 Jahren und 4 Monaten
1951 5 65 Jahren und 5 Monaten
1952 6 65 Jahren und 6 Monaten
1953 7 65 Jahren und 7 Monaten
1954 8 65 Jahren und 8 Monaten
1955 9 65 Jahren und 9 Monaten
1956 10 65 Jahren und 10 Monaten
1957 11 65 Jahren und 11 Monaten
1958 12 66 Jahren

1959 14 66 Jahren und 2 Monaten
1960 16 66 Jahren und 4 Monaten
1961 18 66 Jahren und 6 Monaten
1962 20 66 Jahren und 8 Monaten
1963 22 66 Jahren und 10 Monaten
ab 1964 24 67 Jahren

(3) Leistungsberechtigt wegen einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung nach Absatz 1
ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat, unabhangig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage
voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Abs. 2 des Sechsten Buches ist und bei dem

unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.
(4) Keinen Anspruch auf Leistungen nach diesem Kapitel hat, wer in den letzten zehn

Jahren die Bedurftigkeit vorsatzlich oder grob fahrlassig herbeigefihrt hat.”

In 8 45 Abs. 1 Satz 1 und 3 Nr. 1 wird jeweils die Angabe ,8 41 Abs. 1 Nr. 2“ durch die
Angabe ,8 41 Abs. 3" ersetzt.

In 8 122 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b werden die Worter ,,15- bis unter 65-jahrige Leistungs-
berechtigte” durch die Worter ,Leistungsberechtigte, die das 15. Lebensjahr vollendet, die

Altersgrenze nach 8§ 41 Abs. 2 aber noch nicht erreicht haben,” ersetzt.
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Artikel 8
Anderung des Arbeitsgerichtsgesetzes

(320-1)

§ 24 Abs. 1 Nr. 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
2. Juli 1979 (BGBI. | S. 853, 1036), das zuletzt durch ... geadndert worden ist, wird wie folgt
gefasst:

»L1. wer die Regelaltersgrenze nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch erreicht hat;".

Artikel 9

Anderung des Sozialgerichtsgesetzes
(330-1)
§ 18 Abs. 1 Nr. 1 des Sozialgerichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 1975 (BGBI. | S. 2535), das zuletzt durch ... gedndert worden ist, wird wie folgt

gefasst:

»L. wer die Regelaltersgrenze nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch erreicht hat,".

Artikel 10
Anderung des Einkommensteuergesetzes
(611-1)

§ 52 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober
2002 (BGBI. | S. 4210, 2003 | S. 179), das zuletzt durch ... gedndert worden ist, wird wie folgt

geandert:

1. Die bisherigen Absatze 24 bis 24b werden die Absatze 24a bis 24c.
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2. Nach Absatz 23d wird folgender Absatz 24 eingeflgt:

»(24) 8 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b Satz 1 ist fur Vertragsabschliisse nach dem
31. Dezember 2011 mit der Mal3gabe anzuwenden, dass der Vertrag die Zahlung der Leib-

rente nicht vor Vollendung des 62. Lebensjahres vorsehen darf.”

3. Dem Absatz 36 wird folgender Satz angeflgt:

»8 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 ist fur Vertragsabschliisse nach dem 31. Dezember 2011 mit der
Maf3gabe anzuwenden, dass die Versicherungsleistung nach Vollendung des

62. Lebensjahres des Steuerpflichtigen ausgezahlt wird."

Artikel 11
Anderung des Gesetzes zur Neuordnung

der Pensionskasse Deutscher Eisenbahnen und Stralenbahnen

(7633-1)

Das Gesetz zur Neuordnung der Pensionskasse Deutscher Eisenbahnen und StralRenbahnen
in der im Bundesgesetzblatt Teil lll, Gliederungsnummer 7633-1, vertffentlichten bereinigten
Fassung, zuletzt ge&ndert durch ..., wird wie folgt gedndert:

1. 82 Abs. 1 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 wird das Wort ,Bahnversicherungsanstalt* durch die Wérter ,Deutsche

Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See* ersetzt.

b) In Satz 2 werden nach den Wdrtern ,Bahnversicherungsanstalt - Abteilung B -* die
Woéorter ,, , ab 1. Oktober 2005 Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See,”

eingefugt.

c) In Satz 3 wird das Wort ,Bahnversicherungsanstalt* durch die Worter ,,Deutschen

Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See* ersetzt.

-51 -



-51-

In 8 3 wird das Wort ,Bahnversicherungsanstalt* durch die Worter ,Deutsche

Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See” ersetzt.

8 6 wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort ,Bahnversicherungsanstalt* durch die Woérter

.Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See" ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort ,Bahnversicherungsanstalt* durch die Worter

.Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See" ersetzt.

Artikel 12

Anderung des Betriebsrentengesetzes

(800-22-1)

Das Betriebsrentengesetz vom 19. Dezember 1974 (BGBI. | S. 3610), zuletzt geandert durch
..., wird wie folgt geandert:

8 2 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

.Bel Eintritt des Versorgungsfalles wegen Erreichens der Altersgrenze, wegen Invaliditat
oder Tod haben ein vorher ausgeschiedener Arbeitnehmer, dessen Anwartschaft nach § 1b
fortbesteht, und seine Hinterbliebenen einen Anspruch mindestens in Hohe des Teiles der
ohne das vorherige Ausscheiden zustehenden Leistung, der dem Verhaltnis der Dauer der
Betriebszugehdorigkeit zu der Zeit vom Beginn der Betriebszugehdrigkeit bis zum Erreichen
der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung entspricht; an die Stelle des
Erreichens der Regelaltersgrenze tritt ein friiherer Zeitpunkt, wenn dieser in der Versor-
gungsregelung als feste Altersgrenze vorgesehen ist, spatestens der Zeitpunkt, in dem der
Arbeitnehmer ausscheidet und gleichzeitig eine Altersrente aus der gesetzlichen Renten-

versicherung fur besonders langjahrig Versicherte in Anspruch nimmt.*
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2. In 8 6 Satz 1 werden die Wérter ,vor Vollendung des 65. Lebensjahres” gestrichen.

Artikel 13

Anderung des Arbeitssicherstellungsgesetzes

(800-18)

8 2 Nr. 1 des Arbeitssicherstellungsgesetzes vom 9. Juli 1968 (BGBI. | S. 787), das zuletzt
durch ... geandert worden ist, wird wie folgt gefasst:

»1. das Recht zur Beendigung des Arbeitsverhéaltnisses vom vollendeten achtzehnten Lebens-
jahr bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch
beschrankt werden,*

Artikel 14

Anderung des Altersteilzeitgesetzes

(810-36)

Das Altersteilzeitgesetz vom 23. Juli 1996 (BGBI. | S. 1078), zuletzt geandert durch ..., wird
wie folgt geandert:

1. 85 Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

a) In Nummer 1 werden die Wérter ,,oder das 65. Lebensjahr vollendet” gestrichen.

b) In Nummer 2 wird nach den Wortern ,befreit ist,“ das Wort ,,eine” durch die Worter ,das

65. Lebensjahr vollendet hat oder eine der Rente” ersetzt.

2. In 8 8 Abs. 3 werden die Worter ,nach Altersteilzeitarbeit* durch die Worter ,wegen Alters*

ersetzt.
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Artikel 15
Anderung des Huttenknappschaftlichen Zusatzversicherungs-Gesetzes

(822-15)

Das Huttenknappschaftlichen Zusatzversicherungs-Gesetz vom 21. Juni 2002 (BGBI. | S.
2167), zuletzt geandert durch ..., wird wie folgt ge&ndert:

1. 8 2 wird wie folgt geédndert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worter ,Landesversicherungsanstalt fir das Saarland*®

durch die Wérter ,Deutsche Rentenversicherung Saarland” ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 3 zweiter Halbsatz werden die Worter ,Landesversicherungsanstalt

fur das Saarland“ durch die Worter ,Deutschen Rentenversicherung Saarland” ersetzt.

2. In § 19 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 werden die Wérter ,,zur Vollendung des 65. Lebensjahres” durch
die Worter ,zum Erreichen der Regelaltersgrenze nach dem Sechsten Buch Sozial-

gesetzbuch" ersetzt.

3. In 826 Abs. 1 Satz 2 werden die Woérter ,zur Vollendung des 65. Lebensjahrs” durch die
Worter ,,zum Erreichen der Regelaltersgrenze nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch”

ersetzt.

Artikel 16

Anderung des Fremdrenten- und Auslandsrenten-Neuregelungsgesetzes

(824-3)

Artikel 6 §8 4c des Fremdrenten- und Auslandsrenten-Neuregelungsgesetzes in der im Bun-
desgesetzblatt Teil 1ll, Gliederungsnummer 824-3, verffentlichten bereinigten Fassung, das

zuletzt durch ... gedndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Der bisherige Text wird Absatz 1.
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2. Folgender Absatz 2 wird angefugt:

»(2) Fur Berechtigte,

1. die vor dem 1. Januar 1991 ihren gewohnlichen Aufenthalt im Gebiet der Bundes-
republik Deutschland genommen haben,

2. deren Rente nach dem 30. September 1996 beginnt und

3. Uber deren Rentenantrag oder Uber deren bis 31. Dezember 2004 gestellten Antrag auf
Ricknahme des Rentenbescheides am 30. Juni 2006 noch nicht rechtskraftig ent-
schieden worden ist,

wird fur diese Rente einmalig zum Rentenbeginn ein Zuschlag an personlichen Entgelt-

punkten ermittelt. Der Zuschlag an persdnlichen Entgeltpunkten ergibt sich aus der

Differenz zwischen der mit und ohne Anwendung von 8§ 22 Abs. 4 des Fremdrenten-

gesetzes ermittelten Summe aller personlichen Entgeltpunkte. Dieser Zuschlag wird monat-

lich fUr die Zeit des Rentenbezuges

vom 1. Oktober 1996 bis 30. Juni 1997 voll,

vom 1. Juli 1997 bis 30. Juni 1998 zu drei Vierteln,

vom 1. Juli 1998 bis 30. Juni 1999 zur Halfte und

vom 1. Juli 1999 bis 30. Juni 2000 zu einem Viertel

gezahlt. Fur die Zeit des Rentenbezuges ab 1. Juli 2000 wird der Zuschlag nicht gezahilt.

8 88 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch findet keine Anwendung. § 44 Abs. 4 des

Zehnten Buches Sozialgesetzbuch findet Anwendung.”

Artikel 17

Anderung des Gesetzes uber die Alterssicherung der Landwirte

(8251-10)

Das Gesetz uber die Alterssicherung der Landwirte vom 29. Juli 1994 (BGBI. | S. 1890, 1891),
zuletzt geéndert durch ..., wird wie folgt geéndert:

1. Die Inhaltstibersicht wird wie folgt geéndert:

a) Die Angabe zu § 11 wird wie folgt gefasst:

.8 11 Regelaltersrente*.
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c)

d)

9)
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Vor § 68 werden in der Angabe zum Ersten Unterabschnitt die Wérter ,und

Beitragsfestsetzung” gestrichen.

Die Angabe zu § 69 wird gestrichen.

Vor § 88 wird die Uberschrift des ersten Titels wie folgt gefasst:

LErster Titel

Renten wegen Alters und Renten wegen Todes".

Vor § 88 werden folgende Angaben eingefligt:

.8 87a Regelaltersrente

8§ 87b Vorzeitige Altersrente”.

Die Angabe zu § 120 wird wie folgt gefasst:

»8 120 Berechnung des Zuschusses zum Beitrag flr das Beitrittsgebiet".

Die Angabe ,Anlage 1 Beitragszuschiisse* wird gestrichen.

8§ 2 Nr. 1 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

,a) das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet oder die Regelaltersgrenze bereits erreicht

haben oder”.

8 3 wird wie folgt gedndert:

a) Nach Absatz 1 Nr. 1 wird folgende Nummer la eingeflgt:

»la. Arbeitslosengeld Il beziehen und wahrend der Dauer des Bezugs von Arbeits-
losengeld Il weiterhin versicherungspflichtig in der gesetzlichen Renten-
versicherung bleiben, wenn sie im letzten Kalendermonat vor dem Bezug von

Arbeitslosengeld Il nicht versichert waren,”.
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d)
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Dem Absatz 2 werden folgende Satze angeflgt:

.Der Antrag auf Befreiung kann mit Wirkung fur die Zukunft widerrufen werden. Die
Befreiung endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Widerruf eingegangen ist.
§ 34 Abs. 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.”

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingeflgt:

»(2a) Es wird unwiderlegbar vermutet, dass der Antrag auf Befreiung aufrechterhalten
wird, solange eine der Befreiungsvoraussetzungen des Absatzes 1 erfillt und der An-
trag auf Befreiung nicht widerrufen worden ist (Absatz 2 Satz 2 und 3). Die Befreiungs-
voraussetzungen gelten auch dann als ununterbrochen erfillt im Sinne von Satz 1,
wenn fur weniger als drei Kalendermonate das Vorliegen der Befreiungsvoraussetzun-

gen des Absatzes 1 unterbrochen worden ist.”

In Absatz 3 Satz 1 werden die Worter ,fur eine Altersrente vom 65. Lebensjahr an bis
zur Vollendung des 65. Lebensjahres” durch die Worter ,von 15 Jahren bis zum

Erreichen der Regelaltersgrenze” ersetzt.

8§ 4 wird wie folgt geandert:

a)

b)

In Absatz 1 Nr. 2 werden die Worter ,das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet durch

die Worter ,die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht” ersetzt.

Absatz 3 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

.2. die Regelaltersgrenze erreicht ist.”

8 5 Abs. 1 wird wie folgt geandert:

a)

In Nummer 2 werden die Worter ,Wartezeit flr eine Altersrente” durch die Worter

-Wartezeit von 15 Jahren“ ersetzt.
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b) Die Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

»4. die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben und”.

8 11 wird wie folgt gefasst:

.8 11

Regelaltersrente

(1) Landwirte haben Anspruch auf Regelaltersrente, wenn
1. sie die Regelaltersgrenze erreicht haben,
2. sie die Wartezeit von 15 Jahren erfillt haben und

3. das Unternehmen der Landwirtschaft abgegeben ist.

(2) Mitarbeitende Familienangehdrige haben Anspruch auf Regelaltersrente, wenn sie
1. die Regelaltersgrenze erreicht haben,
2. die Wartezeit von 15 Jahren erflillt haben und

3. nicht Landwirt sind.

(3) Die Regelaltersgrenze wird mit Vollendung des 67. Lebensjahres erreicht.”

8 12 wird wie folgt gedndert:

a) Der bisherige Text wird Absatz 1.

b) Im neuen Absatz 1 werden die Wérter ,Vollendung des 65. Lebensjahres” durch die
Worter ,Erreichen der Regelaltersgrenze” und die Worter ,Altersrente vom
65. Lebensjahr an” durch die Woérter ,,Regelaltersrente oder vorzeitige Altersrente nach

Absatz 2" ersetzt.
c) Folgender Absatz 2 wird angeflgt:
»(2) Landwirte konnen die Altersrente frihestens ab Vollendung des 65. Lebensjah-

res vorzeitig in Anspruch nehmen, wenn die Voraussetzung des 8§ 11 Abs. 1 Nr. 3 vor-
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liegt und die Wartezeit von 35 Jahren erfillt ist. Satz 1 gilt flr mitarbeitende Familien-

angehorige entsprechend.”

In 8 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b wird die Angabe ,45. Lebensjahr” durch die

Angabe ,47. Lebensjahr” ersetzt.

In 8 17 Abs. 1 Satz 1 werden die Worter ,funf und 15“ durch die Worter ,funf, 15 und 35“

ersetzt.

§ 21 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

In Absatz 2 Satz 3 werden die Worter ,Vollendung des 65. Lebensjahres” durch die
Worter ,Erreichen der Regelaltersgrenze® und die Angabe ,55. Lebensjahres” durch die
Worter ,Lebensalters, ab dem eine Altersrente vorzeitig in Anspruch genommen wird*
ersetzt.

Absatz 9 wird wie folgt geandert:

aa) Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

»2. der Ubernehmende Ehegatte nur noch héchstens 36 Kalendermonate bis zum

Erreichen der Regelaltersgrenze zuriickzulegen hat.”

bb) In Satz 2 werden die Worter ,das 65. Lebensjahr vollendet* durch die Woérter ,die

Regelaltersgrenze erreicht* ersetzt.

cc) In Satz 3 Nr. 2 werden die Worter ,das 65. Lebensjahr vollendet* durch die Woérter

.die Regelaltersgrenze erreicht” ersetzt.
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11. § 23 wird wie folgt geéandert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

b)

aa) Folgende Satze werden angeflgt:

.Bei vorzeitigen Altersrenten werden Beitrdge, die fir Zeiten nach Beginn der
Renten gezahlt worden sind, ab Beginn des Monats bertcksichtigt, der auf den
Monat der Vollendung des 65. Lebensjahres folgt. Beitrage, die nach Feststellung
einer Rente fir Zeiten vor Rentenbeginn gezahlt werden, werden ab Beginn des

auf die Zahlung folgenden Kalenderjahres bericksichtigt.”

bb) Im neuen Satz 6 werden die Worter ,der Vollendung des 65. Lebensjahres” durch

die Worter ,des Erreichens der Regelaltersgrenze” ersetzt.

Absatz 8 wird wie folgt gefasst:

»(8) Fur jeden Kalendermonat,
1. fur den eine Rente wegen Erwerbsminderung vor Ablauf des Kalendermonats der
Vollendung des 65. Lebensjahres in Anspruch genommen wird,
2. den bei einer Rente wegen Todes die Versicherten vor Ablauf des Kalendermonats
der Vollendung des 65. Lebensjahres verstorben sind,
3. fur den eine Altersrente vorzeitig in Anspruch genommen wird,
vermindert sich der allgemeine Rentenwert um 0,3 vom Hundert (Abschlag).
Satz 1 gilt nicht flr einen nach Absatz 5 zu gewéhrenden Zuschlag zu Renten wegen
Todes; fur vorzeitige Altersrenten nach 8 12 Abs. 2 gilt Satz 1 Nr. 3 nicht, wenn fir
insgesamt 45 Jahre
1. Pflichtbeitrage als Landwirt oder fir mitarbeitende Familienangehdrige nach 8§ 1
gezahlt sind,
2. nach 8 51 Abs. 3a und 4 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch auf die Wartezeit
von 45 Jahren anrechenbare Zeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung
zurlckgelegt sind, soweit diese Zeiten nicht bereits mit Beitrdgen nach Nummer 1

belegt sind und
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3. Zeiten nach § 17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und 3 wegen einer Beschaftigung oder Tatig-
keit zurtickgelegt sind, soweit diese Zeiten nicht bereits mit Beitragen nach Nummer
1 belegt sind.
Bei Renten wegen Erwerbsminderung und bei Renten wegen Todes betragt der
Abschlag hdchstens 10,8 vom Hundert, es sei denn, aus den diesen Renten zugrunde
liegenden Steigerungszahlen wurde bereits eine vorzeitige Altersrente ermittelt. Sind
bei Eintritt der Erwerbsminderung oder zum Zeitpunkt des Todes fir insgesamt 40
Jahre Zeiten nach Satz 2 Nr. 1 bis 3 zuriickgelegt, ist bei Renten wegen Erwerbs-
minderung und Renten wegen Todes Satz 1 Nr. 1 und 2 mit der Mal3gabe anzuwen-
den, dass an die Stelle des 65. Lebensjahres das 63 Lebensjahr tritt. Der verminderte
allgemeine Rentenwert gilt auch fur Bezugszeiten nach Erreichen der Regelalters-

grenze.”

In Absatz 10 Satz 1 Nr. 1 wird die Angabe ,,60. und 63. Lebensjahres” durch die

Angabe ,62. und 65. Lebensjahres" ersetzt.

12. § 27a wird wie folgt geéndert:

a)

b)

In Absatz 1 werden die Worter ,.zur Vollendung des 65. Lebensjahres” durch die Wérter

»zum Erreichen der Regelaltersgrenze” ersetzt.

Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Die Hinzuverdienstgrenze betragt
1. bei einer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung
a) in voller Hohe das 0,69fache,
b) in H6he der Halfte das 0,84fache
der monatlichen BezugsgréRRe,
2. bei einer Rente wegen voller Erwerbsminderung in voller Hohe ein Siebtel der
monatlichen Bezugsgroéi3e,
3. bei einer Rente wegen voller Erwerbsminderung
a) in Hohe von drei Vierteln das 0,51fache,
b) in H6he der Halfte das 0,69fache,
c) in Hohe eines Viertels das 0,84fache

der monatlichen Bezugsgrofie.*
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8 33 Abs. 1 wird wie folgt geédndert:

a) In Satz 3 wird die Angabe ,(Anlage 1)“ gestrichen.

b) Folgender Satz wird angefigt:

,Die Zuschussbetrage werden vom Bundesministerium fir Arbeit und Soziales im

Bundesgesetzblatt bekannt gemacht.”

§ 35 Abs. 1 wird aufgehoben, die Absatzbezeichnung ,,(2)" wird gestrichen.

In 8 35a Abs. 1 Satz 2 werden die Worter ,in der” durch die Worter ,in einer in- oder

auslandischen* ersetzt.

§ 36 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Betriebshilfe kann bei Arbeitsunfahigkeit des Versicherten erbracht werden, wenn die
Leistung zur Aufrechterhaltung des Unternehmens der Landwirtschaft erforderlich ist. Haus-
haltshilfe kann bei Arbeitsunfahigkeit des Versicherten erbracht werden, wenn die Weiter-
fuhrung des Haushalts nicht mdglich und diese auf andere Weise nicht sicherzustellen ist.
Eine Leistung nach Satz 1 und 2 ist ausgeschlossen, wenn sie durch eine landwirtschaftli-
che Krankenkasse oder eine landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft erbracht oder nur
deshalb nicht erbracht wird, weil diese Trager in ihrer Satzung die Mdglichkeiten zur Aus-
weitung der Leistungsanspriche nicht ausgeschopft haben. Eine Leistung nach Satz 2 ist
ferner ausgeschlossen, soweit sie von anderen als den in Satz 3 genannten Tragern der
Sozialversicherung kraft Gesetzes oder in Folge satzungsmalfiger Ausweitung der

Leistungsverpflichtung erbracht wird."
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8 38 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 Nr. 4 werden die Worter ,das 65. Lebensjahr nicht vollendet* durch die

Worter ,die Regelaltersgrenze nicht erreicht” ersetzt.
b) In Absatz 2 werden die Wérter ,Altersrente vom 65. Lebensjahr an“ durch das Wort

.Regelaltersrente” ersetzt.

In § 40 Abs. 1 Satz 1 werden die Worter ,Altersrente vom 65. Lebensjahr an* durch das

Wort ,Regelaltersrente” ersetzt.

In § 42 Abs. 5 werden die Worter ,die nicht Deutsche sind“ durch die Woérter ,die nicht die
Staatsangehorigkeit eines Staates haben, in dem die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 anzu-
wenden ist" ersetzt.
Dem § 43 Abs. 2 wird folgender Satz angefugt:
.Die 88 4 bis 6 und 8 bis 10 des Gesetzes zur Regelung von Harten im Versorgungsaus-
gleich in der jeweils geltenden Fassung sind entsprechend anzuwenden.”
Die Uberschrift zu § 63 wird wie folgt gefasst:

H§ 63

Auskiinfte der Deutschen Post AG*

Vor § 68 werden in der Angabe zum Ersten Unterabschnitt die Worter ,und Beitragsfestset-

zung“ gestrichen.
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8 68 wird wie folgt gedndert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

.Der monatliche Beitrag fur ein Kalenderjahr ergibt sich, indem der Beitragssatz in der
allgemeinen Rentenversicherung dieses Jahres, das der Ermittlung dieses Beitrags-
satzes zugrunde gelegte voraussichtliche Durchschnittsentgelt in der allgemeinen

Rentenversicherung und der Wert 0,0346 miteinander vervielfaltigt werden."

b) Nach Satz 1 werden folgende Satze eingeflgt:

.Der Beitrag wird auf volle Euro aufgerundet. Er wird vom Bundesministerium flr Arbeit

und Soziales im Bundesgesetzblatt bekannt gemacht.”

§ 69 wird aufgehoben.

In 8 75 Nr. 1 werden die Worter ,zur Vollendung des 65. Lebensjahres" durch die Warter

,zum Erreichen der Regelaltersgrenze" ersetzt.

§ 83 Abs. 1 Satz 2 und 3 wird durch folgenden Satz ersetzt:

~Soweit Vorschriften dieses Gesetzes bei Hinzuverdienstgrenzen fir Renten wegen
Erwerbsminderung an die BezugsgroRe anknlpfen, ist die monatliche Bezugsgroflie mit
dem allgemeinen Rentenwert (Ost) zu vervielfaltigen und durch den allgemeinen Renten-
wert zu teilen, wenn das Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen aus der Beschaftigung oder
Tatigkeit im Beitrittsgebiet erzielt wird; dies gilt nicht, soweit die Hinzuverdienstgrenze ein
Siebtel der BezugsgroRe betragt oder in einem Kalendermonat Arbeitsentgelt oder
Arbeitseinkommen auch im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ohne das Beitritts-

gebiet erzielt wird."
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In 8 84 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Absatz 2 Satz 1, 3 und 4 werden jeweils die Worter ,Warte-

zeit fur eine Altersrente” durch die Worter ,Wartezeit von 15 Jahren” ersetzt.

In 8 85 Abs. 3b Satz 1 werden die Worter ,Wartezeit fur eine Altersrente” durch die Worter

-Wartezeit von 15 Jahren“ ersetzt.

Vor § 88 wird die Uberschrift des Ersten Titels wie folgt gefasst:

LErster Titel

Renten wegen Alters und Renten wegen Todes".

Vor § 88 werden folgende 8§88 87a und 87b eingefugt:

.8 87a

Regelaltersrente

Versicherte, die vor 1964 geboren sind, erreichen die Regelaltersgrenze abweichend von

§ 11 Abs. 3 mit Vollendung des nachstehenden Lebensalters in Jahren und Monaten:

Geburtsjahrgange malgebende Regelaltersgrenze
Jahre Monate
vor 1947 65 0
1947 65 1
1948 65 2
1949 65 3
1950 65 4
1951 65 5
1952 65 6
1953 65 7
1954 65 8
1955 65 9
1956 65 10
1957 65 11
1958 66 0
1959 66 2
1960 66 4
1961 66 6
1962 66 8
1963 66 10
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§87b

Vorzeitige Altersrente

Bei Versicherten, die vor 1958 geboren sind, sind fur die Ermittlung des Zeitpunktes, ab
dem eine vorzeitige Altersrente nach § 12 Abs. 1 in Anspruch genommen werden kann,

abweichend von § 11 Abs. 3 und § 87a folgende Regelaltersgrenzen zu Grunde zu legen:

Geburtsjahrgénge mafigebende Regelaltersgrenze
Geburtsmonate

Jahre Monate
vor 1957 65 0
1957
Januar 65 1
Februar 65 2
Méarz 65 3
April 65 4
Mai 65 5
Juni 65 6
Juli 65 7
August 65 8
September 65 9
Oktober 65 10
November und Dezember 65 11 “

. In 8§ 91 werden die Worter ,Wartezeit fur eine Altersrente” durch die Worter ,Wartezeit von

15 Jahren” ersetzt.

. 8§ 93a wird wie folgt geandert:

a) Der bisherige Text wird Absatz 1.

b) Folgende Absatze 2 und 3 werden angefigt:

»(2) Bei Versicherten, die eine vorzeitige Altersrente nach 8§ 12 Abs. 1 nach MalRgabe

von 8 87b in Anspruch nehmen kdnnen, ist bei der Berechnung dieser Rente der

Abschlag nach § 23 Abs. 8 unter Anwendung der in 8 87b genannten

Regelaltersgrenze gelaltersgrenzen zu ermitteln.
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(2) Beginnt eine Rente wegen Erwerbsminderung vor 2024 oder sind bei einer Rente wegen
Todes die Versicherten vor 2024 verstorben, tritt bei der Berechnung der Abschlage bei diesen
Renten nach 8§ 23 Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 und 2 und bei der Berechnung der Verminderung der
Abschlage nach § 23 Abs. 10 Satz 1 Nr. 1 an die Stelle des 65. Lebensjahres die folgende

Altersgrenze:

Rentenbeginn/Todeszeitpunkt mal3gebende Altersgrenze
Jahr Monat Jahre Monate
Vor 2012 63 0
2012

Januar 63 1
Februar 63 2
Marz 63 3
April 63 4
Mai 63 5
Juni bis Dezember 63 6
2013 63 7
2014 63 8
2015 63 9
2016 63 10
2017 63 11
2018 64 0
2019 64 2
2020 64 4
2021 64 6
2022 64 8
2023 64 10

An die Stelle des 62. Lebensjahres tritt bei der Berechnung der Verminderung der
Abschlage nach § 23 Abs. 10 Satz 1 Nr. 1 in den in Satz 1 genannten Féllen jewelils die
um 36 Kalendermonate geminderte Altersgrenze nach Satz 1. In den in Satz 1 ge-
nannten Fallen berechnen sich die Abschlage nach § 23 Abs. 8 Satz 4, wenn fir ins-

gesamt 35 Jahre Zeiten nach § 23 Abs. 8 Satz 2 Nr. 1 bis 3 zurlickgelegt sind.”
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1. Dem 8§ 96 wird folgender Absatz 5 angefugt:

»(5) Ist der Versicherte vor 2029 verstorben, besteht Anspruch auf Witwenrente oder
Witwerrente abweichend von § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b ab Vollendung des

nachstehenden Lebensalters in Jahren und Monaten:

Todesjahr des maf3gebendes Lebensalter
Versicherten
Jahre Monate

vor 2012 45 0
2012 45 1
2013 45 2
2014 45 3
2015 45 4
2016 45 5
2017 45 6
2018 45 7
2019 45 8
2020 45 9
2021 45 10
2022 45 11
2023 46 0
2024 46 2
2025 46 4
2026 46 6
2027 46 8
2028 46 10

2. 898 Abs. 3a Satz 1 Nr. 3 wird wie folgt gedndert:

a) In Buchstabe a werden die Worter ,Wartezeit fir eine Altersrente” durch die Woérter

~Wartezeit von 15 Jahren“ und die Worter ,bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres”

durch die Worter ,bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze” ersetzt.

b) In Buchstabe b werden die Woérter ,Wartezeit fiir eine Altersrente* durch die Worter

-Wartezeit von 15 Jahren“ ersetzt.
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In 8 107 werden die Worter ,Wartezeit fur eine Altersrente” durch die Worter ,Wartezeit von

15 Jahren” ersetzt.

8 114 wird wie folgt gefasst:

H§ 114
Beitragshohe

Fur Landwirte, deren Unternehmen ihren Sitz im Beitrittsgebiet haben, wird der Beitrag
bis zur Herstellung einheitlicher Einkommensverhaltnisse im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland ermittelt, indem der Beitrag durch den vorlaufigen Umrechnungswert nach
Anlage 10 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch geteilt wird. Der Beitrag wird auf volle
Euro aufgerundet. Er wird vom Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales im Bundesge-

setzblatt bekannt gemacht.”

In § 116 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe ,Abs. 2“ gestrichen.

§ 120 wird wie folgt gefasst:

.8 120

Berechnung des Zuschusses zum Beitrag fur das Beitrittsgebiet
Der Zuschuss zum Beitrag fiir das Beitrittsgebiet errechnet sich nach MalRgabe von § 33
Abs. 1 in Verbindung mit 8 114. Der Zuschuss zum Beitrag wird auf volle Euro gerundet.

Die Zuschussbetrédge werden vom Bundesministerium fur Arbeit und Soziales im Bundes-

gesetzblatt bekannt gemacht.”

Die Anlage 1 wird aufgehoben.
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Artikel 18
Anderung des Gesetzes

zur Forderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstatigkeit

(8252-4)

Das Gesetz zur Forderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstétigkeit vom
21. Februar 1989 (BGBI. | S. 233), zuletzt geandert durch..., wird wie folgt gedndert:

1. In 86 Abs. 2 Satz 1 werden die Worter ,Altersrente vom 65. Lebensjahr an“ durch das Wort

.Regelaltersrente” ersetzt.

2. §7 Abs. 3 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 und Satz 2 werden jeweils die Worter ,Altersrente vom 65. Lebensjahr an®

durch das Wort ,Regelaltersrente” ersetzt.
b) In Satz 3 werden die Worter ,das 65. Lebensjahr vollendet” durch die Worter ,die

Regelaltersgrenze nach dem Gesetz Uber die Alterssicherung der Landwirte erreicht*

ersetzt.

3. In§8 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 werden die Worter ,Altersrente vom 65. Lebensjahr an“ durch das

Wort ,Regelaltersrente” ersetzt.

4. In 811 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a werden die Worter ,eine Altersrente vom 65. Lebensjahr

an“ gestrichen.

5. In 812 Satz 3 Nr. 2 werden die Worter ,Vollendung des 65. Lebensjahres” durch die Worter

.Efreichen der Regelaltersgrenze” ersetzt.
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6. In 8 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 werden die Worter ,Wartezeit fur eine Altersrente” durch die

Worter ,Wartezeit von 15 Jahren” ersetzt.

7. In 8 18a Abs. 4 Satz 2 werden die Worter ,Altersrente vom 65. Lebensjahr an” durch das

Wort ,Regelaltersrente” ersetzt.

Artikel 19

Anderung des Kiinstlersozialversicherungsgesetzes

(8253-1)

In 8 5 Abs. 1 Nr. 2 des Kinstlersozialversicherungsgesetzes vom 27. Juli 1981 (BGBI. | S.
705), das zuletzt durch ... geandert worden ist, werden die Woérter ,Vollendung des
65. Lebensjahres” durch die Warter ,Erreichen der Regelaltersgrenze nach dem Sechsten Buch

Sozialgesetzbuch* ersetzt.

Artikel 20
Anderung des Dienstbeschadigungsausgleichsgesetzes
(826-30-2/1)
In 8 2 Abs. 2 Satz 1 des Dienstbeschadigungsausgleichsgesetzes vom 11. November 1996
(BGBI. | S. 1674,1676), das zuletzt durch ... geandert worden ist,

werden die Worter ,bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres” durch die Warter ,bis zum
Erreichen der Regelaltersgrenze nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch” ersetzt.
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Artikel 21

Anderung des Versorgungsruhensgesetzes

(826-30-3)

§ 3 Abs. 5 Satz 1 des Versorgungsruhensgesetzes vom 25. Juli 1991 (BGBI. | S. 1606, 1684),
das zuletzt durch ... geéndert worden ist, wird wie folgt gefasst:

.Die Mitglieder der Kommission erhalten ein von der Bundesregierung festzusetzendes
Sitzungsgeld.”

Artikel 22

Anderung des Bundesversorgungsgesetzes

(830-2)
Das Bundesversorgungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 1982
(BGBI. I S. 21), zuletzt geandert durch ..., wird wie folgt geandert:

1. 841 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b wird wie folgt gefasst:

.D) die Altersgrenze fur die grol3e Witwenrente oder Witwerrente nach dem Sechsten

Buch Sozialgesetzbuch erreicht haben oder*

2. 8§66 Abs. 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

»3 118 Abs. 3 bis 4a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend.”
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Artikel 23

Anderung des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes

(860-6-20)

Dem § 14 des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBI. |
S. 1310, 1322), das zuletzt durch ... geadndert worden ist, wird folgender Absatz angefugt:

»(3) Fur Vertrage, die nach dem 31. Dezember 2011 abgeschlossen werden, ist § 1 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 mit der Mal3gabe anzuwenden, dass die Vereinbarung fur den Vertragspartner eine
lebenslange und unabhangig vom Geschlecht berechnete Altersversorgung vorsieht, die nicht
vor Vollendung des 62. Lebensjahres oder einer vor Vollendung des 62. Lebensjahres begin-
nenden Leistung aus einem gesetzlichen Alterssicherungssystem des Vertragspartners (Beginn
der Auszahlungsphase) gezahlt werden darf. Die Ubrigen in 8 1 Abs. 1 Satz 1 genannten Vor-
aussetzungen bleiben unberthrt. Die Zertifizierung fir Vertrage, auf die Satz 1 Anwendung
findet, kann frilhestens zum 1. Januar 2012 erteilt werden. Fir Vertrdge, die nach § 5 in der am
31. Dezember 2011 geltenden Fassung zertifiziert wurden und die die in Satz 1 enthaltenen
Anderungen bis zum 31. Dezember 2012 nachvollziehen, ist eine erneute Zertifizierung des
Vertrags nicht erforderlich. Satz 4 gilt ohne zeitliche Beschrankung entsprechend, soweit der
Anbieter mit seinen Bestandskunden die einvernehmliche Ubernahme der in Satz 1 enthaltenen
Anderungen vereinbart. Absatz 2 Satz 3 ist anzuwenden.*

Artikel 24

Anderung der Bundespflegesatzverordnung
(2126-9-13-2)
In § 25 der Bundespflegesatzverordnung vom 26. September 1994 (BGBI. | S. 2750), die

zuletzt durch ... geéndert worden ist, wird das Wort ,Bundesknappschaft‘ durch die Worter
.Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See" ersetzt.
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Artikel 25

Anderung der Berufsschadensausgleichsverordnung

(830-2-13)
§ 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Berufsschadensausgleichsverordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 29. Juni 1984 (BGBI. | S. 861), die zuletzt durch ... geandert worden ist,
wird wie folgt gefasst:

»1. die Regelaltersgrenze nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch erreicht hat,”.

Artikel 26
Aufhebung des Gesetzes zur Anderung des

Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

Das Gesetz zur Anderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch vom 26. Juli 1994 (BGBI. |
S. 1797) wird aufgehoben.

Artikel 27

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft, soweit in den folgenden Abséatzen nichts
Abweichendes bestimmt ist.

(2) Artikel 16 tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 1996 in Kraft.

(3) Artikel 1 Nr. 52 und 59, Artikel 5 Nr. 1, 2, 3 Buchstabe a und Nr. 4 Buchstabe a treten mit
Wirkung vom 1. Januar 2005 in Kraft.

(4) Artikel 1 Nr. 43, Artikel 5 Nr. 3 Buchstabe b und Nr. 4 Buchstabe b, Artikel 11, 15 Nr. 1
und Artikel 24 treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 in Kraft.
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(5) Artikel 1 Nr. 77 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2006 in Kraft.

(6) Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe b, j und k, Nr. 19 bis 21 und 66 bis 70 tritt mit Wirkung vom
1. Méarz 2007 in Kraft.

(7) Am ersten Tag des auf die Verkiindung folgenden Kalendermonats treten Artikel 1 Nr. 1
Buchstabe c, Nr. 2, 4, 5, 24, 30, 32, 33, 38, 47, 49, 50, 54, 75 und 82, Artikel 2 Nr. 5, Artikel 3
Nr. 4, Artikel 6 Nr. 2, Artikel 14 Nr. 2, Artikel 17 Nr. 1 Buchstabe b, c, f und g, Nr. 3 Buchstabe a
bis ¢, Nr. 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa, Nr. 13 bis 16, 19 bis 24 und 36 bis 39, Artikel 21
und Artikel 22 Nr. 2 in Kraft.

(8) Artikel 4 tritt am 1. Juli 2007 in Kraft.

(9) Artikel 1 Nr. 65 tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.

(10) Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe a, Nr. 6, 9, 16 Buchstabe b, Nr. 17, 26 und 64 tritt am 1. Januar
2012 in Kratft.
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Begrindung
A. Allgemeiner Teil

l. Notwendigkeit und Ziele

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels steht die gesetzliche Rentenversicherung
weiterhin vor grol3en Herausforderungen. Die hthere Lebenserwartung bewirkt eine durch-
schnittlich lAangere Rentenbezugsdauer. Dies fihrt zu einer Veranderung des Verhéaltnisses von
aktiver Erwerbsphase zu durchschnittlicher Rentenbezugsphase. Die Rentenbezugsdauer hat
sich in den letzten 40 Jahren im Durchschnitt um 7 Jahre auf nunmehr rund 17 Jahre erhéht. Es
ist davon auszugehen, dass die Lebenserwartung bis zum Jahr 2030 bei 65-jahrigen M&nnern
und bei 65-jahrigen Frauen um weitere 2,8 Jahre anwachsen wird. Daruber hinaus wird sich der
Altenquotient langfristig deutlich verschieben. Den Alteren werden in Zukunft immer weniger
Jiingere gegeniiberstehen. Wahrend das Verhaltnis der 65-Jahrigen und Alteren zu den 20-bis
64-Jahrigen im Jahr 2005 noch 1 zu 3,2 betrug, wird es im Jahr 2030 voraussichtlich bei 1 zu
2,0 liegen.

Mit den grundlegenden Entscheidungen der Rentenreform 2001 und dem Gesetz zur Sicherung
der nachhaltigen Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Nach-
haltigkeitsgesetz) von 2004 hat der Gesetzgeber bereits auf die sich wandelnden demo-
grafischen, aber auch 6konomischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen reagiert und
die Grundlagen flr eine generationengerechte Rente sowie die breite staatliche Férderung der
zusatzlichen Altersvorsorge geschaffen. AuRerdem erhalten die Beitragszahler der gesetzlichen
Rentenversicherung wachsende steuerliche Freirdume flr ihre zusatzliche Vorsorge. Zusam-
men mit der gesetzlichen Rente kann so der Lebensstandard im Alter gehalten werden.

Die Betonung der Generationengerechtigkeit zeigt sich vor allem darin, dass seit dem Wirk-
samwerden des RV-Nachhaltigkeitsgesetzes nicht nur die steigenden Aufwendungen der heuti-
gen Beitragszahlergeneration fur ihre Altersvorsorge, sondern auch das sich verschlechternde
zahlenmafige Verhaltnis von Rentnern zu Beitragszahlern bei der Héhe der Rentenanpassun-
gen Berlcksichtigung finden. Diese MaRRnhahme tragt dazu bei, dass die Rentenversicherungs-
beitrage flr die Jingeren bezahlbar bleiben. Die Rentnerinnen und Rentner leisten damit einen
wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Stabilisierung des Systems. Gleichzeitig wurde eine um-
fassende staatliche Foérderung privater und betrieblicher Zusatzvorsorge geschaffen, damit
auch die Jungeren ihren Lebensstandard im Alter halten kénnen.
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Hierauf aufbauend wird die gesetzliche Rentenversicherung belastbar und solide weiter-
entwickelt. Richtschnur fir alle Entscheidungen sind die gesetzlichen Beitragssatz- und Niveau-
sicherungsziele. Das bedeutet, der Beitragssatz soll bis zum Jahr 2020 20 Prozent und bis zum
Jahr 2030 22 Prozent nicht Gberschreiten. Darlber hinaus soll der Beitragssatz bis zum Jahr
2009 19,9 Prozent nicht Gibersteigen. Das Rentenniveau (Sicherungsniveau vor Steuern) soll
46 Prozent bis zum Jahr 2020 und 43 Prozent bis zum Jahr 2030 nicht unterschreiten, wobei
ein Niveau von 46 Prozent auch tber 2020 hinaus angestrebt wird.

Vor dem Hintergrund der weiter steigenden Lebenserwartung und sinkender Geburtenzahlen ist
die stufenweise Anhebung der Altersgrenze fiir die Regelaltersrente von bisher 65 Jahren auf
das 67. Lebensjahr eine wichtige rentenpolitische Malinahme, um die gesetzlichen Beitrags-
satz- und Niveausicherungsziele einhalten zu kénnen. Die MaRhahme tragt dazu bei, in einem
ausgewogenen Verhaltnis zwischen den Generationen die finanzielle Grundlage und die
Leistungsfahigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung nachhaltig sicherzustellen. Durch die
Anhebung der Altersgrenze wird der Beitragssatzanstieg deutlich gedampft. Neben der Bei-
tragssatzwirkung fuhrt die Anhebung der Altersgrenze auch zu einem héheren Rentenniveau.
Die anpassungsdampfende Wirkung des Nachhaltigkeitsfaktors wird langerfristig geringer aus-
fallen, weil sich das Verhdaltnis von Beitragszahlern zu Rentnern durch die Anhebung der
Altersgrenze verbessern wird. Insgesamt fihrt die Anhebung der Altersgrenze auf lange Sicht
also auf der einen Seite zu einer Entlastung der Beitragszahler und auf der anderen Seite profi-
tieren auch die Rentnerinnen und Rentner von den dann tendenziell hoheren Renten-
anpassungen.

Flankierend dazu muss die Beschaftigungssituation élterer Arbeithehmerinnen und Arbeit-
nehmer in Deutschland weiter verbessert werden. Der Bund unterstiitzt dies mit der ,Initiative
50plus” und einer Reihe von Modellprojekten in den Regionen. Ebenso gefordert sind Wirtschaft
und Gewerkschaften sowie die Betriebsparteien im Arbeitsleben mit Tarif- und Betriebs-
vereinbarungen Bedingungen zu gestalten, die die Beschéaftigungsfahigkeit im Alter erhalten
und die Beschaftigung Alterer erh6hen.

Die Anhebung der Altersgrenzen und die gezielte Forderung &lterer Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sind auch aus 6konomischen Griinden unerlasslich. Mit dem demografischen
Wandel wird in Zukunft auch die Zahl junger qualifizierter Erwerbspersonen zurtick gehen. Mit
der Anhebung der Altersgrenzen wird deswegen auch einem drohenden Fachkraftemangel ent-
gegengewirkt. Zudem sind Erfahrungen und Wissen élterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wichtige Ressourcen.
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Die Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre darf somit nicht ausschlieflich als Instrument
zur nachhaltigen Finanzierbarkeit der gesetzlichen Rentenversicherung angesehen werden. Die
Gesetzesinitiative gibt ein verbindliches Signal an Gesellschaft und Wirtschaft, dass eine Um-
orientierung in der Haltung zur Rolle der Alteren in Gesellschaft und Wirtschaft notwendig ist
und dass dieser Umarientierung auch konkrete Verhaltensdnderungen folgen missen.

Il. Gesetzliche Rentenversicherung

1. Anhebung der Altersgrenzen

Derzeit wird die Regelaltersgrenze mit Vollendung des 65. Lebensjahres erreicht. Nach
Erfillung einer Wartezeit von 35 Jahren ist ein Rentenbezug frihestens mit 63 Jahren und
einem Abschlag fur die langere Rentenlaufzeit moglich. Wer die Wartezeit von 35 Jahren erflillt
hat und schwerbehindert ist, kann friihestens mit 60 Jahren mit einem Abschlag in Rente
gehen. Fir langjdhrig unter Tage beschaftigte Bergleute ist der Rentenzugang ebenfalls mit

60 Jahren mdglich.

Kinftig wird die Regelaltersgrenze mit Vollendung des 67. Lebensjahres erreicht. Wer

45 Pflichtbeitragsjahre hat, kann weiterhin mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen. Nach
Erfullung der Wartezeit von 35 Jahren ist ein Rentenbezug unverandert frihestens mit 63 Jah-
ren, allerdings mit einem hdéheren Abschlag als nach geltendem Recht mdglich; bei Vorliegen
von Schwerbehinderung mit 62 Jahren und Abschlag. Fir langjéahrig unter Tage beschéftigte

Bergleute ist der Rentenzugang ebenfalls mit 62 Jahren mdglich.

Fur die Jahrgénge vor 1952 gibt es derzeit noch unter bestimmten Voraussetzungen die Alters-
rente fir Frauen und die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit. Fir
diese nach geltendem Recht auslaufenden Altersrenten bleibt es unverandert beim geltenden
Recht.
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Rentenarten Geltendes Recht Zukinftiges Recht

Regelaltersrente 65 + 2 = 67

Altersrente fur besonders

langjahrig Versicherte mit

45 Pflichtbeitragsjahren abschlagsfrei = 65 (neue Rente)
mit Abschlag: 63 63

Altersrente flr langjahrig
Versicherte mit 35

fir die Jahrgange ab 1948

stufenweise Absenkung auf 62 Jahre

keine Absenkung

Versicherte der Jahrgénge bis 1951)

Versicherungsjahren Abschlagshohe 72% + 72% = 144%
abschlagsfrei: 65 + 2 = 67
Altersrente fur schwerbehinderte ]
, mit Abschlag: 60 + 2 = 62
Menschen mit 35 )
) ) abschlagsfrei: 63 + 2 = 65
Versicherungsjahren
Altersrente fUr Frauen )
mit Abschlag: 60 = 60 (unverandert)
(fur Versicherte der Jahrgange )
abschlagsfrei: 65 = 65 (unverandert)
bis 1951)
Altersrente wegen Arbeitslosigkeit _
o ] mit Abschlag: 63 = 63 (unverandert)
oder nach Altersteilzeitarbeit (fur ,
abschlagsfrei: 65 = 65 (unverandert)

Im Einzelnen:

a) Regelaltersgrenze

Die Regelaltersgrenze soll von 2012 an beginnend mit dem Jahrgang 1947 bis zum Jahr

2029 stufenweise auf 67 Jahre angehoben werden. Die Stufen der Anhebung sollen zu-

nachst einen Monat pro Jahrgang (Regelaltersgrenze von 65 auf 66 Jahre) und dann ab

Jahrgang 1959 zwei Monate pro Jahrgang (Regelaltersgrenze von 66 auf 67 Jahre) betra-

gen. Fur alle nach 1963 Geborenen gilt die Regelaltersgrenze 67 Jahre.
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b) Altersrente fur besonders langjahrig Versicherte mit 45 Pflichtbeitragsjahren

d)

Mit Beginn der stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze zum 1. Januar 2012 wird fur
besonders langjahrig Versicherte eine neue Altersrente eingefiihrt. Versicherte mit aul3er-
ordentlich langjahriger - nicht selten belastender - Berufstéatigkeit und entsprechend langer
Zahlung von Beitragen zur gesetzlichen Rentenversicherung werden privilegiert. Anspruch
auf einen abschlagsfreien Renteneintritt nach Vollendung des 65. Lebensjahres haben Ver-
sicherte, die mindestens 45 Jahre mit PflichtbeitrAgen aus Beschéftigung, selbstandige
Tatigkeit und Pflege sowie Zeiten der Kindererziehung bis zum 10. Lebensjahr des Kindes
erreichen. Die Altersrente fur besonders langjahrig Versicherte kann nicht vorzeitig in
Anspruch genommen werden.

Altersrente fr langjahrig Versicherte

Im Zuge der Anpassung von Altersgrenzen fir vorgezogene Altersrenten an die Regel-
altersgrenze 67 Jahre wird die Altersgrenze fir eine abschlagsfreie Altersrente fiir langjahrig
Versicherte stufenweise von 65 auf 67 Jahre angehoben.

Die vorzeitige Inanspruchnahme dieser Altersrente soll wie zur Zeit friihestens mit 63 Jahren
maglich sein; die nach geltendem Recht kiinftig vorgesehene Absenkung dieser unteren
Altersgrenze unterbleibt. Die Inanspruchnahme dieser vorgezogenen Altersrente ab 63
Jahren - vier Jahre vor der Mdglichkeit des abschlagfreien Bezugs - ist mit einem Renten-
abschlag vonl14,4 Prozent verbunden.

Altersrente fir schwerbehinderte Menschen

Die Altersgrenze fur eine abschlagsfreie Altersrente fir schwerbehinderte Menschen wird
stufenweise von 63 auf 65 Jahre angehoben. Die Altersgrenze fur die frilheste vorzeitige
Inanspruchnahme dieser Rente wird von 60 auf 62 Jahre angehoben. Damit verbleibt es bei
einem maximalen Abschlag in H6he von 10,8 Prozent bei einer friihestmdglichen Inan-
spruchnahme drei Jahre vor dem abschlagfreien Bezug.

Renten wegen verminderter Erwerbsfahigkeit

Das Referenzalter fur die Berechnung von Abschlagen bei Inanspruchnahme einer Rente
wegen verminderter Erwerbsfahigkeit oder einer Hinterbliebenenrente wird auf 65 Jahre
angehoben. Fir Versicherte mit 35 Pflichtbeitragsjahren verbleibt es bei dem bisherigen
Referenzalter von 63 Jahren. Ab 2024 qilt dieses Referenzalter nur noch fur erwerbs-
geminderte Versicherte, die 40 Pflichtbeitragsjahre nachweisen kénnen. Als Pflichtbeitrags-
jahre gelten dieselben Zeiten wie bei der Altersrente fir besonders langjahrig Versicherte.
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f) Grole Witwenrente und Witwerrente
Die Altersgrenze fiur diese Rente wird um zwei Jahre auf das 47. Lebensjahr heraufgesetzt.

g) Renten fur knappschaftlich Versicherte
Die Anhebung der Altersgrenzen um zwei Jahre wird auf den Bereich des Bergbaus tber-
tragen.

Vertrauensschutz

Vertrauensschutz ist im Wesentlichen dadurch gegeben, dass die Anhebung erst im Jahre 2012
beginnt und in sehr moderaten Schritten erfolgt. Durch eine Vorlaufzeit von finf Jahren haben
Arbeitnehmer und Arbeitgeber genligend Zeit, ihre Planungen anzupassen.

Fur die Jahrgénge vor 1952, fur die es derzeit noch unter bestimmten Voraussetzungen die
Altersrente fur Frauen und die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit
gibt, verbleibt es hinsichtlich dieser Altersrenten beim geltenden Recht und damit bei den heute
geltenden Altersgrenzen.

Besonderen Vertrauensschutz bei der Anhebung der Altersgrenzen fir die Altersrenten haben
Angehorige der Geburtsjahrgange 1954 und &lter, wenn sie bereits vor dem 1. Januar 2007
verbindlich Altersteilzeitarbeit vereinbart haben. Mit der Festsetzung des Stichtags wird
gewabhrleistet, dass Versicherte, die unmittelbar vor Abschluss einer Vereinbarung tber
Altersteilzeitarbeit stehen, auf der Grundlage des Kabinettbeschlusses Uber den Gesetzentwurf
ihre Absicht Uberprifen und bis zum Jahresende 2006 noch eine Vereinbarung bezogen auf die
derzeit geltenden Altersgrenzen abschlie3en kénnen. Dieser besondere Vertrauensschutz
kommt zum Tragen, wenn sich die Altersteilzeitvereinbarung nicht auf den Beginn der
Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit bezieht, sondern auf den
Beginn einer sonstigen vorgezogenen Altersrente oder auf die Regelaltersrente. Im Bergbau
haben Versicherte, die Anpassungsgeld bezogen haben, besonderen Vertrauensschutz. Fir die
genannten Personengruppen verbleibt es bei den heute geltenden Altersgrenzen.

Ferner sollen Arbeithehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhéltnis auf einen Zeitpunkt
befristet ist, in dem sie vor Erreichen der Regelaltersgrenze Anspruch auf Rente wegen Alters
haben, entsprechend den Anhebungsschritten bis zum Alter 67 weiter arbeiten kénnen. Dem-
gemal erfolgt eine Anpassung der arbeitsrechtlichen Schutzvorschrift in 8§ 41 Satz 2 SGB VI,
die derzeit noch auf die Vollendung des 65. Lebensjahres abstellt.
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Bestandsprifungsklausel

Die Anhebung der Regelaltersgrenze von 65 auf 67 Jahre ab dem Jahre 2012 setzt eine nach-
haltige Verbesserung der Beschaftigungssituation alterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
voraus. Es wird gesetzlich festgelegt, dass die Bundesregierung den gesetzgebenden Korper-
schaften vom Jahre 2010 an alle vier Jahre tber die Entwicklung der Beschéaftigung alterer
Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer zu berichten und eine Einschatzung dariiber abzugeben
hat, ob die Anhebung der Regelaltersgrenze unter Berticksichtigung der Entwicklung der
Arbeitsmarktlage sowie der wirtschaftlichen und sozialen Situation alterer Arbeithehmerinnen
und Arbeitnehmer weiterhin vertretbar erscheint und die getroffenen gesetzlichen Regelungen
bestehen bleiben kdnnen.

2. Modifizierung der Schutzklausel bei der Rentenanpassung

Mit dem RV-Nachhaltigkeitsgesetz wurden im Jahr 2004 langfristige Beitragssatz- und Niveau-
sicherungsziele festgelegt. Um diese Ziele einhalten zu kdnnen, hat der Gesetzgeber mit dem
Nachhaltigkeitsfaktor ein Element in die Rentenanpassungsformel aufgenommen, das den
Anstieg der Renten seit dem Jahr 2005 tendenziell dampft. Gleichzeitig wurde eine Schutz-
klausel in das Gesetz eingefugt, die sicherstellt, dass es allein wegen der Wirkung des Nach-
haltigkeitsfaktors nicht zu einer Minusanpassung kommen kann oder dass sich eine aus der
Lohnentwicklung resultierende Minusanpassung nicht weiter verstarkt. Diese Schutzklausel
erstreckt sich auch auf das bereits mit dem Altersvermdgenserganzungsgesetz im Jahr 2001
eingefiigte Formelelement, das die Belastungsveranderungen bei den Aufwendungen der
Beschatftigten fir ihre Altersvorsorge bei der Rentenanpassung bertcksichtigt.

Der Gesetzgeber ist im Jahr 2004 davon ausgegangen, dass die Dampfungswirkung dieser
Faktoren voll zum Tragen kommt und nicht durch die Schutzklausel begrenzt wird. Unter dieser
Voraussetzung wurden in den Finanzberechnungen die gesetzlich festgelegten Beitrags-
satzziele eingehalten. Entgegen dieser Erwartung hat die Schutzklausel jedoch erhebliche
Bedeutung erlangt, und zwar bereits bei der erstmaligen Anwendung des Nachhaltigkeitsfaktors
im Jahr 2005. Die Léhne waren im Jahr 2004 z. B. in den alten Bundesl&ndern um lediglich
0,12 Prozent gestiegen, die Ddmpfungsfaktoren wirkten hingegen mit insgesamt - 1,23 Prozent.
Im Ergebnis hatten die Renten in den alten Bundeslandern also um 1,11 Prozent gekurzt wer-
den missen. Allein aufgrund der Schutzklausel blieben die aktuellen Rentenwerte unverandert.
Im Jahr 2006 wére es bei Anwendung der Anpassungsformel ohne Schutzklausel wiederum zu
einer Rentenkiirzung gekommen.

Es ist absehbar, dass auf der Grundlage des geltenden Rechts auch in den kommenden Jahren
an sich notwendige Anpassungsdampfungen wegen der Schutzklausel nicht realisiert werden
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konnen. Auf der Basis der aktuellen Schatzung der Finanzentwicklung ergeben sich bis zum
Jahr 2008 insgesamt nicht realisierte Negativanpassungen im Westen in Héhe von

- 3,14 Prozent und im Osten in Hohe von - 2,11 Prozent. Damit gehen Mehrausgaben in Héhe
von jahrlich rund 6 Mrd. Euro einher, die von den Beitragszahlern getragen werden miissen.
Der finanzielle Mehrbedarf wirde dazu fihren, dass die gesetzlichen Beitragssatzziele von
hdchstens 20 Prozent bis 2020 und 22 Prozent bis 2030 nicht eingehalten werden kdénnen.

Sinn und Zweck der Schutzklausel ist es, dass Renterinnen und Rentner keine Renten-
kirzungen aufgrund der Dampfungsfaktoren in der Anpassungsformel hinnehmen miissen.
Eine dauerhafte Zusatzbelastung der Beitragszahler soll mit der Schutzklausel aber nicht
begriindet werden. Der Grundsatz der Generationengerechtigkeit gebietet es daher, die
Schutzklausel mit dem vorliegenden Gesetz so fortzuentwickeln, dass diese einseitige Belas-
tung wieder ausgeglichen werden kann: Wenn aufgrund der Lohnentwicklung Renten-
steigerungen moglich sind, werden unterbliebene Anpassungsdampfungen mit den Renten-
erhéhungen verrechnet.

Hierbei wird den Interessen der Rentnerinnen und Rentner in mehrfacher Hinsicht Rechnung
getragen. Zum einen wird die Realisierung der unterbliebenen Anpassungsdampfungen fri-
hestens 2011 durchgefihrt. Zum anderen wird dies nicht dazu fiihren, dass Rentenbezieher
kunftig auf eine Erhéhung der aktuellen Rentenwerte verzichten missen. Der durch die Anwen-
dung der Schutzklausel entstandene Ausgleichsbedarf wird nicht durch eine vollstandige Ver-
rechnung mit moglichen Rentensteigerungen abgebaut. Entsprechend dem rentenpolitischen
Grundsatz, Belastungen gleichmafig auf Beitragszahler und Rentner zu verteilen, und mit Blick
auf die Lohnorientierung der Rente erfolgt lediglich eine Halbierung positiver Anpassungen.
AuBerdem ist durch die gesetzlichen Niveausicherungsklauseln gewéhrleistet, dass die Ver-
lasslichkeit der Rente auch in Zukunft denselben Stellenwert hat wie die Einhaltung der
Beitragssatzziele.

In welchem Umfang ein Ausgleichsbedarf aufgelaufen ist bzw. durch die Realisierung der
Dampfungswirkung abgebaut worden ist, wird Jahr fir Jahr im Rahmen der Rentenanpassung
ausgewiesen. Damit ist ein Hochstmalfd an Transparenz sowohl gegentiber den Beitragszahlern

als auch gegeniber den Rentnerinnen und Rentnern sichergestellt.
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3. Weitere relevante Regelungen

a)

b)

Rentensplitting

Mit der Schaffung von Frist- und Verfahrensvorschriften zum Rentensplitting unter Ehe-
gatten wird nicht nur fir Rechtsklarheit bei der Durchfiihrung des Rentensplittings gesorgt,
sondern es werden auch unerwiinschte Gestaltungsmdglichkeiten beseitigt.

Rucknahmepflicht bei bestandskraftigen Verwaltungsakten

In Anlehnung an entsprechende Regelungen im Bundesverfassungsgerichtsgesetz und im
Dritten Buch Sozialgesetzbuch sind bestandskraftige nicht beglinstigende Verwaltungs-
akte, die deshalb rechtswidrig sind, weil sie auf einer Norm beruhen, die in standiger
Rechtsprechung anders als durch die Rentenversicherungstrager ausgelegt worden ist,
nur mit Wirkung fur die Zukunft zuriickzunehmen. Entsprechendes gilt klarstellend auch
fur Verwaltungsakte, die auf einer Norm beruhen, die fur nichtig oder fur unvereinbar mit
dem Grundgesetz erklart worden ist. Der fur die Rucknahme erhebliche Zeitpunkt ist der
Beginn des Kalendermonats nach dem Zeitpunkt der Gerichtsentscheidung, ab der eine
Rechtsfrage als abschlieBend geklart angesehen werden muss.

Fremdrentengesetz (FRG)

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit Beschluss vom 13. Juni 2006 ent-
schieden, dass die Regelung, wonach nach dem Fremdrentengesetz (FRG) erworbene
Entgeltpunkte bei einem Rentenbeginn nach dem 30. September 1996 um 40 Prozent zu
mindern sind, mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Es hat jedoch das Fehlen einer Uber-
gangsregelung fur rentennahe Jahrgange beanstandet und den Gesetzgeber aufge-
fordert, bis zum 31. Dezember 2007 eine verfassungskonforme Ubergangsregelung zu
schaffen. Entsprechend dieser Vorgabe ist vorgesehen, dass fur die Zeit vom 1. Oktober
1996 bis zum 30. Juni 2000 eine stufenweise Absenkung von 100 auf 60 Prozent des
FRG-Anteils am Rentenzahlbetrag erfolgt.

lll. Alterssicherung der Landwirte

Mit den Anderungen im Gesetz iber die Alterssicherung der Landwirte werden die fiir die

gesetzliche Rentenversicherung vorgesehenen MalRnahmen wirkungsgleich auf die Alters-

sicherung der Landwirte tGibertragen, wobei insbesondere wegen des im Vergleich zur gesetz-

lichen Rentenversicherung geringeren Leistungsspektrums der Alterssicherung der Landwirte

nur eine den Besonderheiten dieses Sondersystems angemessene Ubertragung in Betracht

kommt.
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In der Alterssicherung der Landwirte sind bisher - abgesehen von Sonderfallen, die aus dem
Hofabgabeerfordernis als Voraussetzung fiir nahezu jeden Rentenanspruch resultieren - vor-
zeitige Altersrenten unbekannt. Flankierend zur Heraufsetzung der Regelaltersgrenze soll in der
Alterssicherung der Landwirte eine neue vorzeitige Altersrente friihestens ab Alter 65 eingefiihrt
werden, wenn 35 Jahre an Zeiten zurtickgelegt worden sind, die auf die Wartezeit fir Renten in
der Alterssicherung der Landwirte angerechnet werden. Die Versicherten sollen somit im glei-
chen Lebensalter in Altersrente gehen kdnnen wie bisher - allerdings mit Abschlagen. Hiermit
soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass eine Anhebung der Regelaltersgrenze
ohne diese Flankierung fur die in der Alterssicherung der Landwirte Versicherten wesentlich
gravierendere Auswirkungen héatte als fur Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung, da
in der gesetzlichen Rentenversicherung mehrere Moglichkeiten des vorzeitigen Bezugs einer
Altersrente bestehen.

Des Weiteren wird auch - wie in der gesetzlichen Rentenversicherung - fir die Alterssicherung
der Landwirte sichergestellt, dass Versicherte, die mindestens 45 Jahre mit Pflichtbeitragen zur
Alterssicherung der Landwirte zurtickgelegt haben, weiterhin mit 65 Jahren abschlagsfrei in die
(dann vorzeitige) Altersrente gehen kénnen. Abweichend von den fir die gesetzliche Renten-
versicherung vorgesehenen Regelungen sollen hierbei auf die 45 Jahre auch in anderen
Regelalterssicherungssystemen versicherte Zeiten einer Beschéaftigung oder Tatigkeit sowie -
wie in der gesetzlichen Rentenversicherung - Berlcksichtigungszeiten wegen Kindererziehung
angerechnet werden, da Versicherte der Alterssicherung der Landwirte alleine mit den in die-
sem Sondersystem zuriickgelegten Zeiten, dem sie haufig erst ab einem héherem Alter ange-
horen, fast nie eine derart lange Versicherungsdauer von insgesamt 45 Jahren erreichen.
Schliel3lich sollen - wie flr die gesetzliche Rentenversicherung vorgesehen - auch in der Alters-
sicherung der Landwirte diejenigen Versicherten bevorzugt werden, die bei Eintritt einer
Erwerbsminderung bereits fur 40 Jahre (bzw. bei Rentenbeginn bis 2023 fiir 35 Jahre) Zeiten
zuruickgelegt haben, die die Inanspruchnahme einer abschlagsfreien Altersrente ab Vollendung
bereits des 65. Lebensjahres erméglichen.

IV. Zusatzliche Altersvorsorge

Die Anhebung der Altersgrenzen in der gesetzlichen Rentenversicherung soll auch in den
Systemen der zusétzlichen Altersvorsorge nachvollzogen werden. Anderungen sind sowohl bei
der betrieblichen Altersversorgung als auch bei der steuerlichen Forderung der privaten kapital-
gedeckten Altersvorsorge erforderlich. Bei der betrieblichen Altersversorgung erfolgen die
arbeitsrechtlichen Anpassungen im Betriebsrentengesetz. Die Anpassungen im Zusammen-
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hang mit der staatlichen Férderung der betrieblichen Altersversorgung werden durch Anderun-
gen der entsprechenden Verwaltungsanweisungen erfolgen. Bei der steuerlichen Forderung der
privaten kapitalgedeckten Altersvorsorge, d. h. bei der sog. ,Riester-Rente” als auch bei der
sog. Basis-/“Rirup“-Rente, erfolgen Anpassungen im Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungs-
gesetz und im Einkommensteuergesetz. Dartiber hinaus wird im Einkommensteuergesetz die
Altersuntergrenze auch bei der halftigen Besteuerung von Ertragen aus kapitalbildenden
Lebensversicherungen berticksichtigt.

V. Folgeanderungen in sonstigen Bereichen der Sozialen Sicherung

Soweit in anderen Sozialleistungssystemen Altersgrenzen der gesetzlichen Rentenversicherung
fur die Begriindung oder den Wegfall von Leistungsanspriichen herangezogen werden, wird die
Anhebung entsprechend lbertragen. Ferner sind Anpassungen im tbrigen Sozialrecht erforder-
lich, sofern dort auf ein konkretes Lebensalter abgestellt und dabei auf Altersgrenzen nach dem
SGB VI zuriickgegriffen wird.

Mit diesem Gesetzentwurf erfolgt die Ubertragung der Altersgrenzenanhebung auf die Bereiche
des SGB I, Il und XII, sowie die gesetzliche Unfallversicherung, das Altersteilzeitgesetz, die
Kinstlersozialversicherung, das Bundesversorgungsgesetz, der Dienstbeschéadigtenausgleich,
die Huttenknappschaftliche Zusatzversicherung im Saarland, die Berufsschadensausgleichs-
verordnung, das Arbeitssicherstellungsgesetz, das Arbeitsgerichtsgesetz und das Sozial-
gerichtsgesetz.

In einem eigensténdigen Gesetzentwurf werden die Malinahmen in der gesetzlichen Renten-
versicherung unter Beriicksichtigung der Unterschiedlichkeit der Systeme wirkungsgleich in das

Beamtenrecht tUbertragen.

Soweit auRerhalb der genannten Bereiche Anpassungen erforderlich sind, werden diese eben-
falls in anderen Gesetzgebungsverfahren erfolgen.

VI. Relevanzprifung

Die Gesetzesanderungen wurden unter dem Aspekt des Gender Mainstreaming auf ihre
Geschlechterrelevanz gepruft. Die Regelungen sind geschlechtsneutral formuliert. Nach dem
Ergebnis der Relevanzprifung sind die Regelungen gleichstellungspolitisch ausgewogen.

Der Gesetzgeber ist sich bewusst, dass die fiir einen abschlagsfreien Renteneintritt vor Errei-
chen der Regelaltersgrenze bzw. die Beibehaltung des Referenzalters bei der Inanspruch-
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nahme einer Rente wegen verminderter Erwerbsfahigkeit oder einer Hinterbliebenenrente vor-
ausgesetzte Anzahl von Pflichtbeitragsjahren tendenziell haufiger von Mannern als von Frauen
erreicht wird.

Die Bestimmungen sind allerdings vor dem Hintergrund der Gesamtzielsetzungen des
Gesetzes zu sehen: Mit den Regelungen werden Versicherte mit langjahriger - nicht selten
belastender - Berufstatigkeit und entsprechend langer Zahlung von Beitrdgen zur gesetzlichen
Rentenversicherung privilegiert. Zugleich wird mit der Anhebung der Altersgrenzen ein verbind-
liches Signal gegeben, dass der Einsicht in die Notwendigkeit einer Umorientierung in der Hal-
tung zur Rolle der Alteren in Gesellschaft und Wirtschaft auch tatsachlich konkrete Verhaltens-
anderungen folgen missen. Damit tragen die Mal3hahmen zur Sicherung bzw. zum Ausbau
eines hohen Beschaftigungsstands und damit letztlich auch zu einer héheren Beschéaftigungs-
quote von Frauen bei. Indem die Regelungen neben Pflichtbeitrdgen aus Beschéftigung und
selbstandiger Tatigkeit auch Zeiten der Pflege und der Kindererziehung bis zum 10. Lebensjahr
des Kindes einbeziehen, wird der fir die Zukunft der gesetzlichen Rentenversicherung uner-
lassliche generative Beitrag der Versicherten ausdriicklich honoriert und einer Benachteiligung
der Erziehenden bzw. Pflegepersonen gegeniber Erwerbstatigen entgegengewirkt.

VIl. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fir die im Bereich des Arbeitsrechts und der Sozial-
versicherung vorgesehenen MalRnahmen einschlie3lich der entsprechenden Begleitregelungen
in den Folgeartikeln stitzt sich auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG. Die Gesetzgebungskompetenz des
Bundes fir die im Bereich des Versorgungsrechts vorgesehenen MalRnahmen stitzt sich auf
Art. 73 Abs. 1 Nr. 13 GG. Fir die steuerrechtlichen Regelungen ergibt sich die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes aus Artikel 105 Abs. 2 i.V.m. 106 Abs. 3 GG.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fir das Sozialhilferecht ergibt sich aus Artikel 74
Abs. 1 Nr. 7 des Grundgesetzes. Dem Bund steht das Gesetzgebungsrecht fur diesen Bereich
zu, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhaltnisse im Bundesgebiet oder
die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundes-
einheitliche Regelung erforderlich macht (Artikel 72 Abs. 2 des Grundgesetzes). Die vorliegen-
den Regelungen sollen geltendes einheitliches Bundesrecht &ndern und eine einheitliche Leis-
tungserbringung aller Trager der Sozialhilfe fir das gesamte Bundesgebiet gewéhrleisten, um
Ungleichbehandlungen der Betroffenen zu vermeiden. Damit ist zur Herstellung gleichwertiger
Lebensverhaltnisse im Bundesgebiet sowie zur Wahrung der Rechtseinheit eine bundesgesetz-
liche Regelung im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich.
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Besondere Begriindung
Zu Artikel 1 (Anderung des Sechsten Buches Gesetzbuch)

Zu Nummer 1 (Inhaltstbersicht)
Redaktionelle Folgednderungen

Zu den Anderungen im Einzelnen:

Buchstabe a - Einfihrung der neuen Altersrente flr besonders langjahrig Versicherte

Buchstabe b - Regelung fir eine Schutzklausel bei der Rentenanpassung

Buchstabe ¢ - Redaktionelle Anpassung der Uberschrift bei der Regelung zu den
knappschaftlichen Besonderheiten beim Versorgungsausgleich

Buchstabe d - Aufhebung der Regelung Uber das Zusammentreffen einer Rente wegen
verminderter Erwerbsfahigkeit und Arbeitsentgelt oder Vorruhestandsgeld

Buchstabe e - Einfiilhrung der Regelung Uber Verfahren und Zustandigkeit beim Rentensplitting

Buchstabe f - Als Folgednderung zu Buchstabe e wird der bisherige § 120d Uber Renten-
splitting unter Lebenspartnern § 120e

Buchstabe g - Als Folgeanderung zu Buchstabe i wird der bisherige § 235 uiber Ubergangs-
geldanspruch und -berechnung bei Unterhaltsgeldbezug neuer § 234a

Buchstabe h - Als Folgeregelung zu Buchstabe i wird die bisherige Angabe zu § 235 gestrichen.

Buchstabe i - Der bisherige § 235 wird die Ubergangsregelung zur Regelaltersrente und in
das Funfte Kapitel, Erster Abschnitt, Vierter Unterabschnitt eingefiigt

Buchstabe j - Regelung tiber den Ausgleichsbedarf bis zum 30. Juni 2007

Buchstabe k - Bestimmung des aktuellen Rentenwerts fiir die Zeit vom 1. Juli 2007 bis zum
1. Juli 2010

Buchstabe | - Aufhebung der Regelungen tber beitragspflichtige Einnahmen, Beitragstragung
und Beitragszahlung bei Beziehern von Arbeitslosenhilfe

Buchstabe m - Streichung der Anlagen mit ausgelaufenen Ubergangsregelungen bei
Altersrenten fir langjahrig Versicherte, Altersrenten fir schwerbehinderte Men-
schen und Renten wegen verminderter Erwerbsfahigkeit / Renten wegen Todes

Zu Nummer 2 (8 2)

Zu Buchstabe a

Mit der Erganzung des Wortes ,regelmaflig” in den Nummern 1 und 2 soll - wie auch durch die
Anderung in der Nummer 9 (vgl. Buchstabe b) - eine Angleichung an den Wortlaut der Num-
mern 7 und 9 erfolgen, ohne dass hiermit inhaltliche Anderungen beabsichtigt waren; wie bisher
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fuhrt eine nur kurzzeitige, nicht regelméRige Beschéaftigung eines Arbeithehmers nicht zum
Fortfall der Versicherungspflicht nach den Nummern 1 und 2 von 8§ 2 Satz 1.

Zu Buchstabe b

Die Anderung passt die Formulierung in § 2 Satz 1 Nr. 9 an die entsprechenden Formulierun-
genin 8 2 Satz 1 Nr. 1, 2 und 7 an. Nach der neueren Rechtsprechung des Bundessozialge-
richts (Urteil vom 23. November 2005, B 12 RA 15/04 R) sind trotz gegenwartig unterschiedli-
chen Wortlauts der Nummern 1, 2 und 7 einerseits und der Nummer 9 andererseits diese Vor-
schriften schon aus Gleichbehandlungsgrinden in gleicher Weise auszulegen, d.h. es kommt
im Hinblick auf den Ausschluss der Versicherungspflicht von bestimmten Gruppen von Selb-
standigen wegen Beschéaftigung von Arbeitnehmern nicht ausschlie3lich darauf an, ob ein ein-
zelner Arbeitnehmer mit seinem Verdienst schon die Entgeltgrenze von 400 Euro monatlich
Uberschreitet. Aus diesem Grunde hat das Bundessozialgericht entschieden, dass der Aus-
schluss der Versicherungspflicht in Folge Beschéaftigung von versicherungspflichtigen Arbeit-
nehmern auch dann greift, wenn bei Beschaftigung mehrerer Arbeitnehmer diese zusammen
mehr als 400 Euro monatlich erhalten.

Mit der Anderung wird diese Rechtsprechung, der sich die Rentenversicherungstrager ange-
schlossen haben, auch sprachlich klar zum Ausdruck gebracht.

Zu Nummer 3 (8 5)

Folgednderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre (88 35, 235).
Soweit bei der Regelung zur Versicherungsfreiheit bisher auf die Vollendung des 65. Lebens-
jahres abgestellt wurde, ist zukunftig das Erreichen der neuen Regelaltersgrenze mafRgebend.

Zu Nummer 4 (8 6)

Mit der Erganzung soll denjenigen Beziehern von Arbeitslosengeld Il ein Befreiungsrecht von
der Versicherungspflicht zur Rentenversicherung eingerdaumt werden, die vor dem Bezug von
Arbeitslosengeld Il nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern in der Alterssiche-
rung der Landwirte versichert waren. Die Ergdnzung entspricht spiegelbildlich der neuen Befrei-
ungsmoglichkeit in der Alterssicherung der Landwirte (vgl. Anderung von § 3 des Gesetzes liber
die Alterssicherung der Landwirte). Sie entspricht im Ubrigen der schon bislang in den Befrei-
ungsrechten nach 8 6 Abs. 1b angelegten Systematik, denjenigen ein Befreiungsrecht einzu-
raumen, die vor dem Bezug von Arbeitslosengeld Il ihre Absicherung aul3erhalb der gesetz-
lichen Rentenversicherung betrieben haben und weiter betreiben.

Die Regelung betrifft insbesondere Haupterwerbslandwirte, die vor dem Bezug von Arbeitslo-
sengeld Il nur in der Alterssicherung der Landwirte versichert waren und nach derzeitigem
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Recht nur durch den Bezug von Arbeitslosengeld Il auch in der Rentenversicherung versiche-
rungspflichtig werden - was zu doppelter Versicherungspflicht fiihrt und bei den Betroffenen auf
Unverstandnis trifft.

Zu Nummer 5 (8 33)
Redaktionelle Bereinigung. Bei der Auflistung der Rentenarten stellt jeweils das Wort ,als” einen
Ausdrucksfehler dar und wird gestrichen.

Zu Nummer 6 (8 33)

Als Folgeénderung zur Einfiihrung der Altersrente fir besonders langjahrig Versicherte (§ 38)
wird in der Auflistung der Rentenarten, die in der gesetzlichen Rentenversicherung zu leisten
sind, diese neue Rentenart erganzt.

Zu Nummer 7 (8 34)

Buchstabe a

Folgeanderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre (88 35, 235).
Hinzuverdienstgrenzen bei Renten wegen Alters gelten bis zum Erreichen der neuen Regel-
altersgrenze.

Buchstabe b

Nach geltendem Recht kniipfen die Hinzuverdienstgrenzen bei den vorgezogenen Altersrenten
(wie auch bei den Renten wegen verminderter Erwerbsfahigkeit) an den aktuellen Rentenwert
an, d.h. sie werden entsprechend der Hohe der Rentenanpassung fortgeschrieben. Mit der
Regelung sollte sichergestellt werden, dass die Hinzuverdienstgrenzen unmittelbar der Lohn-
entwicklung folgen. Die Rentenanpassungsformel orientiert sich zwar weiterhin an der Lohn-
entwicklung, beriicksichtigt aber mittlerweile auch weitere Entwicklungen, wie insbesondere die
Veranderungen des zahlenmalligen Verhaltnisses von Rentenbeziehern zu Beitragszahlern.

Mit der Umstellung auf die Bezugsgrofe wird die Fortschreibung der Hinzuverdienstgrenzen
wieder unmittelbar an die Lohnentwicklung gebunden. Die Faktoren werden auf die Bezugs-
groRRe so abgestimmt, dass die Hinzuverdienstgrenzen einen Betrag erreichen, wie er sich bei
Fortschreibung des aktuellen Rentenwerts ohne Dampfungsfaktoren ergeben hatte.

Buchstabe c
Durch die Anderung soll sichergestellt werden, dass der Wechsel von einer Altersrente in eine
andere Rente auch dann ausgeschlossen ist, wenn bereits eine Altersrente bezogen wird und
Zu einem spateren Zeitpunkt die Voraussetzungen fur eine Rente wegen verminderter
Erwerbsfahigkeit, Erziehungsrente oder eine andere Altersrente erfillt werden. Nach der
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geltenden Regelung greift der Ausschluss des Wechsels in den Fallen nicht, in denen durch
Einlegung eines Rechtsbehelfs der Rentenbescheid noch nicht bindend geworden ist. Nicht
betroffen von der jetzt vorgesehenen Anderung ist der Anspruch auf eine andere Rente, wenn
diese vor oder gleichzeitig mit der Altersrente beginnt, etwa weil das Vorliegen von Schwer-
behinderung erst nachtraglich festgestellt worden ist. In diesen Fallen liegt - wie schon nach
geltendem Recht - kein Wechsel vor.

Zu Nummer 8 (88 35 bis 37)

Zu § 35

Die Altersgrenze fiir den Anspruch auf die Regelaltersrente (Regelaltersgrenze) wird stufen-
weise von bisher 65 auf 67 Jahre heraufgesetzt.

Der Begriff der Regelaltersgrenze wird gesetzlich definiert und durch entsprechende Folge-
anderungen (vgl. beispielsweise 88 5, 34 Abs. 2) werden auch die anderen Vorschriften ange-
passt, in denen bisher auf die Vollendung des 65. Lebensjahres abgestellt wurde.

Unter Berucksichtigung der Ubergangsregelung (vgl. § 235) wird die Regelaltersgrenze von
2012 an beginnend mit dem Jahrgang 1947 bis zum Jahr 2029 stufenweise angehoben. Die
Stufen der Anhebung sollen zun&chst einen Monat pro Jahrgang (Regelaltersgrenze von 65 auf
66 Jahre) und dann zwei Monate pro Jahrgang (Regelaltersgrenze von 66 auf 67 Jahre) betra-
gen. Fur alle nach 1963 Geborenen gilt die Regelaltersgrenze 67 Jahre.

Ubergangsregelung ist § 235.

Zu 8 36

Als Folgeéanderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze wird die Altersgrenze fir
den Anspruch auf die abschlagsfreie Altersrente flr langjahrig Versicherte von 65 auf 67 Jahre
angehoben. Die vorzeitige Inanspruchnahme dieser Altersrente soll wie zur Zeit frihestens mit
63 Jahren maoglich sein; die nach geltendem Recht kiinftig vorgesehene Absenkung dieser
unteren Altersgrenze unterbleibt. Die Inanspruchnahme dieser vorgezogenen Altersrente ab 63
Jahren - vier Jahre vor der Mdglichkeit des abschlagfreien Bezugs - ist mit einem Renten-
abschlag von 14,4 Prozent verbunden

Ferner wird die Vorschrift sprachlich an die Formulierung des § 37 angeglichen. Insoweit
handelt es sich um eine redaktionelle Anderung.

Ubergangsregelung ist § 236.
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Zu § 37

Als Folgeénderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze wird die Altersgrenze fir
den Anspruch auf die abschlagsfreie Altersrente fiir schwerbehinderte Menschen von 63 auf 65
Jahre angehoben. Die Altersgrenze fir die friihestmdgliche vorzeitige Inanspruchnahme wird
von 60 auf 62 Jahre angehoben. Damit verbleibt es bei einem maximalen Abschlag in Héhe von
10,8 Prozent.

Ubergangsregelung ist § 236a.

Zu Nummer 9 (8 38)

Mit Beginn der stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze zum 1. Januar 2012 wird fur
besonders langjahrig Versicherte eine neue Altersrente eingefiihrt. Anspruch auf diese Alters-
rente flr besonders langjahrig Versicherte besteht nach Vollendung des 65. Lebensjahres,
wenn eine Wartezeit von 45 Jahren erfullt ist. Versicherte, die mindestens 45 Jahre mit Pflicht-
beitragen fir eine versicherte Beschaftigung, selbstandige Tatigkeit oder Pflege sowie mit
Zeiten der Kindererziehung bis zum 10. Lebensjahr des Kindes erreichen (vgl. 8§ 51), sollen
weiter mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen kdnnen.

Die Altersrente fur besonders langjahrig Versicherte kann nicht vorzeitig in Anspruch
genommen werden.

Zu Nummer 10 (8 40)

Als Folgeéanderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltergrenze wird die Altersgrenze flr
den Anspruch auf die Altersrente fur langjahrig unter Tage beschéaftigte Bergleute von 60 auf 62
Jahre angehoben.

Ferner wird die Vorschrift sprachlich an die Formulierung der 88 35 ff angeglichen. Insoweit
handelt es sich um eine redaktionelle Anderung.

Ubergangsregelung ist § 238.

Zu Nummer 11 (8 41)
Folgednderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre (88 35, 235).

Diese Regelung schutzt als arbeitsrechtliche Flankierung die sozialrechtliche Dispositionsmacht
des Arbeitnehmers, vor Erreichen der Regelaltersgrenze von 67 Jahren frei Gber den Beginn
des Ruhestandes entscheiden zu kénnen. Es werden auch Vereinbarungen erfasst, die die
Beendigung des Arbeitsverhaltnisses zur Vollendung des 65. Lebensjahres vorsehen. Die
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Regelung stellt sicher, dass ein mdglicher vorzeitiger Rentenanspruch nicht zur Auflésung des
Arbeitsverhaltnisses fiuhrt, wenn nicht der Arbeithehmer einer solchen im rentennahen Alter
zugestimmt hat.

Zu Nummer 12 (8 43)

Als Folgeédnderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre (88 35,
235) werden Renten wegen Erwerbsminderung bis zum Erreichen der neuen Regelaltersgrenze
geleistet.

Zu Nummer 13 (8 45)
Als Folgeénderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre (88 35,
235) wird die Rente fur Bergleute bis zum Erreichen der neuen Regelaltersgrenze geleistet.

Zu Nummer 14 (8 46)

Zu Buchstabe a

Gemeinsam mit der Anhebung der Regelaltersgrenze von 65 auf 67 Jahre wird auch die Alters-
grenze fur den Bezug einer grol3en Witwen- oder Witwerrente um zwei Jahre auf das

47. Lebensjahr heraufgesetzt. Da eine grol3e Witwen- oder Witwerrente aber auch bei aktueller
Kindererziehung oder beim Vorliegen einer Erwerbsminderung gewahrt wird, hat die Heraufset-
zung der Altersgrenze bei der groRen Witwen- oder Witwerrente nicht die besondere Bedeu-
tung, die der Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre zukommt.

Ubergangsregelung ist § 242a.

Zu Buchstabe b

Die Neufassung des § 46 Abs. 2b vermeidet Doppelzahlungen, wenn die Entscheidung des
Rentenversicherungstragers des uberlebenden Ehegatten tiber das Rentensplitting am Ersten
eines Monats unanfechtbar wird. Die Leistungen aus dem Rentensplitting sind dann bereits von
diesem Monat an zu erbringen. Der Anspruch auf die Witwenrente oder Witwerrente muss zum
gleichen Zeitpunkt wegfallen. Abweichend von § 48 SGB X soll der Rentenversicherungstrager
den Bescheid Uber die Witwenrente oder Witwerrente in den Féllen des Rentensplittings auch
rickwirkend aufheben und liberzahlte Rentenbetrage zurtickfordern kénnen. Auch hierdurch
werden finanzielle Belastungen der Rentenversicherungstréger in Form von Doppelzahlungen
vermieden.

Die Abweichung von den Regelungen der 88 24 und 48 SGB X folgt der Abweichung von
diesen Regelungen beim Rentnerprivileg des § 101 Abs. 3 SGB VI im Zusammenhang mit
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einem Versorgungsausgleich. Im Ubrigen bleiben die Vorschriften tiber Riicknahme, Widerruf
und anderweitige Aufhebung von Verwaltungsakten unberihrt.

Zu Nummer 15 (8 47)
Als Folgeédnderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre (88 35,
235) wird die Erziehungsrente bis zum Erreichen der neuen Regelaltersgrenze geleistet.

Zu Nummer 16 (8§ 50)

Buchstabe a

Als Folgeédnderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre (88 35,
235) wird bei der Regelung tber die Wartezeitfiktion bei Bezug einer Rente wegen verminderter
Erwerbsfahigkeit oder Erziehungsrente auf das Erreichen der Regelaltersgrenze abgestellt.

Buchstabe b

Als Folgeéanderung zur Einfiihrung der Altersrente fur besonders langjahrig Versicherte (8 38)
wird in der Vorschrift Gber die Wartezeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung die neue
Wartezeit von 45 Jahren aufgenommen.

Zu Nummer 17 (8 51)
Folgeanderung zur Einfilhrung der Altersrente fir besonders langjahrig Versicherte (§ 38).

Auf die Wartezeit von 45 Jahren werden Pflichtbeitragszeiten aufgrund einer Beschéftigung
oder Téatigkeit angerechnet. Hierzu zahlen beispielsweise auch Pflichtbeitragszeiten aus Kin-
dererziehung, nicht erwerbsmaRiger Pflege, Krankengeldbezug und Wehr- oder Zivildienst.

Auf die Wartezeit von 45 Jahren werden ebenfalls Berticksichtigungszeiten wegen Kinder-
erziehung angerechnet. Hierdurch wird dazu beigetragen, dass auch Frauen, die ihre Erwerbs-
tatigkeit erziehungsbedingt bis zum 10. Lebensjahr eines Kindes aufgeben, die Wartezeit von
45 Jahren erflllen kénnen. Ebenfalls werden Berlcksichtigungszeiten wegen Pflege ange-
rechnet, die nur fir die Zeit von Januar 1992 bis Méarz 1995 anerkannt werden kénnen.

Wie bei allen anderen Wartezeiten werden fur die Wartezeit von 45 Jahren auch Ersatzzeiten
berlcksichtigt (8 51 Abs. 4).

Nicht beriicksichtigt werden Pflichtbeitragszeiten aufgrund des Bezugs von Arbeitslosengeld
oder Arbeitslosengeld Il, weil die Berlicksichtigung dieser Zeiten - entgegen der beschéfti-
gungspolitischen Zielsetzung der Anhebung der Altersgrenzen - auch zu Anreizen zum vor-
zeitigen Ausstieg aus dem Erwerbsleben flihren kdnnte. Hinzu kommt, wie bei Kalender-
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monaten aus Wartezeiterfullung durch Versorgungsausgleich oder Rentensplitting (§ 52 Abs. 1
und 1a), die ebenfalls nicht berticksichtigt werden, dass mit der Erfiillung dieser Tatbestande
eine auf3erordentlich langjahrige - nicht selten belastende - Berufstatigkeit nicht verbunden ist.

Ubergangsregelung ist § 244.

Zu Nummer 18 (8 56)

Folgeanderung zur gesetzlichen Normierung der Verfahrensvorschriften zum Rentensplitting.
Die Erklarung zur Zuordnung von Kindererziehungszeiten bei gemeinsamer Erziehung des Kin-
des durch mehrere Elternteile ist u.a. nur dann mdglich, wenn flr einen Elternteil unter Bertck-
sichtigung dieser Zeiten noch kein Rentensplitting durchgefthrt worden ist (§ 120a Abs. 9).

Zu Nummer 19 (8 68)
Die Regelung des Absatz 6 wird in § 68a Abs. 1 aufgenommen.

Zu Nummer 20 (8 68a)

Zu Absatz 1

Die Formulierung entspricht der bisher in 8 68 Abs. 6 enthaltenen Regelung, wonach die
Belastungsveranderungen bei den Aufwendungen fir die Altersvorsorge und die Wirkung des
Nachhaltigkeitsfaktors nicht zu einer Minderung des aktuellen Rentenwerts und damit zu einer
Senkung der Bruttorenten flihren bzw. bei einer negativen Lohnentwicklung keine weitere Ver-
ringerung bewirken dirfen. Erganzend dazu wird geregelt, dass diese unterbliebene Minde-
rungswirkung bei spateren Rentenerhéhungen im Wege einer Verrechnung auszugleichen ist,
ohne dass es dadurch wiederum zu einer Minderung des bisherigen Wertes kommen darf. Die
unterbliebene Minderungswirkung wird als Ausgleichsbedarf bezeichnet.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs in den Jahren, in denen die Schutzklausel
des Absatz 1 eine Anpassungsdampfung unterbindet oder beschrankt. In diesem Fall ist der
nach der allgemeinen Rentenanpassungsformel des § 68 rechnerisch ermittelte aktuelle Ren-
tenwert kleiner als der unter Bertcksichtigung der Schutzklausel ermittelte aktuelle Rentenwert.
Der Ausgleichsbedarf errechnet sich, indem der rechnerisch ermittelte - kleinere - aktuelle
Rentenwert durch den aufgrund der Anwendung der Schutzklausel h6heren aktuellen Renten-
wert geteilt wird. Da dieser Faktor die Veranderung des Ausgleichsbedarfs steuert, wird er als
Ausgleichsfaktor bezeichnet. Der Ausgleichsbedarf verandert sich im Zeitverlauf, indem in den
Jahren, in denen die Schutzklausel wirkt, der Wert des Vorjahres mit dem Ausgleichsfaktor des
laufenden Jahres multipliziert wird.

-905 -



-905 -

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt die Abschmelzung des Ausgleichsbedarfs in den Jahren, in denen der nach der
allgemeinen Rentenanpassungsformel des § 68 rechnerisch ermittelte aktuelle Rentenwert
grolRer ist als der bisherige aktuelle Rentenwert. Hierzu wird der rechnerisch ermittelte - hohere
- aktuelle Rentenwert durch den - kleineren - bisherigen aktuellen Rentenwert geteilt. Dieser
Faktor wird als Anpassungsfaktor bezeichnet. Der Anpassungsfaktor wird solange nur zur
Halfte an die Rentenbezieher weitergeben, als noch ein Ausgleichsbedarf besteht. Ist der Aus-
gleichsbedarf so weit abgeschmolzen, dass eine Halbierung des Anpassungsfaktors nicht mehr
erforderlich ist, wird die Anpassung nur soweit reduziert, wie es zum Abbau des verbliebenen
Restes notwendig ist.

Zu Absatz 4
Absatz 4 regelt, dass der Wert des Ausgleichsbedarfs in den Jahren, in denen es weder zur An-
wendung der Schutzklausel noch zum Abbau des Ausgleichsbedarfs kommt, unverandert bleibt.

Zu Nummer 21 (8§ 69)
Zur Transparenz und Rechtssicherheit wird der Ausgleichsbedarf kiinftig in der jeweiligen Ver-
ordnung zur Bestimmung des neuen aktuellen Rentenwerts ausgewiesen.

Zu Nummer 22 (8§ 76b)
Folgednderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre (88 35, 235).

In § 76b wird die Ermittlung von Entgeltpunkten fur Arbeitsentgelt aus geringfugiger versiche-
rungsfreier Beschaftigung geregelt. Beim Ausschluss wegen Versicherungsfreiheit aufgrund der
Vollendung eines Lebensalters wird auf das Erreichen der Regelaltersgrenze abgestellt.

Zu Nummer 23 (8 77)
Zu den Buchstaben aund b
Folgednderungen zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre (88 35, 235).

Uber den Zugangsfaktor werden die Rentenabschlage fiir vorgezogene Altersrenten, Renten
wegen verminderter Erwerbsfahigkeit und Renten wegen Todes ermittelt. Eine Altersrente kann
grundsatzlich mit Erreichen der neuen Regelaltersgrenze von 67 Jahren als Referenzalter mit
dem Zugangsfaktor 1,0 und damit abschlagsfrei bezogen werden. Bei der Altersrente flr
schwerbehinderte Menschen (88 37, 236a) und der Altersrente fur langjahrig unter Tage
beschéftigte Bergleute (88 40, 238) gilt ein niedrigeres Referenzalter. Die Altersrente flr
schwerbehinderte Menschen kann ab Vollendung des 65. Lebensjahres und die Altersrente fiir
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langjéhrig unter Tage beschéftigte Bergleute ab Vollendung des 62. Lebensjahres abschlagsfrei
bezogen werden.

Von der Anhebung des Referenzalters zur Ermittlung der Abschléage bei vorzeitiger Inanspruch-
nahme sind die Altersrente fur Frauen (8 237a) und die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder
nach Altersteilzeitarbeit (§ 237) ausgenommen. Berechtigte konnen diese Altersrenten weiterhin
mit Vollendung des 65. Lebensjahres abschlagsfrei erhalten. Diese Renten kénnen nur vor
1952 Geborene in Anspruch nehmen, so dass sie ab dem Jahr 2012 schnell an Bedeutung

verlieren werden.

Wird eine Altersrente vorzeitig in Anspruch genommen, mindert sich die Rente - entsprechend
dem geltenden Recht - um 0,3 Prozent fir jeden Kalendermonat der vorzeitigen Inanspruch-
nahme.

Die Altersgrenze fiir die Ermittlung von Zuschlagen bei Bezug einer Altersrente wird um zwei
Jahre angehoben. Wird eine Altersrente trotz erflllter Wartezeit nicht mit Erreichen der neuen
Regelaltersgrenze von 67 Jahren in Anspruch genommen, erhoht sie sich - entsprechend dem
geltenden Recht - um 0,5 Prozent fir jeden Kalendermonat, in dem die Altersrente nicht in
Anspruch genommen wird.

Bei Beginn einer Rente wegen verminderter Erwerbsfahigkeit mit oder vor Vollendung des 62.
Lebensjahres wird ein Abschlag in H6he von 10,8 Prozent erhoben. Bei Beginn dieser Rente
nach dem 62. und vor dem 65. Lebensjahr betragt der Abschlag in Abh&ngigkeit vom Monat
des Rentenbeginns zwischen 10,5 und 0,3 Prozent. Entsprechendes gilt bei den Hinterbliebe-
nenrenten in Abhangigkeit vom Monat des Versterbens des Versicherten und bei Erziehungs-
renten.

Die Abschlage bei den Erwerbsminderungsrenten in Héhe von 10,8 Prozent sind entsprechend
der ursprunglichen Zielsetzung des Gesetzes und entgegen einer Entscheidung des 4. Senats
des Bundessozialgerichts (Urteil vom 16. Mai 2006 - B 4 RA 22/05 R) in allen Féllen vor-
zunehmen, in denen die Rente mit oder vor Vollendung des 62. Lebensjahres beginnt, also
auch dann, wenn die Rente in jungen Jahren in Anspruch genommen wird.

Ubergangsregelung ist § 264c.

Zu Buchstabe ¢

In Anlehnung an die Regelung fiir Versicherte, die nach 45 Pflichtbeitragsjahren abschlagsfrei

in die neue Altersrente flir besonders langjahrig Versicherte gehen kdnnen, wird fiir Renten
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wegen verminderter Erwerbsfahigkeit eine besondere Regelung fir Versicherte getroffen, die
40 Pflichtbeitragsjahre zuriickgelegt haben. Fir sie verbleibt es beim bisherigen Recht. Ent-
sprechendes gilt fiir Hinterbliebenenrenten.

Ubergangsregelung ist § 264c.

Zu Nummer 24 (8 86)
Redaktionelle Anpassung

Im Versorgungsausgleich kdnnen fur den Ausgleichsberechtigten keine Zuschlage an Entgelt-
punkte in der knappschaftlichen Rentenversicherung entstehen. Hat der Ausgleichsverpflichtete
Rentenanwartschaften in der knappschaftlichen Rentenversicherung erworben und muss dieser
im Versorgungsausgleich Anrechte abtreten, erhalt der Ausgleichsberechtigte Rentenanwart-
schaften nur in der allgemeinen Rentenversicherung gutgeschrieben. § 86 beschreibt naher,
wie in diesen Fallen zu verfahren ist. Da es somit nur um die Berechnung der Abschlage beim
Ausgleichsverpflichteten geht, wird die Uberschrift an diesen Regelungsinhalt der Vorschrift
angepasst.

Zu Nummer 25 (§ 86a)

Buchstabe a

Folgeanderung zur Anderung des Zugangsfaktors bei den Renten wegen verminderter
Erwerbsfahigkeit (8 77). Bei der Rente flr Bergleute wird das niedrigste Lebensalter fir die
Bestimmung des Zugangsfaktors von 62 auf 64 Jahre angehoben.

Ubergangsregelung ist § 265.

Buchstabe b

In Anlehnung an die Regelung fir Versicherte, die nach 45 Pflichtbeitragsjahren abschlagsfrei
in die neue Altersrente fir besonders langjahrig Versicherte gehen kénnen, wird fir Renten
wegen verminderter Erwerbsfahigkeit eine besondere Regelung fur Versicherte getroffen, die
40 Pflichtbeitragsjahre hinter sich gebracht haben. Fr sie verbleibt es beim bisherigen Recht.

Ubergangsregelung ist § 265.

Zu Nummer 26 (8§ 89)
Als Folgeéanderung zur Einfihrung der Altersrente fir besonders langjahrig Versicherte (§ 38)
wird diese Rentenart in die Rangfolge bei mehreren gleich hohen Rentenanspriichen auf-
genommen.
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Zu Nummer 27 (8 94)

Fur das Zusammentreffen einer Erwerbsminderungsrente mit Arbeitsentgelt enthélt das SGB VI
zwei unterschiedliche Nichtleistungsvorschriften. Da die 88 94 und 96a SGB VI dem Grunde
nach ziel- und wirkungsgleich sind, wird die Regelung des § 94 SGB VI gestrichen. Die Rechts-
anwendung wird damit einfacher und aufgrund der einheitlichen Beurteilung der sehr &hnlichen
Sachverhalte nur noch im Rahmen des § 96a auch fiir die betroffenen Leistungsbezieher
besser nachvollziehbar.

Zu Nummer 28 (§ 96a)

Nach geltendem Recht kniipfen die Hinzuverdienstgrenzen bei den Renten wegen verminderter
Erwerbsfahigkeit (wie auch bei den vorgezogenen Altersrenten) an den aktuellen Rentenwert
an, d.h. sie werden entsprechend der Hohe der Rentenanpassung fortgeschrieben. Mit der
Regelung sollte sichergestellt werden, dass die Hinzuverdienstgrenzen unmittelbar der Lohn-
entwicklung folgen. Die Rentenanpassungsformel orientiert sich zwar weiterhin an der Lohn-
entwicklung, bericksichtigt aber mittlerweile auch weitere Entwicklungen, wie insbesondere die
Veradnderungen des zahlenmafigen Verhaltnisses von Rentenbeziehern zu Beitragszahlern.

Mit der Umstellung auf die Bezugsgrof3e wird die Fortschreibung der Hinzuverdienstgrenzen
wieder unmittelbar an die Lohnentwicklung gebunden. Die Faktoren werden auf die Bezugs-
grol3e so abgestimmt, dass die Hinzuverdienstgrenzen einen Betrag erreichen, wie er sich bei
Fortschreibung des aktuellen Rentenwerts ohne Dampfungsfaktoren ergeben hétte.

Zu Nummer 29 (8§ 98)

Folgednderung zur Streichung des § 94 (Zusammentreffen einer Rente wegen verminderter
Erwerbsfahigkeit mit Arbeitsentgelt oder Vorruhestandsgeld). Diese Streichung wird in der Vor-
schrift Gber die Reihenfolge bei der Anwendung von Berechnungsvorschriften nachvollzogen.

Zu Nummer 30 (8 100)

Mit der Neuregelung sind bestandskraftige nicht begiinstigende Verwaltungsakte, die deshalb
rechtswidrig sind, weil sie auf einer Norm beruhen, die in stdndiger Rechtsprechung anders als
durch die Rentenversicherungstrager ausgelegt worden ist, nur mit Wirkung fur die Zukunft
zurickzunehmen. Entsprechendes gilt klarstellend fur Verwaltungsakte, die auf einer Norm
beruhen, die fur nichtig oder flr unvereinbar mit dem Grundgesetz erklart worden ist.

In den genannten Fallen ist der unanfechtbar gewordene Verwaltungsakt mit Wirkung fur die

Zeit ab dem Beginn des Kalendermonats nach Wirksamwerden der Entscheidung des Bundes-

verfassungsgerichts oder dem Bestehen der standigen Rechtsprechung zurtickzunehmen. Mit
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der Formulierung ,Bestehen der standigen Rechtsprechung” wird deutlich, dass es fir die
Annahme einer stdndigen Rechtsprechung nicht auf die Entscheidung ankommt, in welcher die
sich ggf. erst spater verfestigende Rechtsprechung ihren Ursprung gefunden hat, sondern auf
den Zeitpunkt der Gerichtsentscheidung, ab der eine Rechtsfrage als abschliel3end geklart
angesehen werden muss.

Mit der Regelung wird in Anlehnung an 8 330 Abs. 1 SGB Il auch fur den durch die Gewéahrung
langfristiger Leistungen gekennzeichneten Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung von

§ 44 Abs. 1 SGB X abgewichen. Sie starkt das Interesse der Solidargemeinschaft der Versi-
cherten an Rechtssicherheit und der Erhaltung der Funktions- und Leistungsfahigkeit der Ren-
tenversicherung gegeniiber dem Interesse des einzelnen an einer méglichst langen Nachzah-
lungsfrist.

Fur Verwaltungsakte, deren Rechtswidrigkeit aus einem sich als unrichtig erweisenden Sach-
verhalt folgt, verbleibt es bei der Anwendbarkeit von § 44 Abs. 1 SGB X. Soweit Verwaltungs-
akte nicht von der Neuregelung erfasst sind, ist Giber deren Riicknahme mit Wirkung fur die
Vergangenheit nach pflichtgemaRen Ermessen zu entscheiden. § 44 Abs. 2 - 4 SGB X bleiben
insoweit unberthrt.

Zu Nummer 31 (8 101)

Folgeanderung zur gesetzlichen Normierung der Verfahrensvorschriften zum Rentensplitting.

Es wird der Beginn von Auswirkungen in der Rentenhéhe durch Zu- oder Abschlage als Folge
eines Rentensplittings bei laufenden Renten geregelt. Abweichend von § 48 SGB X soll den
Rentenversicherungstragern mit der Neuregelung in Absatz 4 die Mdglichkeit gegeben werden,
die Rentenbescheide der Ehegatten bzw. Lebenspartner oder ihrer Waisen auch riickwirkend
von dem Kalendermonat an aufzuheben, zu dessen Beginn das Rentensplitting durchgefiihrt
worden ist. Das gilt entsprechend, wenn der durch das Rentensplitting nicht begiinstigten Waise
zunéachst die Neuregelung des Absatzes 5 zugute kommt, die mit dem im Versorgungsaus-
gleich geltenden Rentnerprivileg des 8 101 Abs. 3 vergleichbar ist. Hierdurch werden finanzielle

Belastungen der Rentenversicherungstrager in Form von Doppelzahlungen vermieden.

Die Abweichung von den Regelungen der 88 24 und 48 SGB X folgt der Abweichung von die-
sen Regelungen beim Rentnerprivileg des § 101 Abs. 3 SGB VI im Zusammenhang mit einem
Versorgungsausgleich. Im Ubrigen bleiben die Vorschriften tiber Riicknahme, Widerruf und

anderweitige Aufhebung von Verwaltungsakten unberihrt.
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Zu Nummer 32 (8§ 102)

Mit der Gesetzesénderung wird auf die Rechtsprechung des BSG (Urteil des BSG vom
24.10.1996, Az.: 4 RA 31/96; Beschluss des BSG vom 2.05.2005, Az.: B 4 RA 212/04 B)
reagiert. Nach dieser Rechtsprechung stellt die Weitergewahrung einer Rente im Anschluss an
eine zunachst bewilligte befristete Erwerbsminderungsrente einen neuen Leistungsfall mit
neuem Rentenbeginn dar. Neben der Prifung der versicherungsrechtlichen und personlichen
Voraussetzungen ware damit eine Neuberechnung auf der Grundlage des zum Weiter-
gewdahrungszeitpunkt maf3geblichen Rechts erforderlich. Mit der neuen Formulierung wird
bestimmt, dass lediglich eine Verlangerung der anfanglichen Befristung erfolgt und es beim ur-
springlichen Rentenbeginn verbleibt. Eine Folgerente ist also ohne Neuberechnung im Umfang
der bisherigen Rente weiterzuzahlen. Entsprechendes gilt, wenn die Rente im Anschluss an die
Befristung als unbefristete Rente zu leisten ist. Auch hier ist eine Neuberechnung nicht vor-
zunehmen.

Die Neuregelung dient der Gleichbehandlung von Beziehern befristeter und unbefristeter
Renten. Zudem verhindert sie einen unangemessenen Verwaltungsaufwand fir die Renten-
versicherungstrager, da Neuberechnungen in den meisten Fallen nicht zur Anderung des Ren-
tenzahlbetrages filhren und Rentenminderungen aufgrund des durch § 88 SGB VI vermittelten
Besitzschutzes ausgeschlossen sind.

Zu Nummer 33 (8 106)

Nach geltendem Recht erhalten Rentnerinnen und Rentner, die ihren gewthnlichen Aufenthalt
im Ausland haben, keinen Zuschuss zu den Aufwendungen fir die Krankenversicherung. Die-
ser Ausschluss gilt nicht bei Aufenthalt in einem Staat, in dem es zu einer Gebietsgleichstellung
aufgrund Uber- oder zwischenstaatlichen Rechts kommt.

Bezieher einer deutschen Rente, die in einem auslandischen Staat mit Gebietsgleichstellung
leben und daneben eine Rente des auslandischen Wohnstaates beziehen, sind regelmalig in
der gesetzlichen Krankenversicherung des Wohnstaates pflichtversichert. Haufig besteht
daneben eine private Krankenversicherung. Nach der Gesetzeslage schliel3t die Pflichtversiche-
rung in der gesetzlichen Krankenversicherung die Zahlung eines Zuschusses zur erganzenden
privaten Versicherung aus.

Nach der BSG-Rechtsprechung stellt eine auslandische gesetzliche Krankenversicherung
jedoch nur dann eine den Beitragszuschuss ausschlieende Pflichtkrankenversicherung dar,
wenn deren Leistungen im Wesentlichen denen der deutschen gesetzlichen Krankenversiche-
rung gleichen. Die Prifung ,einer wirklich wesentlichen Gleichheit” ist im Hinblick auf den sich
laufend andernden Leistungsumfang der deutschen aber auch der ausléndischen Krankenver-
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sicherungen nicht verwaltungspraktikabel. Um Rechtstreitigkeiten zu umgehen, wird daher
diesem Personenkreis oftmals ohne weitere Priifung ein Beitragszuschuss zur erganzenden
privaten Versicherung gewahrt.

Die geltende Rechtslage fuhrt auch zu einer Benachteiligung der in einem Vertragsstaat leben-
den Rentnerinnen und Rentner, die nur eine Rente aus der deutschen Rentenversicherung
beziehen. Sie unterliegen weiterhin der Versicherungspflicht in der deutschen Kranken-
versicherung, werden aber bei Behandlung im Ausland nach den fiir die Krankenversicherung
geltenden Rechtsvorschriften auf die Leistungen der Krankenversicherung des Wohnortstaates
verwiesen. Bei Bestehen einer erganzenden privaten Krankenversicherung wird diesem Perso-
nenkreis ein Beitragszuschuss nicht gezahlt, weil die deutsche Pflichtkrankenversicherung dies
immer ausschlief3t.

Im Hinblick darauf, dass das Krankenversicherungsrecht es als unproblematisch ansieht, die
Versicherten dem auslandischen Krankenversicherungssystem zu Uberantworten, ist kein
Grund ersichtlich, in der Rentenversicherung eine andere Beurteilung der Gleichwertigkeit der
Leistungen ausléandischer Pflichtkrankenversicherungen vorzunehmen und einen Beitrags-
zuschuss zur erganzenden privaten Krankenversicherung zu bezahlen. Es wird deshalb - aber
auch aus Griunden der Gleichbehandlung und der Verwaltungsvereinfachung - geregelt, dass
auch eine auslandische Pflichtkrankenversicherung die Zahlung eines Zuschusses zu einer
privaten Versicherung ausschlieft.

Ubergangsregelung ist § 315.

Zu Nummer 34 (8§ 109)

Folgednderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre (88 35, 235).
Die Rentenauskunft soll Angaben Uber die H6he einer Regelaltersrente mit Erreichen der
Regelaltersgrenze enthalten.

Zu Nummer 35 (8 109a)

Folgednderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre (88 35, 235)
und der entsprechenden Anderung der Leistungsberechtigung bei Erreichen der Regelalters-
grenze in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. In Angelegenheiten der
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung informieren und beraten die Trager der
Rentenversicherung Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben.

Zu Nummer 36 (8§ 111)
Redaktionelle Bereinigung.
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Absatz 2 regelt den Ausschluss der Zahlung eines Krankenversicherungszuschusses fur
Berechtigte im Ausland. Die Vorschrift wurde bei Aufhebung des § 106a SGB VI zum 1. April
2004 aufgrund der alleinigen Beitragstragung der Rentnerinnen und Rentner in der sozialen
Pflegeversicherung nicht angepasst.

Zu Nummer 37 (§ 115)

Buchstabe a

Folgeanderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre (88 35, 235).
Haben Versicherte bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze eine Rente wegen verminderter

Erwerbsfahigkeit oder eine Erziehungsrente bezogen, wird anschlie3end die Regelaltersrente
von Amts wegen geleistet.

Buchstabe b
Folgeanderung der Anhebung der Altersgrenze fir die gro3e Witwen- oder Witwerrente. Bei der
Umwandlung von der kleinen in die groRe Witwen- und Witwerrente wird auf die neue Alters-

grenze abgestellt.

Zu Nummer 38 (§ 118)
Zu Buchstabe a
Folgeregelung zur Einfigung eines neuen Absatzes 4a (Buchstabe b).

Zu Buchstabe b

Der neue Absatz enthdlt die bisher fur die Ruckforderung nach Absatz 4 bereits bestehende
Regelung zum Verjahrungsbeginn. Zudem wird der Verjahrungsbeginn auch fur die Anspruche
nach Absatz 3 entsprechend den fur die Anspriiche nach Absatz 4 geltenden Regelungen fest-
gelegt und prazisiert. Ferner werden die weiteren Vorschriften des Birgerlichen Gesetzbuches
zur Verjahrung fur anwendbar erklart.

Zu Nummer 39 (8§ 120a)

Buchstaben a und b

Folgeanderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre (88 35, 235).
Beim Anspruch auf Durchfiihrung des Rentensplittings unter Ehegatten soll zuklnftig statt auf

das Lebensalter 65 auf die Regelaltersgrenze abgestellt werden.
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Buchstabe c

Absatz 9 regelt, wann ein Rentensplitting durchgefiihrt ist. Diese Regelung ist fur die 88 46
Abs. 2b, 52 Abs. 1a, 56 Abs. 2 Satz 6, 66 Abs. 1 Nr. 4, 76¢c, 101 Abs. 4 und 5 sowie 120d
Abs. 2 von Bedeutung.

Zu Nummer 40 (8 120c)
Die Regelung der Abséatze 4 bis 6 ist den Verfahrensregelungen in § 10a des Gesetzes zur
Regelung von Harten im Versorgungsausgleich nachgebildet worden, soweit dies fir das

Rentensplitting erforderlich ist.

Absatz 7 regelt, wann eine Abanderung des Rentensplittings durchgefihrt ist.

Zu Nummer 41 (8 120d)
Mit dieser Regelung erfolgt die bisher fehlende gesetzliche Normierung der Verfahrensablaufe

beim Rentensplitting. Damit wird flir Rechtsklarheit gesorgt.

Die Ausschlussfrist nach Absatz 1 Satz 2 dient dazu, den Zeitpunkt, zu dem die Voraus-
setzungen fur die Durchfihrung des Rentensplittings vorliegen, und den Optionszeitpunkt még-
lichst zeitnah zusammenzufiihren. Damit werden auch unerwinschte Gestaltungsmdéglichkeiten

bei Empfangern von Witwen-/Witwerrenten beseitigt.

In Anbetracht der Regelung in § 120a Abs. 3 Nr. 3 ist es im Hinterbliebenenfall sinnvoll, in
Absatz 3 die Zustandigkeit des Tragers des verstorbenen Ehegatten fir das Rentensplitting
vorzusehen; ist die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See bereits fiir einen
Beteiligten zustandig, soll es bei der Sonderzustandigkeit nach den §8 130, 136 SGB VI

verbleiben.

Zu Nummer 42 (8 120e)

Redaktionelle Folgednderungen aufgrund der Aufnahme der Regelungen zum Verfahren und
zur Zustandigkeit. Die Regelungen zum Rentensplitting unter Lebenspartnern (ehemals § 120d)
sollen als Folgednderung zur Aufnahme der Vorschriften zum Verfahren und zur Zustandigkeit
(8 120d neu) verschoben werden, um sicherzustellen, dass diese neue Vorschrift auch auf das

Rentensplitting unter Lebenspartnern anzuwenden ist.
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Zu Nummer 43 (§ 128)
Redaktionelle Anpassung an die Namensanderung des Tragers der Rentenversicherung.

Zu Nummer 44 (8§ 154)

Die Anhebung der Regelaltersgrenze von 65 auf 67 Jahre ab dem Jahre 2012 setzt eine nach-
haltige Verbesserung der Beschaftigungssituation alterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
voraus. Die Bundesregierung hat daher den gesetzgebenden Koérperschaften vom Jahre 2010
an alle vier Jahre Uber die Entwicklung der Beschéftigung alterer Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer zu berichten und eine Einschatzung dartiber abzugeben, ob die Anhebung der
Regelaltersgrenze unter Bertcksichtigung der Entwicklung der Arbeitsmarktlage sowie der wirt-
schaftlichen und sozialen Situation &lterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiterhin ver-
tretbar erscheint und die getroffenen gesetzlichen Regelungen bestehen bleiben kénnen.

Zu Nummer 45 (8 166)

Durch die Anderungen wird die Vorschrift dem Duktus vergleichbarer Vorschriften des Sozial-
gesetzbuches angepasst. Dort wird in den Regelungen, in denen ein fester Euro-Betrag
genannt wird, in der Regel gleichzeitig auch der Zeitraum (Tag, Monat oder Jahr) bestimmt, auf
den sich dieser Betrag bezieht. Die Anderung des § 166 stellt entsprechend klar, dass die
Beitrage fur die Bezieher von Arbeitslosengeld Il auf der Basis der monatlichen Beitrags-
bemessungsgrundlage zu berechnen sind.

Zu Nummer 46 (8§ 172)

Als Folgeédnderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre (88 35,
235) wird in der Regelung zum Arbeitgeberanteil bei Versicherungsfreiheit auf die neue Regel-
altersgrenze abgestellt.

Zu Nummer 47 (8 187)

Zu Buchstabe a

Mit der Regelung wird klargestellt, dass zur Errechnung von Abschléagen an Entgeltpunkten in
der knappschaftlichen Rentenversicherung die Ubertragenen Rentenanwartschaften durch das
1,3333fache des zum Ende der Ehezeit oder der Lebenspartnerschaftszeit geltenden aktuellen
Rentenwerts zu teilen sind.

Zu Buchstabe b

Mit der Regelung wird die gesetzliche Fiktion Uber den Zeitpunkt der Beitragszahlung nach

§ 187 Abs. 5 Satz 1 der von den Rentenversicherungstragern bereits praktizierten Auslegung
dieser Vorschrift fur die Falle angepasst, in denen eine isolierte Erstentscheidung (z.B. nach
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einer Scheidung im Ausland oder nach einer Aufhebung der Ehe) oder eine Abanderungsent-
scheidung ergangen ist.

Zu Nummer 48 (8§ 187a)

Als Folgeénderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre (88 35,
235) ist die Zahlung von Beitrdgen bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer Rente wegen Alters
bis zum Erreichen der neuen Regelaltersgrenze zulassig.

Zu Nummer 49 (8 192)

Folgeanderung zu Artikel 21 des Streitkraftereserve-Neuordnungsgesetzes (BGBI. | 2005

S. 1126), in dem geregelt wurde, dass die Wehrpflicht auch bei einer Dauer bis zu drei Tagen
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung auslost.

Zu Nummer 50 (§ 196)

Durch die Neufassung von § 2 Satz 1 Nr. 8 mit dem Fiinften Gesetz zur Anderung des Sechs-
ten Buches Sozialgesetzbuch wurde unter anderem geregelt, dass zulassungsfreie Handwerker
nicht mehr versicherungspflichtig sind. Als Folge&dnderung kann die in 8 196 Abs. 3 geregelte
Verpflichtung zur Meldung auch zulassungsfreier Handwerker an die Regionaltréger gestrichen
werden.

Zu Nummer 51 (§ 210)

Buchstabe a

Als Folgeénderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre (88 35,
235) wird bei der Regelung zur Beitragserstattung auf das Erreichen der neuen Regelalters-
grenze abgestellt.

Buchstabe b

Nach Durchfiihrung eines Versorgungsausgleichs ist fiir die Erhéhung oder Minderung des
Erstattungsbetrages die Hélfte des Betrages malRgebend, der bei Ende der Ehezeit als Beitrag
fur die Erhéhung oder die im Zeitpunkt der Beitragserstattung noch bestehende Minderung zu
zahlen gewesen ware. Die Regelung stellt sicher, dass beim Rentensplitting entsprechend ver-
fahren wird.

Zu Nummer 52 (§ 223)

Redaktionelle Folgednderung in der Regelung tUber den Wanderversicherungsausgleich und
Wanderungsausgleich, die sich aus der mit dem Gesetz zur Organisationsreform in der gesetz-
lichen Rentenversicherung vorgenommenen Neuorganisation der gesetzlichen Renten-
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versicherung und dem einheitlichen Versichertenbegriff ergibt. Die Unterscheidung zwischen
Arbeiterrentenversicherung und Angestelltenversicherung wurde aufgegeben und durch einen
einheitlichen Versichertenbegriff im Rahmen der allgemeinen Rentenversicherung ersetzt.

Zu Nummer 53 (8§ 228a)
Folgeanderung zur Umstellung auf die Bezugsgrof3e bei der Ermittlung der Hinzuverdienst-
grenzen (88 34, 96a).

Die Ubertragung des Verhaltnisses von aktuellem Rentenwert (Ost) zu aktuellem Rentenwert
auf die BezugsgroRRe bewirkt, dass die Hinzuverdienstgrenzen fur eine Beschéftigung oder
Tatigkeit in den neuen Bundeslandern - wie im geltenden Recht - rd. 88 Prozent des Westwerts
erreichen. Gleichzeitig wird die Angleichung der Hinzuverdienstgrenzen entsprechend der
Angleichung des aktuellen Rentenwerts (Ost) an den aktuellen Rentenwert sichergestellt.

Zu Nummer 54 (§ 229)

Durch die Ubergangsvorschrift wird sichergestellt, dass die in § 2 Satz 1 Nr. 1, 2 und 9 vorge-
nommenen Klarstellungen auch fiir solche Falle zu beachten sind, die bereits in der Ver-
gangenheit liegen, hier insbesondere vor der Neubekanntmachung des SGB VI

(19. Februar 2002).

Zu Nummer 55 (§ 234a)

Redaktionelle Folgednderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre
(88 35, 235). Die Ubergangsregelung zur Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre soll als
neuer § 235 in den Vierten Unterabschnitt (Flinftes Kapitel, Erster Abschnitt) Anspruchsvoraus-
setzungen fUr einzelne Renten aufgenommen werden. Als Folgednderung soll der bisherige

§ 235 Ubergangsgeldanspruch und -berechnung bei Unterhaltsgeldbezug neuer § 234a
werden.

Zu Nummer 56 (§ 235)
Ubergangsregelung zur Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre.

Die Regelaltersgrenze wird von 2012 an beginnend mit dem Jahrgang 1947 bis zum Jahr 2029
stufenweise auf 67 Jahre angehoben. Die Stufen der Anhebung sollen zunachst einen Monat
pro Jahrgang (Regelaltersgrenze von 65 auf 66 Jahre) und dann ab Jahrgang 1959 zwei
Monate pro Jahrgang (Regelaltersgrenze von 66 auf 67 Jahre) betragen. In der Ubergangs-
phase wird die Regelaltersgrenze abhangig vom Geburtsjahr durch diese Vorschrift bestimmt.
Fur alle nach 1963 Geborenen gilt die Regelaltersgrenze 67 Jahre (8 35).
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Besonderen Vertrauensschutz haben Versicherte, die vor dem 1. Januar 1955 geboren sind
und bereits vor dem 1. Januar 2007 mit ihrem Arbeitgeber Altersteilzeitarbeit verbindlich
vereinbart haben.

Besonderen Vertrauensschutz haben auch Versicherte, die Anpassungsgeld fiir entlassene
Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen haben. Diese Regelung betrifft den Personenkreis, der
aus strukturpolitischen Griinden aus dem Bergbau ausscheidet.

Fur Versicherte, die besonderen Vertrauensschutz haben, wird die Regelaltersgrenze nicht
angehoben; es verbleibt fir den Anspruch auf die Regelaltersrente bei der Vollendung des
65. Lebensjahres.

Die Vorschrift ist fur alle Regelungen, die an die Regelaltersgrenze ankntpfen, von Bedeutung,
z.B. fur das Lebensalter, bis zu dem eine Rente wegen verminderter Erwerbsfahigkeit langstens
geleistet wird. Im Einzelnen wird auf die Folge&dnderungen verwiesen, durch die an den ent-
sprechenden Stellen des SGB VI die Vollendung des 65. Lebensjahrs durch das Erreichen der
Regelaltersgrenze ersetzt wird.

Zu Nummer 57 (8§ 236)
Ubergangsregelung zur Anhebung der Altersgrenze bei der Altersrente fiir langjahrig Ver-
sicherte.

Die Altersgrenze von 65 Jahren wird stufenweise flir Versicherte angehoben, die nach dem
31. Dezember 1948 geboren sind. Die ersten drei Anhebungsschritte erfolgen in Monats-
schritten. Danach erhéht sich die Altersgrenze fur im Januar 1949 Geborene auf 65 Jahre und
einen Monat, im Februar 1949 Geborene auf 65 Jahre und zwei Monate und im Méarz 1949
Geborene auf 65 Jahre und drei Monate. Damit liegt fir die im Méarz bis Dezember 1949
Geborenen die Altersgrenze bei der Altersrente flr langjahrig Versicherte und die Regelalters-
grenze einheitlich bei 65 Jahren und drei Monaten. Die weiteren Anhebungsschritte der Alters-
grenze flr die Altersrente flr langjahrig Versicherte erfolgen - parallel zur Anhebung der Regel-
altersgrenze - zunéchst in Stufen von einem Monat pro Jahrgang (Altersgrenze auf 66 Jahre)
und dann zwei Monate pro Jahrgang (Altersgrenze von 66 auf 67 Jahre). Fir alle nach 1963
Geborenen gilt die Altersgrenze 67 Jahre (8 36).

Der anfangs beschleunigten Anhebung in Monatsschritten fur die von Januar 1949 bis Marz
1949 Geborenen liegen folgende Uberlegungen zu Grunde: Die Anhebung der Altersgrenzen
soll aus Griinden des Vertrauensschutzes erst ab dem Jahr 2012 wirken. Da die Geburts-
jahrgénge 1947 bis 1948 bereits vor dem Jahr 2012 die Altersgrenze fiir den vorzeitigen Bezug
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der Altersrente fur langjéhrig Versicherte erreichen, sollen auch sie nicht von der Anhebung der
Altersgrenze von 65 Jahren bei dieser Altersrente betroffen sein. Die fir zwei Jahrgange unter-
lassene parallele Anhebung soll nachgeholt werden. Wirde diese Altersgrenze fur ab 1949
Geborene in gleichen Stufen wie die Regelaltersgrenze angehoben werden, wirde fir alle
Ubergangsjahrgange die Altersgrenze fur einen abschlagsfreien Bezug der Altersrente fur
langjéhrig Versicherte - und damit auch das Referenzalter fiir die Berechnung der Abschlage
bei vorzeitigem Bezug - von der Regelaltersgrenze abweichen. Durch die anfangs beschleu-
nigte Anhebung wird sichergestellt, dass diese Abweichung bereits fir im Marz 1949 Geborene
und jungere nicht mehr auftritt. Verzerrungen im Geflige der Altersrenten werden damit weitest-
gehend reduziert.

Besonderen Vertrauensschutz haben Versicherte, die vor dem 1. Januar 1955 geboren sind
und bereits vor dem 1. Januar 2007 mit ihrem Arbeitgeber Altersteilzeitarbeit verbindlich
vereinbart haben.

Besonderen Vertrauensschutz haben auch Versicherte, die Anpassungsgeld fiir entlassene
Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen haben. Diese Regelung betrifft den Personenkreis, der
aus strukturpolitischen Griinden aus dem Bergbau ausscheidet.

Fur Versicherte, die besonderen Vertrauensschutz haben, wird die Altersgrenze von 65 Jahren
nicht angehoben; es verbleibt fiir den Anspruch auf die Altersrente fur langjéahrig Versicherte bei
der Vollendung des 65. Lebensjahres.

Die Altersrente fur langjahrig Versicherte kann wie bisher ab Alter 63 vorzeitig in Anspruch
genommen werden. Die nach geltendem Recht vorgesehene Absenkung dieser Altersgrenze
von 63 auf 62 Jahre ab Jahrgang 1948 erfolgt nicht. Fur diejenigen, die bereits im Hinblick auf
das abgesenkte Rentenalter Altersteilzeitarbeit vereinbart haben, wird ein besonderer Ver-
trauensschutz geschaffen. Entsprechendes gilt fur Versicherte, die Anpassungsgeld bezogen
haben.

Wegen Zeitablaufs kdnnen die Vertrauensschutzregelungen des bisherigen Absatzes 2 weg-
fallen. Von diesen Regelungen sind nur vor 1942 Geborene betroffen, die im Jahr 2008, dem
Jahr des Inkrafttretens der Anderung, bereits die Regelaltersgrenze uiberschritten und damit die
Altersgrenze fur einen abschlagsfreien Rentenbeginn erreicht haben.

Zu Nummer 58 (8§ 236a)
Ubergangsregelung zur Anhebung der Altersgrenze bei der Altersrente fiir schwerbehinderte

Menschen.
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Die Altersgrenze von 63 Jahren wird stufenweise fur Versicherte angehoben, die nach dem

31. Dezember 1951 geboren sind. Die ersten sechs Anhebungsschritte erfolgen in Monats-
schritten. Demnach erhoht sich die Altersgrenze fir im Januar 1952 Geborene auf 63 Jahre und
einen Monat, im Februar 1952 Geborene auf 63 Jahre und zwei Monate usw. Schlie3lich erhdht
sich die Altersgrenze fur im Juni bis Dezember 1952 Geborene auf 63 Jahre und sechs Monate.
Fur die im Juni bis Dezember 1952 Geborenen ist also die Altersgrenze fur die Altersrente flr
schwerbehinderte Menschen um sechs Monate angehoben. Dies entspricht der Anhebung der
Regelaltersgrenze um sechs Monate auf 65 Jahre und sechs Monate fiir 1952 Geborene. Die
weiteren Anhebungsschritte der Altersgrenze fir die Altersrente fir schwerbehinderte Men-
schen erfolgen - parallel zur Anhebung der Regelaltersgrenze - zunéchst in Stufen von einem
Monat pro Jahrgang (Altersgrenze auf 64 Jahre) und dann zwei Monate pro Jahrgang (von
Altersgrenze 64 auf 65 Jahre). Fir alle nach 1963 Geborenen gilt die Altersgrenze 65 Jahre

(8 37).

Die Altersgrenze fiir die vorzeitige Inanspruchnahme von 60 Jahren wird fir nach dem
31. Dezember 1951 Geborene auf 62 Jahre in gleichen Stufen angehoben wie die Altersgrenze
von 63 auf 65 Jahre.

Die Grunde fur die anfangs beschleunigte Anhebung in Monatsschritten fir die von Januar 1952
bis Juni 1952 Geborenen entsprechen den Uberlegungen fiir die beschleunigte Anhebung bei
der Altersrente fir langjahrig Versicherte (vgl. die Ausfiihrungen zu 8§ 236).

Besonderen Vertrauensschutz haben Versicherte, die vor dem 1. Januar 1955 geboren sind
und bereits vor dem 1. Januar 2007 mit ihrem Arbeitgeber Altersteilzeitarbeit verbindlich
vereinbart haben.

Besonderen Vertrauensschutz haben auch Versicherte, die Anpassungsgeld fiir entlassene
Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen haben. Diese Regelung betrifft den Personenkreis, der
aus strukturpolitischen Grinden aus dem Bergbau ausscheidet.

Fur Versicherte, die besonderen Vertrauensschutz haben, werden die beiden Altersgrenzen
nicht angehoben; es verbleibt fir den Anspruch auf die Altersrente fir schwerbehinderte
Menschen bei der Vollendung des 63. Lebensjahres und bei der vorzeitigen Inanspruchnahme
mit Vollendung des 60. Lebensjahres.

Die Absétze 3 und 4 entsprechen dem § 236a in der geltenden Fassung. Wegen Zeitablaufs
kénnen einzelne in der bisherigen Fassung der Vorschrift enthaltene Vertrauensschutz-
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regelungen wegfallen, zum Beispiel hinsichtlich der stufenweisen Anhebung der Altersgrenze
von 60 auf 63 Jahre fir die Geburtsjahrgdnge 1941 bis 1943 (siehe auch Streichung der Anlage
22). Dieser Personenkreis hat im Jahr 2008, dem Jahr des Inkrafttretens der Anderung, bereits
die Altersgrenze fir einen abschlagsfreien Rentenbeginn erreicht.

Zu Nummer 59 (§ 237)

Mit der neuen Nummer 2 soll sichergestellt werden, dass Zeiten der Teilnahme an einer
Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschadigung nach 8§ 16 Abs. 3 Satz 2 des Zweiten
Buches, die mindestens 15 Stunden wdchentlich ausgelbt wird, dem Anspruch auf Altersrente
wegen Arbeitslosigkeit nicht entgegenstehen.

Voraussetzung fur die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit ist unter anderem, dass der Ver-
sicherte nach dem vollendeten 58. Lebensjahr und 6 Monaten mindestens 52 Wochen arbeits-
los gewesen ist (Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe a). Bei Beziehern von Arbeitslosengeld 1l liegt fir die
Dauer der Teilnahme an einer Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschéadigung nach

§ 16 Abs. 3 Satz 2 des Zweiten Buches keine Arbeitslosigkeit vor, sofern die Tatigkeit mindes-
tens 15 Stunden wdchentlich ausgetibt wird. Durch Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 wird geregelt, dass
diese Zeiten der Teilnahme an einer Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschadigung wie
Zeiten der Arbeitslosigkeit im Sinne von Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe a berticksichtigt werden.
Dies ist erforderlich, da der Bund seit Juli 2005 durch das Bundesprogramm ,30 000 Zusatzjobs
fur Altere ab 58 Jahre" Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschadigung nach § 16 Abs. 3
Satz 2 des Zweiten Buches fir altere Bezieher von Arbeitslosengeld Il in besonderem Mal3e
fordert. Da die Teilnahme am Bundesprogramm auf freiwilliger Basis erfolgt, sollen den Teil-
nehmern keine Nachteile beim Rentenzugang entstehen.

Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 entspricht dem geltenden Recht.

Zu Nummer 60 (§ 238)
Ubergangsregelung zur Anhebung der Altersgrenze bei der Altersrente fiir langjahrig unter
Tage beschaftigte Bergleute.

Die Altersgrenze von 60 Jahren wird stufenweise fir Versicherte angehoben, die nach dem
31. Dezember 1951 geboren sind. In Absatz 2 regeln die Satze 1 bis 2 die stufenweise Anhe-
bung der Altersgrenze von Alter 60 auf 62 Jahre. FUr einen im Januar 1952 geborenen Versi-
cherten steigt die Altersgrenze um einen Monat, so dass er im Jahre 2012 die Altersrente
frihestens mit 60 Jahren und einem Monat in Anspruch nehmen kann. Bis die Anhebungs-
ebene der Regelaltersrente im Juni 1952 erreicht ist, erfolgt die Anhebung der Altersgrenze in
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monatlichen Stufen, danach im Gleichklang mit der Anhebung der Regelaltersgrenze. Fir alle
nach 1963 Geborenen gilt die Altersgrenze 62 Jahre (8 40).

Die Grinde fir die zun&chst beschleunigte Anhebung in Monatsschritten fur die von Januar
1952 bis Juni 1952 Geborenen entsprechen den Uberlegungen fiir die beschleunigte Anhebung
bei der Altersrente fur langjahrig Versicherte (vgl. die Ausfiihrungen zu 8§ 236).

Besonderen Vertrauensschutz haben Versicherte, die Anpassungsgeld fur entlassene Arbeit-
nehmer des Bergbaus bezogen haben. Diese Regelung betrifft den Personenkreis, der aus
strukturpolitischen Grinden aus dem Bergbau ausscheidet. Fur diesen Personenkreis wird die
Altersgrenze nicht angehoben; es verbleibt fiir den Anspruch auf die Altersrente fir langjahrig
unter Tage beschaftigte Bergleute bei der Vollendung des 60. Lebensjahres.

Zu Nummer 61 (§ 240)

Als Folgeénderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre (88 35,
235) werden Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunféahigkeit bis zum Errei-
chen der neuen Regelaltersgrenze geleistet.

Zu Nummer 62 (8§ 242a)
Ubergangsregelung zur stufenweisen Anhebung der Altersgrenze fiir die groRe Witwen- oder

Witwerrente auf 47 Jahre.

Die Altersgrenze fiir die groRe Witwen- oder Witwerrente wird, abh&ngig vom Todesjahr des
Versicherten, ab dem Jahr 2012 beginnend stufenweise auf das 47. Lebensjahr angehoben.
Die Stufen der Anhebung sollen zunéchst einen Monat pro Jahr (45 bis 46) und dann zwei Mo-
nate pro Jahr (46 bis 47) betragen. Fir alle Todesfalle ab dem Jahr 2029 gilt die Altersgrenze

47 Jahre fr die grof3e Witwen- oder Witwerrente.

Die Ubergangsregelung zur Anhebung der Altersgrenze fir die groRe Witwen- oder Witwerrente
ist der Ubergangsregelung zur Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre (§ 235 SGB VI)
nachgebildet.

Zu Nummer 63 (§ 243)

Folgeanderung zur Anhebung der Altersgrenze fir die gro3e Witwen- oder Witwerrente.

Die Regelung tber die Anhebung der Altersgrenze gilt auch fur die Witwen- oder Witwerrente

an vor dem 1. Juli 1977 geschiedene Ehegatten.
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Zu Nummer 64 (8§ 244)
Ubergangsregelung zu § 51 Abs. 3a (neu).

Die Vorschrift schliel3t die Anrechnung von Pflichtbeitragszeiten aufgrund des Bezugs von
Arbeitslosenhilfe bei der Ermittlung der Wartezeit von 45 Jahren aus.

Zu Nummer 65 (8§ 254d)

Nach geltendem Recht regelt § 254d Abs. 3 Satz 1 SGB VI, dass Entgeltpunkte (Ost) in einem
Kalendermonat fur die Ermittlung des Monatsbetrags der Rente als Entgeltpunkte gelten, wenn
im selben Kalendermonat bereits Entgeltpunkte vorliegen. Diese Regelung betrifft alle denk-
baren Falle des Zusammentreffens von Entgeltpunkten mit unterschiedlicher Wertigkeit. Dies
gilt auch fur geringfiigige Beschéaftigungen, wenn auf die Versicherungsfreiheit verzichtet wurde
und deshalb - statt Zuschlagen - eine Ermittlung regulérer Entgeltpunkte fir Beitragszeiten
erfolgt.

Eine Besserstellung beispielsweise einer Hauptbeschéaftigung in den neuen Bundeslandern
wegen einer gleichzeitig in den alten Bundeslandern ausgelbten versicherungspflichtigen
Nebenbeschéftigung ist nicht mehr gerechtfertigt. Deshalb sollen in Zukunft die Entgeltpunkte
auch innerhalb eines Kalendermonats in Abhangigkeit vom Beschéftigungsort ermittelt werden.

Mit dieser Anderung soll auch eine entsprechende Forderung des Bundesrechnungshofes um-
gesetzt werden.

Zu Nummer 66 (8 255a)

Bis zur Herstellung einheitlicher Einkommensverhaltnisse im Bundesgebiet gilt fur die neuen
Bundeslander korrespondierend zum aktuellen Rentenwert (Ost) auch ein Ausgleichsbedarf
(Ost). Die Ermittlung sowie der Auf- und Abbau des Ausgleichsbedarfs (Ost) erfolgen in gleicher
Weise wie beim Ausgleichsbedarf. Allerdings ist hier die besondere ,Schutzklausel (Ost)"

(8 255a Abs. 2) zu beachten, nach der der aktuelle Rentenwert (Ost) ungeachtet der Verrech-
nung einer unterbliebenen Minderungswirkung mindestens so anzupassen ist wie der aktuelle
Rentenwert. Eine Anwendung der ,Schutzklausel (Ost)” soll nicht zu einem zusatzlichen Aufbau
des Ausgleichsbedarfs (Ost) fihren. Umgekehrt ist auch bei einem Abbau zu beriicksichtigen,
dass in den neuen Bundeslandern der Anpassungsfaktor nur dann halbiert werden darf, wenn
dies nicht zu einer geringeren Rentenanpassung als in den alten Bundeslandern fihrt; sollte
dies der Fall sein, darf der Anpassungsfaktor (Ost) hier nur auf die Héhe des Anpassungs-
faktors der alten Bundeslander reduziert werden. Der Abbau des Ausgleichsbedarfs verringert
sich dann entsprechend.
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Zu Nummer 67 (8§ 255b)
Zur Transparenz und Rechtssicherheit wird der Ausgleichsbedarf (Ost) kinftig in der jeweiligen
Verordnung zur Bestimmung des neuen aktuellen Rentenwerts (Ost) ausgewiesen.

Zu Nummer 68 (§ 255d)

Bereits im Jahr 2005 - dem ersten Jahr der Wirkung des Nachhaltigkeitsfaktors - wurde eine
Rentenkirzung allein aufgrund der Schutzklausel verhindert. Auch im Jahr 2006 wéare dies der
Fall gewesen, wenn die Rentenanpassung nicht mit dem ,Gesetz tiber die Weitergeltung der
aktuellen Rentenwerte ab 1. Juli 2006" ausgesetzt worden ware. In diesen Jahren hat sich also
bereits ein Ausgleichsbedarf aufgebaut, der Basis fur die weitere Fortschreibung des Wertes fiir
die Zeit ab dem 1. Juli 2007 ist.

Zu Nummer 69 (8 255¢)
Redaktionelle Folgeanderung zur Ubernahme der sog. Schutzklausel in § 68a Abs. 1 (vgl.
Begriindung zu Nummer 2 und 3 Abs. 1).

Zu Nummer 70 (8§ 2559)
Die bisherige Regelung bleibt erhalten und wird Absatz 1.

In einem neuen Absatz 2 wird geregelt, dass das Abschmelzen des Ausgleichsbedarfs durch
die Halbierung der positiven Anpassungen erst ab dem 1. Juli 2011 beginnt.

Zu Nummer 71 (8 263)
Wegen Zeitablaufs entbehrlich.

Diese Ubergangsregelung zur Bewertung von Zeiten der Arbeitslosigkeit und Krankheit fand nur
bei einem Rentenbeginn vor dem Jahr 2001 Anwendung.

Zu Nummer 72 (8 264c)
Ubergangsregelung zur Ermittlung des Zugangsfaktors bei Renten wegen verminderter
Erwerbsfahigkeit und Renten wegen Todes.

Uber den Zugangsfaktor werden die Rentenabschlage fiir Renten wegen verminderter
Erwerbsfahigkeit und Renten wegen Todes ermittelt. Die stufenweise Anhebung der Alters-
grenze flr die Bestimmung des Zugangsfaktors erfolgt bei Renten wegen verminderter
Erwerbsfahigkeit abhdngig vom Rentenbeginn und bei Renten wegen Todes abhangig vom
Zeitpunkt des Todes des Versicherten. Die Anhebungsschritte entsprechen der stufenweisen
Anhebung bei der Altersrente fiir schwerbehinderte Menschen (vgl. 8 236a). Das Referenzalter
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fur die Ermittlung des Zugangsfaktors erhght sich bei einem Rentenbeginn / Zeitpunkt des
Todes im Januar 2012 auf 63 Jahre und einen Monat, im Februar 2012 auf 63 Jahre und zwei
Monate usw. Bei Rentenbeginn im Juni bis Dezember 2012 erhoht sich das Referenzalter auf
63 Jahre und sechs Monate. Die weiteren Anhebungsschritte erfolgen zunéchst in Stufen von
einem Monat pro Jahrgang (von Altersgrenze 63 auf 64 Jahre) und dann zwei Monate pro Jahr-
gang (von Altersgrenze 64 auf 65 Jahre). Bei einem Rentenbeginn / Zeitpunkt des Todes im
Jahr 2024 und spater betragt das Referenzalter fir die Ermittlung der Rentenabschlage 65
Jahre (8 77).

Die Altersgrenze von 60 Jahren erhéht sich zeitgleich und in den gleichen Stufen auf 62 Jahre
wie bei der Anhebung des Referenzalters von 63 auf 65 Jahre. Damit ist sichergestellt, dass wie
im geltenden Recht héchstens ein Abschlag in Hohe von 10,8 Prozent erhoben wird.

Gemal Satz 2 verbleibt es bei Renten wegen verminderter Erwerbsfahigkeit und Hinter-
bliebenenrenten in einem Ubergangszeitraum fiir Versicherte mit 35 Pflichtbeitragsjahren bei
dem bisherigen Referenzalter von 63 Jahren. Ab 2024 steigt die Zahl der notwendigen Pflicht-
beitragsjahre auf 40 (§ 77 Abs. 4). Es ist davon auszugehen, dass Pravention und Gesund-
heitsférderung - wie sie beispielsweise im Rahmen der ,Initiative 50plus” und der ,Initiative
Neue Qualitat der Arbeit* vorgesehen sind - kiinftig dazu beitragen werden, krankheitsbedingte
Fruhverrentungen zu verhindern oder hinauszuzégern.

Zu Nummer 73 (8 265)
Ubergangsregelung zur Ermittlung des Zugangsfaktors bei Renten fiir Bergleute.

Die stufenweise Anhebung der unteren Altersgrenze fiir die Bestimmung des Zugangsfaktors
von 62 auf 64 Jahre erfolgt in Anlehnung an die Ubergangsregelung zur Ermittlung des
Zugangsfaktors bei Renten wegen verminderter Erwerbsfahigkeit und Renten wegen Todes in
§ 264c.

Gemal Satz 2 verbleibt es bei Renten wegen verminderter Erwerbsfahigkeit und Hinter-
bliebenenrenten in einem Ubergangszeitraum fiir Versicherte mit 35 Pflichtbeitragsjahren bei
der unteren Altersgrenze von 62 Jahren. Ab 2024 steigt die Zahl der notwendigen Pflicht-
beitragsjahre auf 40 (§ 86a Satz 3).

Zu Nummer 74 (88 276b und 276c¢)
Wegen Zeitablaufs entbehrlich.
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Die Regelungen (eingefihrt durch das Vierte Gesetz fir moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt) sind nicht mehr erforderlich, da sie auf den urspriinglich vorgesehenen ,gleitenden*
Ubergang von Arbeitslosenhilfe in Arbeitslosengeld Il, d.h. die Einfiihrung von Arbeitslosen-
geld Il mit einer Ubergangsfrist fiir die Bezieher von Arbeitslosenhilfe, abstellten. Entsprechend
der Ergebnisse des damaligen Vermittlungsverfahrens zu dem genannten Gesetz hat es Uber-
gangsfristen jedoch nicht gegeben. Zum 1. Januar 2005 wurde die Arbeitslosenhilfe vollstandig
abgeschafft.

Zu Nummer 75 (8§ 281a)

Die Erganzungen sind Folgeregelungen zu den Regelungen in 88 264a und 265a, insbeson-
dere entspricht der neue Satz 3 in Absatz 2 der fiir § 187 vorgesehenen Ergdnzung. Es handelt
sich um rein technische Anderungen, die die bisherige Verwaltungspraxis absichern und vor-
geben, wie sich die Beitrdge berechnen, die zu zahlen sind, um eine im Versorgungsausgleich
erfolgte Kiirzung der Rentenanwartschaften des Ausgleichsverpflichteten abzuwenden.

Zu Nummer 76 (§ 284)

Als Folgeénderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre (88 35,
235) ist die Nachzahlung fir Vertriebene, Fliichtlinge und Evakuierte bis zum Erreichen der
neuen Regelaltersgrenze zulassig.

Zu Nummer 77 (8 289a)
Klarstellung im Nachgang des Gesetzes zur Organisationsreform in der gesetzlichen Renten-
versicherung.

Durch Artikel 1 Nr. 67 Buchstabe b des Gesetzes zur Organisationsreform in der gesetzlichen
Rentenversicherung wurde Satz 2 des § 289a ersetzt. § 289a Satz 3 sollte an die Grundnorm
des § 227 Abs. 1 angepasst werden. Durch den jetzigen Anderungsbefehl wird klargestellt,
dass die Deutsche Rentenversicherung Bund entsprechend der Regelung in § 227 Abs. 1 die
Abrechnung mit der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See durchfiihrt. Die
Maoglichkeit, eine pauschale Erstattung vorzusehen, bleibt erhalten.

Zu Nummer 78 (8 302)

Die Ubergangsregelung fiir Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten in Absatz 5
ist wegen Zeitablaufs entbehrlich, da die betroffenen Rentnerinnen und Rentner bereits die
Regelaltersgrenze erreicht haben und daher unbegrenzt zur Altersrente hinzuverdienen
kdnnen.
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Zu Nummer 79 (8 302a)

Als Folgeédnderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre (88 35,
235) wird eine als Rente wegen Berufsunfahigkeit oder wegen Erwerbsunféhigkeit geleistete
Invalidenrente bis zum Erreichen der neuen Regelaltersgrenze geleistet.

Zu Nummer 80 (§ 302b)

Als Folgeédnderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre (88 35,
235) werden auch die dort genannten Renten wegen verminderter Erwerbsfahigkeit bis zum
Erreichen der neuen Regelaltersgrenze geleistet.

Zu Nummer 81 (§ 313)
Folgeanderung zur Umstellung auf die Bezugsgrof3e bei der Ermittlung der Hinzuverdienst-
grenzen (88 34, 96a).

Diese Umstellung gilt auch fiir die Ubergangsregelung zum Hinzuverdienst bei Renten wegen
verminderter Erwerbsfahigkeit.

Zu Nummer 82 (§ 315)
Folgeanderung zu § 106.

Durch die Regelung soll der Besitzstand fiir bereits laufende Zuschiisse zur Krankenversiche-
rung sichergestellt werden, die wegen der Anderung in § 106 nicht mehr zu zahlen waren.

Zu Nummer 83 (Anlagen 21 bis 23)
Zu Anlage 21
Wegen Zeitablaufs entbehrlich.

Diese Anlage regelte bisher die stufenweise Anhebung der Altersgrenze bei der Altersrente fir
langjahrig Versicherte von 63 auf 65 Jahre fur die Geburtsjahrgange 1937 bis 1938 und die
stufenweise Absenkung der Altersgrenze fir die vorzeitige Inanspruchnahme von 63 auf 62
Jahre fUr die Geburtsjahrgédnge 1948 und 1949. Die stufenweise Anhebung der Altersgrenze ist
wegen Zeitablaufs entbehrlich. Die stufenweise Absenkung ist nach § 236 (neu) nicht mehr vor-
gesehen und wird in den § 236 Abs. 4 als Vertrauensschutzregelung aufgenommen.

Zu Anlage 22
Wegen Zeitablaufs entbehrlich.
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Diese Anlage regelte die stufenweise Anhebung der Altersgrenze bei der Altersrente fur
schwerbehinderte Menschen von 60 auf 63 Jahre fur die Geburtsjahrgange 1941 bis 1943.
Dieser Personenkreis hat im Jahr 2008, dem Jahr des Inkrafttretens der Anderung, bereits die
Altersgrenze fir einen abschlagsfreien Rentenbeginn erreicht.

Zu Anlage 23
Wegen Zeitablaufs entbehrlich.

Die Ubergangsregelung zur stufenweisen Einfiihrung von Abschlagen bei Renten wegen
verminderter Erwerbsfahigkeit und Renten wegen Todes sowie zur Verlangerung der
Zurechnungszeit fand nur bei einem Rentenbeginn vor dem Jahr 2004 Anwendung.

Zu Artikel 2 (Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch)
Zu Nummer 1 (Inhaltstbersicht)
Redaktionelle Folgednderung zur Einfihrung eines 8§ 7a, in dem die Altersgrenze geregelt wird.

Zu Nummer 2 (8 7)
Folgeanderung zu der stufenweisen Erhéhung der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen
Rentenversicherung von 65 auf 67 Jahre.

Die im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch vormals auf das 65. Lebensjahr bezogene Angabe wird
entsprechend angepasst.

Zu Nummer 3 (8 7a)

Der Begriff der Altersgrenze wird neu eingefiihrt. Die Altersgrenze korrespondiert mit der
Regelaltersgrenze nach § 235 Satz 1 SGB VI. Damit wird die Altersgrenze fir die Leistungs-
berechtigung in der Grundsicherung fur Arbeitsuchende an die stufenweise Anhebung der
Altersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung angepasst. Danach erhdht sich die
Altersgrenze ab dem Geburtsjahrgang 1947 bis zum Geburtsjahrgang 1958 zunachst um einen
Monat je Geburtsjahrgang auf das 66. Lebensjahr. Ab dem Geburtsjahrgang 1959 erhéht sich
die Altersgrenze um 2 Monate je Geburtsjahrgang. Mit dem Geburtsjahrgang 1964 ist die
Anhebung der Altersgrenze abgeschlossen, ab Jahresbeginn 2031 endet die Leistungs-
berechtigung mit Vollendung des 67. Lebensjahres.

Zu Nummer 4 (8 12)

Die Neuregelung passt die Begrenzung der Vermdgensfreibetrage an die stufenweise Anhe-

bung der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung an. Die Anpassung erfolgt
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in Abhéngigkeit des Geburtsjahres des erwerbsfahigen Hilfebedirftigen und seines Partners
und berticksichtigt wie bisher vollendete Lebensjahre.

Zu Nummer 5 (8 26)

Die Anderung flankiert die Erweiterung der Befreiungsrechte von der Versicherungspflicht zur
Rentenversicherung in 8 6 Abs. 1b SGB VI, indem auch fir diese Personen die Trager der
Grundsicherung fur Arbeitsuchende kiinftig statt Beitrdge zur gesetzlichen Rentenversicherung
einen Zuschuss zu den Beitrdgen fur die Absicherung in einem anderen Alterssicherungs-
system (hier die Alterssicherung der Landwirte) zahlen. Die Anderung entspricht der bisher
schon angelegten Systematik der Zuschussregelung nach 8§ 26 Abs. 1 SGB II.

Zu Nummer 6 (8 51b)
Folgeanderungen zu der stufenweisen Erhdhung der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen
Rentenversicherung von 65 auf 67 Jahre.

Die im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch vormals auf das 65. Lebensjahr bezogene Angabe wird
entsprechend angepasst.

Zu Artikel 3 (Anderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (8 28)

Folgeanderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze fir den Bezug der Regel-
altersrente in der gesetzlichen Rentenversicherung vom 65. auf das 67. Lebensjahr (88 35, 235
SGB VI).

Die zugrunde liegende Regelung des § 28 Abs.1 Nr. 1 dient zusammen mit der Regelung in

8§ 117 Abs. 2 der Abgrenzung des Schutzbereiches der Arbeitslosenversicherung gegeniber
dem Schutzbereich der gesetzlichen Rentenversicherung. Danach sind Personen, die das
Lebensalter erreicht haben, das zum Bezug der Regelaltersrente berechtigt, nicht mehr in den
Schutzbereich der Arbeitslosenversicherung einbezogen. lhre soziale Sicherung erfolgt grund-
satzlich durch die gesetzliche Rentenversicherung. Fur diesen Personenkreis entfallen die Ver-
sicherungspflicht und die Leistungsberechtigung in der Arbeitslosenversicherung. Die Regelun-
gen werden an die stufenweise Anhebung der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Renten-
versicherung angepasst.

Zu Nummer 2 (8 57)
Folgednderung zur Anhebung der Regelaltersgrenze, die der Bezug der Regelaltersrente im

Sinne des Sechsten Buches voraussetzt.
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Anspruch auf Grindungszuschuss besteht nicht nach Erreichen der Regelaltersgrenze. Fur
Personen der Geburtsjahrgange 1964 und jinger wird mit Vollendung des 67. Lebensjahres die
Regelaltersgrenze erreicht. Fiir vor dem 1. Januar 1964 Geborene ist die Ubergangsregelung
des § 235 des Sechsten Buches maf3gebend.

Zu Nummer 3 (8 117)

Folgeanderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze fir den Bezug der Regel-
altersrente in der gesetzlichen Rentenversicherung vom 65. auf das 67. Lebensjahr (88 35, 235
SGB VI).

Die zugrunde liegende Regelung des § 117 Abs. 2 dient zusammen mit der Regelung in § 28
Abs.1 Nr. 1 der Abgrenzung des Schutzbereiches der Arbeitslosenversicherung gegeniiber dem
Schutzbereich der gesetzlichen Rentenversicherung. Danach sind Personen, die das Lebens-
alter erreicht haben, das zum Bezug der Regelaltersrente berechtigt, nicht mehr in den Schutz-
bereich der Arbeitslosenversicherung einbezogen. lhre soziale Sicherung erfolgt grundséatzlich
durch die gesetzliche Rentenversicherung. Fir diesen Personenkreis entfallen die Versiche-
rungspflicht und die Leistungsberechtigung in der Arbeitslosenversicherung. Die Regelungen
werden an die stufenweise Anhebung der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Renten-
versicherung angepasst.

Zu Nummer 4 (8 330)
Klarstellende redaktionelle Anpassung an die vorgesehene Einfligung eines § 100 Abs. 4
SGB VI.

Zu Nummer 5 (8 346)

Folgednderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze fiir den Bezug der Regel-
altersrente in der gesetzlichen Rentenversicherung vom 65. auf das 67. Lebensjahr (88 35, 235
SGB VI).

Um Wettbewerbsverzerrungen auf dem Arbeitsmarkt zu vermeiden, sieht das Arbeits-
forderungsrecht eine Beitragspflicht fur Arbeitgeber vor, die Arbeitnehmer beschaftigen, die das
Rentenalter erreicht haben und deshalb versicherungsfrei in der Arbeitslosenversicherung sind.
Die Regelung wird an die veranderte Altergrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung
angepasst.
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Zu Artikel 4 (Anderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch)
Zu Nummer 1 (§ 18a)

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Bereinigung. Mit der Neufassung des SGB IV vom 23. Januar 2006 (BGBI. |

S. 86) wurde in der Regelung Uber die Art des zu bertcksichtigenden Einkommens bei der Ein-
kommensanrechnung versehentlich das Wort ,werden* durch das Wort ,wurden* ersetzt. Dies
wird nunmehr korrigiert.

Zu Buchstabe b

Mit dieser Regelung werden die Ertrédge aus den ab dem Jahr 2005 abgeschlossenen Lebens-
versicherungsvertradgen systemgerecht auch dann in voller Hohe der Einkommensanrechnung
auf die Hinterbliebenenversorgung zugefuhrt, wenn sie zur Halfte steuerfrei sind. Mit dieser
Erganzung wird eine notwendige Folge&dnderung zum Alterseinkiinftegesetz nachgeholt.

Zu Nummer 2 (§ 18b)

Die pauschalen Abzugsquoten fir die Einkommensanrechnung auf die Hinterbliebenenrenten
fur verschiedene Einkommensarten werden den u. a. durch das Alterseinkiinftegesetz
geschaffenen Realitaten angepasst. Dies geschieht fiir die Renten aus der gesetzlichen
Rentenversicherung und aus der Altershilfe fir Landwirte, fir Renten der berufsstéandischen

Versorgungswerke, fur Betriebsrenten und fir das Arbeitsentgelt von geringfligig Beschaftigten.

Zu Nummer 3 (8 114)

Die pauschale Abzugsquote flir Renten der berufsstandischen Versorgungswerke, die noch
nach altem Recht zu behandeln sind und daher die Bifunktionalitat der berufsstandischen Ver-
sorgung bericksichtigen durfen, wurde u. a. wegen der héheren Steuerbelastung nach dem

Alterseinkiinftegesetz von 25,3 auf 29 Prozent angehoben.

Zu Artikel 5 (Anderung des Finften Buches Sozialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (8 78)

Redaktionelle Folgednderung zum Gesetz zur Organisationsreform in der gesetzlichen Renten-
versicherung. 8§ 78 regelt u. a. das Haushalts- und Rechnungswesen bei den Kassenarztlichen
Bundesvereinigungen. Statt auf § 70 Abs. 3 SGB IV muss auf § 70 Abs. 5 SGB IV verwiesen
werden.
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Zu Nummer 2 (8§ 208)

Redaktionelle Folgednderung zum Gesetz zur Organisationsreform in der gesetzlichen Renten-
versicherung. 8§ 208 regelt u. a. das Haushalts- und Rechnungswesen bei den Landes-
verbanden der Krankenkassen. Statt auf 8 70 Abs. 3 SGB IV muss auf § 70 Abs. 5 SGB IV
verwiesen werden.

Zu Nummer 3 (8 219d)

Zu Buchstabe a

Redaktionelle Folgednderung zum Gesetz zur Organisationsreform in der gesetzlichen Renten-
versicherung. 8§ 219d regelt u. a. das Haushalts- und Rechnungswesen bei der Deutschen Ver-
bindungsstelle Krankenversicherung - Ausland. Statt auf § 70 Abs. 3 SGB IV muss auf § 70
Abs. 5 SGB IV verwiesen werden.

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Folgednderung zum Gesetz zur Organisationsreform in der gesetzlichen Renten-
versicherung. Statt auf 8 72 Abs. 1 und 2 Satz 1 muss auf § 72 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 erster
Halbsatz SGB IV verwiesen werden.

Zu Nummer 4 (8§ 281)

Zu Buchstabe a

Redaktionelle Folgednderung zum Gesetz zur Organisationsreform in der gesetzlichen Renten-
versicherung. 8§ 281 regelt u. a. das Haushalts- und Rechnungswesen beim Medizinischen
Dienst. Statt auf 8§ 70 Abs. 3 SGB IV muss auf § 70 Abs. 5 SGB IV verwiesen werden.

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Folgednderung zum Gesetz zur Organisationsreform in der gesetzlichen Renten-
versicherung. Statt auf 8 72 Abs. 1 und 2 Satz 1 muss auf § 72 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 erster
Halbsatz SGB IV verwiesen werden.

Zu Artikel 6 (Anderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (8 65)

In Angleichung an die Anhebung der Altersgrenze fur den Beginn der grofen Witwen- und
Witwerrente in der gesetzlichen Rentenversicherung auf 47 Jahre wird diese auch in der
gesetzlichen Unfallversicherung auf 47 Jahre angehoben.
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Zu Nummer 2 (8 96)

Die Verjahrung von Riickforderungsansprichen tber Geldleistungen, die nach dem Tod des
Berechtigten zu Unrecht erbracht worden sind, wird entsprechend den Vorschriften im Recht
der gesetzlichen Rentenversicherung geregelt (vgl. die Anderung des § 118 SGB V).

Zu Nummer 3 (8 218a)

Mit der Anhebung des Beginns der groRen Witwen- und Witwerrente auf 47 Jahre in der
gesetzlichen Unfallversicherung in Angleichung an die gesetzliche Rentenversicherung ist eine
Ubergangsregelung erforderlich. Die Regelung tibernimmt die hierfiir in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung getroffenen Regelungen fiir die gesetzliche Unfallversicherung.

Zu Artikel 7 (Anderung des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (8 19)

Folgeanderung zur Einfihrung des Begriffs einer Altersgrenze in § 41 Abs. 2. Fir die Bestim-
mung der Leistungsberechtigung wegen Alters in der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung in § 19 Abs. 2 ersetzt das Erreichen der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 die
Vollendung des 65. Lebensjahres.

Zu Nummer 2 (8 30)

Folgeanderung zur Einfihrung des Begriffs einer Altersgrenze in § 41 Abs. 2. In Buchstabe a
wird als Voraussetzung fir den Mehrbedarf wegen Schwerbehinderung fur altere Personen in

§ 30 Abs. 1 Nr. 1 die Vollendung des 65. Lebensjahres durch das Erreichen der Altersgrenze
nach § 41 Abs. 2 ersetzt. Entsprechend wird in Buchstabe b als Voraussetzung fur den Mehr-
bedarf wegen Schwerbehinderung fur voll erwerbsgeminderte Personen in § 30 Abs. 1 Nr. 2 die
Vollendung des 65. Lebensjahres durch das Erreichen der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2
ersetzt.

Zu Nummer 3 (8§ 41)

Die Anhebung der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung auf das

67. Lebensjahr und die damit verbundene Verlangerung der Erwerbsphase um zwei Jahre
erfordert eine entsprechende Anpassung der Leistungsberechtigung wegen Alters in der
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in 8§ 41 SGB XII.

Durch die Neufassung von 8§ 41 SGB XII wird die Anhebung der Regelaltersrente in 8 35 Nr. 1
und 8§ 235 Satz 1 SGB VI vom vollendeten 65. auf das vollendete 67. Lebensjahr nachvoll-
zogen. In Absatz 1 des neugefassten 8§ 41 werden die bisher in den Abséatzen 1 und 2 ent-
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haltenen allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen in der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung inhaltlich unverdndert zusammengefasst. Die speziellen Anspruchs-
voraussetzungen bei Alter und dauerhafter voller Erwerbsminderung, die im bisherigen Absatz
1 enthalten sind, bilden kinftig die Absétze 2 und 3.

Der neue Absatz 2 ersetzt die bisher in Absatz 1 Nr. 1 enthaltene Anspruchsvoraussetzung fr
leistungsberechtigte altere Personen. Dazu wird der Begriff der Altersgrenze neu eingefihrt, der
an die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres als Leistungsvoraussetzung tritt. Die Alters-
grenze entspricht der Regelaltersgrenze nach 8§ 235 Satz 1 SGB VI. Dies bedeutet, dass die
Heraufsetzung der Altersgrenze vom 65. auf das 67. Lebensjahr in den Jahren 2012 bis 2030
mit den gleichen Anhebungsschritten wie bei der Regelaltersrente in § 235 Satz 1 SGB VI
erfolgt. Danach erhoht sich die Altersgrenze ab dem Geburtsjahrgang 1947 zunachst um einen
Monat je Geburtsjahrgang auf das 66. Lebensjahr (gilt fiir den Geburtsjahrgang 1958). Ab dem
Geburtsjahrgang 1959 erhoht sich die Altersgrenze um 2 Monate je Geburtsjahrgang. Mit dem
Geburtsjahrgang 1964 ist die Anhebung der Altersgrenze abgeschlossen, ab Jahresbeginn
2031 besteht die Leistungsberechtigung mit Vollendung des 67. Lebensjahres.

Die Anspruchsvoraussetzung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung im neuen Absatz 3 wird
inhaltlich unverandert aus dem bisherigen Absatz 1 Nr. 2 ibernommen. Der in der geltenden
Fassung von § 41 SGB XIl in Absatz 3 geregelte Ausschluss des Anspruchs auf Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird in der Neufassung zu Absatz 4.

Zu Nummer 4 (8 45)
Folgednderung zur Neufassung von § 41; die Definition der dauerhaften vollen Erwerbs-
minderung ist kinftig in Absatz 3 enthalten.

Zu Nummer 5 (8§ 122)

Folgeédnderung zur Einflhrung des Begriffs einer Altersgrenze in § 41 Abs. 2. Bei den Erhe-
bungsmerkmalen fir die Statistik der Leistungsbezieher in der Hilfe zum Lebensunterhalt in
§ 122 Abs. 1 Buchstabe b wird fur die Abgrenzung der Leistungsberechtigten im erwerbs-
fahigen Alter die Vollendung des 65. Lebensjahres durch das Erreichen der Altersgrenze
ersetzt.

Zu Artikel 8 (Anderung des Arbeitsgerichtsgesetzes)

Folgednderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre im arbeits-

gerichtlichen Verfahren (88 35, 235 SGB VI). Die Regelung uiber die Ablehnung der Ubernahme

und Niederlegung des Amtes des ehrenamtlichen Richters flr Personen, die das 65. Lebens-
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jahr Gberschritten haben, kniipft an die Regelaltersgrenze an, so dass eine Anpassung
erforderlich ist.

Zu Artikel 9 (Anderung des Sozialgerichtsgesetzes)

Folgeanderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre in der Sozial-
versicherung (88 35, 235 SGB VI). Die Regelung tiber die Ablehnung der Ubernahme des
Amtes als ehrenamtlicher Richter fur Personen, die das 65. Lebensjahr berschritten haben,
knlUpft an die Regelaltersgrenze an, so dass eine Anpassung erforderlich ist.

Zu Artikel 10 (Anderung des Einkommensteuergesetzes)

In der gesetzlichen Rentenversicherung kann in Zukunft grundsatzlich niemand mehr eine
Altersrente vor Vollendung des 62. Lebensjahres beziehen. Diese Anhebung des Zugangsalters
in der gesetzlichen Rentenversicherung wird mit diesen Regelungen auch im Einkommen-
steuerrecht nachvollzogen. Fir die Vertrage, die vor dem 1. Januar 2012 abgeschlossen
werden, ergeben sich insoweit keine Anderungen.

Zu Artikel 11 (Anderung des Gesetzes zur Neuordnung der Pensionskasse Deutscher
Eisenbahnen und StralRenbahnen)

Anderungen, die sich aus der mit dem Gesetz zur Neuorganisation in der gesetzlichen Renten-
versicherung vorgenommenen Neuorganisation der gesetzlichen Rentenversicherung ergeben.
Bundesknappschaft, Bahnversicherungsanstalt und Seekasse sind zur Deutschen Renten-
versicherung Knappschaft-Bahn-See fusioniert.

Zu Artikel 12 (Anderung des Betriebsrentengesetzes)

Zu Nummer 1 (8 2)

In der Berechnungsformel zur Héhe der unverfallbaren Anwartschaft eines vorzeitig aus dem
Unternehmen ausscheidenden Beschéftigten wird, wenn in der Versorgungsordnung kein friihe-
rer Zeitpunkt vorgesehen ist, bislang auf das 65. Lebensjahr und damit die Regelaltersgrenze in
der gesetzlichen Rentenversicherung abgestellt. Mit der Anderung wird die Anhebung dieser
Altersgrenze auf 67 Jahre (88 35, 235 SGB VI) sowie die kiinftige Altersgrenze bei Altersrenten
fur besonders langjahrig Versicherte (8 38 SGB VI) nachvollzogen.
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Zu Nummer 2 (8 6)
Durch die Streichung wird die Anhebung der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Renten-
versicherung auf kiinftig 67 Jahre nachvollzogen.

Zu Artikel 13 (Anderung des Arbeitssicherstellungsgesetzes)

Die zu &ndernde Vorschrift im Arbeitssicherstellungsgesetz schrankt das Recht zur Beendigung
des Arbeitsverhaltnisses bei Mannern bis zum vollendeten 65. Lebensjahr ein. Es ist daher eine
Folgeanderung zur stufenweisen Anhebung dieser Altersgrenze an die Regelaltersgrenze auf
67 Jahre (88 35, 235 SGB VI) erforderlich.

Daruber hinaus wird die bisherige Differenzierung des Hochstalters bei der Beschréankung des
Rechts zur Beendigung von Arbeitsverhaltnissen zwischen Mannern (bis zum 65. Lebensjahr)
und Frauen (bis zum 55. Lebensjahr) einerseits aus Griinden der Gleichbehandlung fiir nicht
mehr erforderlich angesehen. Andererseits gilt auch die Erhéhung der Regelaltersgrenze auf 67
Jahre fur Frauen und Manner gleichermal3en, so dass auch aus diesem Gesichtspunkt die bis-
herige Differenzierung sachlich nicht mehr vertretbar ist.

Zu Artikel 14 (Anderung des Altersteilzeitgesetzes)

Zu Nummer 1 (8 5)

Folgeanderung zur Anhebung der Regelaltersgrenze fir die Altersrente. Der Erldschenstat-
bestand fur einen Anspruch auf Erstattungsleistungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz durch die
Bundesagentur fir Arbeit korrespondiert auch in Zukunft mit der Regelaltersgrenze. Die Férde-
rung bleibt auRerhalb des Bereichs der gesetzlichen Rentenversicherung weiterhin bis zur
Vollendung des 65. Lebensjahres des Altersteilzeit-Arbeitnehmers maoglich.

Zu Nummer 2 (8 8)

§ 8 Abs. 3 Altersteilzeitgesetz (AtG) erklart in der bisherigen Fassung eine Vereinbarung zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Uber die Altersteilzeit flr zuldssig, die die Beendigung des
Arbeitsverhaltnisses ohne Kindigung zu einem Zeitpunkt vorsieht, in dem der Arbeithehmer
einen Anspruch auf eine Rente nach Altersteilzeitarbeit (8 237 SGB VI) hat. § 8 Abs. 3 AtG geht
im Bereich der Altersteilzeit 8 41 Satz 2 SGB VI vor, wonach eine Befristung eines Arbeitsver-
haltnisses, die auf den Zeitpunkt der Mdglichkeit eines Rentenbezugs abstellt, nur unter stren-
gen Voraussetzungen wirksam ist.
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Mit der Anhebung der Altersgrenze fir die Rente nach Altersteilzeitarbeit durch das RV-Nach-
haltigkeitsgesetz besteht nunmehr fur bestimmte Personengruppen die Mdglichkeit, bereits vor
dieser angehobenen Altersgrenze auf Grund anderer Rentenzugénge vorzeitig Altersrente zu
beziehen. Die Anderung des § 8 Abs. 3 AtG stellt klar, dass auch Befristungen von Altersteil-
zeit-Arbeitsverhaltnissen, die auf den Zeitpunkt eines individuell gegebenen anderweitigen vor-
zeitigen Rentenzugangs abstellen, wirksam sind.

Zu Artikel 15 (Anderung des Hiittenknappschaftlichen Zusatzversicherungs-Gesetzes)
Zu Nummer 1 (8 2)

Redaktionelle Folgednderung, die sich aus der mit dem Gesetz zur Organisationsreform in der
gesetzlichen Rentenversicherung vorgenommenen Neuorganisation der gesetzlichen Renten-
versicherung und dem einheitlichen Versichertenbegriff ergibt. Die Unterscheidung zwischen
Arbeiterrentenversicherung und Angestelltenversicherung wurde aufgegeben und durch einen
einheitlichen Versichertenbegriff im Rahmen der allgemeinen Rentenversicherung ersetzt. In
der Folge andern sich die Namen der Rentenversicherungstrager in die Bezeichnung ,Deutsche
Rentenversicherung” mit einer angefligten Regionalbezeichnung.

Zu Nummer 2 (8§ 19)
Folgeanderung zur Anhebung der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung
auf kiinftig 67 Jahre.

Zu Nummer 3 (8 26)
Folgednderung zur Anhebung der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung
auf kiinftig 67 Jahre.

Zu Artikel 16 (Anderung des Fremdrenten- und Auslandsrenten-Neuregelungsgesetzes)
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit Beschluss vom 13. Juni 2006, bekannt gege-
ben am 30. Juni 2006, entschieden, dass die durch das Wachstums- und Beschaftigungs-
férderungsgesetz (WFG) vom 25. September 1996 eingefiihrte Regelung in § 22 Abs. 4 des
Fremdrentengesetzes (FRG), wonach nach dem FRG erworbene Entgeltpunkte bei einem
Rentenbeginn nach dem 30. September 1996 um 40 Prozent zu mindern sind, mit dem Grund-
gesetz vereinbar ist. Es hat jedoch das Fehlen einer Ubergangsregelung fiir rentennahe Jahr-
gange beanstandet, die ihren gewdhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland vor
dem 1. Januar 1991 genommen haben und deshalb nach der bis zur Verkiindung des WFG
geltenden Rechtslage eine ungeschmaélerte Rente aus Zeiten nach dem FRG beanspruchen
konnten. Fiir den genannten Personenkreis hatte der Gesetzgeber eine Ubergangszeit vor-
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sehen miussen, die so bemessen sein musste, dass die Betroffenen in der Lage gewesen
waren, ihre Lebensfihrung darauf einzustellen, dass ihnen auf Dauer deutlich niedrigere
Renten zu Verfigung stehen werden.

Das Bundesverfassungsgericht hat sich in seinem Beschluss dahin gehend geaulert, dass
aber auch der Personenkreis der nach dem FRG Berechtigten, die vor 1991 ihren gewdhnlichen
Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland genommen haben, mittel- und langfristig damit
rechnen missen, dass der Kirzungsfaktor von 0,6 auf ihre Renten angewendet wird. Unter
Berticksichtigung der Vorgaben des BVerfG wird den Berechtigten ein einmaliger Ausgleichs-
betrag zur Kompensation der damals fehlenden Ubergangsregelung nachgezahit. Aus Grinden
der Verwaltungsvereinfachung soll dieser Ausgleichsbetrag in Form eines Zuschlages an
personlichen Entgeltpunkten ermittelt werden. Hierfir ist einmalig zum Rentenbeginn eine Ver-
gleichsberechnung ohne die Anwendung von 8§ 22 Abs. 4 FRG (Faktor 1,0) durchzufiihren. Die
sich aus dieser Vergleichsberechnung ergebenden personlichen Entgeltpunkte sind mit den
personlichen Entgeltpunkten der gezahlten Rente (hierzu gehdren ggf. auch die sich aus einer
Vorrente ergebenden besitzgeschiitzten personlichen Entgeltpunkte) zu vergleichen. Die Diffe-
renz ergibt den Zuschlag an persénlichen Entgeltpunkten. Die Zuschlagsermittlung erfolgt ein-
malig zum Rentenbeginn und nach der endgultigen Feststellung der unter Berucksichtigung des
Zugangsfaktors ermittelten persdnlichen Entgeltpunkte. Veranderungen bei den personlichen
Entgeltpunkten, die nach Rentenbeginn eintreten (z. B. 88 256d, 307d SGB VI, Zu- bzw.
Abschlage aus einem Versorgungsausgleich), bleiben unbericksichtigt. Der Zuschlag an per-
sonlichen Entgeltpunkten ist selbst nicht in die Besitzschutzprifung nach § 88 SGB VI einzu-
beziehen, da dieser Zuschlag nicht auf Dauer zusteht. Ist innerhalb des Bezugszeitraumes eine
Folgerente festzustellen, ist fir diese Rente getrennt ein Zuschlag an personlichen Entgelt-
punkten zu ermitteln. Von der Ubergangsregelung partizipiert der Personenkreis der Berechtig-
ten, bei denen tber die Rente am 30. Juni 2006 noch nicht rechtskréftig entschieden worden ist
sowie der Personenkreis, der bis zum 31. Dezember 2004 einen Antrag auf Uberpriifung seiner
Rente nach den Bestimmungen des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch gestellt hat.

Die schrittweise Minderung des Rentenbetrages auf den unter Anwendung von § 22 Abs. 4
FRG dauerhaft zustehenden Betrag wird dadurch erreicht, dass der Zuschlag an persoénlichen
Entgeltpunkten in vier Teilschritten erfolgt. Der fur den jeweiligen Bezugszeitraum zustehende
Monatsbetrag der Rente ergibt sich, indem die personlichen Entgeltpunkte um den Zuschlag
erhoht und mit dem Rentenartfaktor der gezahlten Rente und dem wahrend des jeweiligen

Bezugszeitraums gultigen aktuellen Rentenwert vervielfaltigt werden.
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Zu Artikel 17 (Anderung des Gesetzes tiber die Alterssicherung der Landwirte)

Zu Nummer 1 (Inhaltstbersicht)
Zu Buchstabe a
Folgeregelung zur Neufassung von 8§ 11.

Zu Buchstabe b
Folgeanderung zur Abldsung des Verordnungsverfahrens durch ein Bekanntmachungsverfah-
ren im Hinblick auf die Beitragsbestimmung.

Zu Buchstabe ¢
Die Vorschrift ist entbehrlich, da kinftig der Beitrag nicht durch Rechtsverordnung festgesetzt,
sondern im Bundesgesetzblatt bekannt gegeben werden soll.

Zu Buchstabe d und e
Folgeregelung zur Einfiigung der neuen 8§ 87a und 87b.

Zu Buchstabe f
Folgeanderung zur Neufassung des § 120.

Zu Buchstabe g
Folgeanderung zur Aufhebung der Anlage 1.

Zu Nummer 2 (8 2)

Als Folgeregelung zur Anhebung der Regelaltersgrenze vom vollendeten 65. auf das vollendete
67. Lebensjahr und zur Einfihrung einer neuen vorzeitigen Altersrente ab 65 (mit Abschlag)
wird die Versicherungsfreiheit nicht mehr an die Vollendung des 65. Lebensjahres geknupft,
sondern an das Erreichen der Regelaltersgrenze.

Zu Nummer 3 (8 3)

Zu Buchstabe a

Mit der Erganzung soll denjenigen Landwirten, die vor dem Bezug von Arbeitslosengeld Il nicht
in der Alterssicherung der Landwirte versichert waren, ein Befreiungsrecht wahrend des Bezugs
von Arbeitslosengeld Il eingerdumt werden. Die Befreiung besteht nur so lange, wie wegen des
Bezugs von Arbeitslosengeld Il Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
besteht.

-129 -



- 129 -

Die Befreiungsregelung ist an die in § 6 Abs. 1b des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch ent-
haltene Befreiungsmoglichkeit angelehnt. Ebenso wie diese vergleichbare Befreiungsregelung
in der Rentenversicherung dient das vorgesehene neue Befreiungsrecht in der Alterssicherung
der Landwirte zum einen dazu, Bezieher von Arbeitslosengeld Il wdhrend des Bezugs dieser
Leistung zielgenauer einem bestimmten Alterssicherungssystem zuzuordnen. Zum anderen
dient sie der Vermeidung des Entstehens einer doppelten Versicherung durch Bezug von Ar-
beitslosengeld 1.

Erreicht wird hiermit insbesondere, dass Nebenerwerbslandwirte, die sich vor dem Bezug von
Arbeitslosengeld 1l wegen Einkommensbezug aus einer auf3erlandwirtschaftlichen Tatigkeit von
der Versicherungspflicht in der Alterssicherung der Landwirte haben befreien lassen, auch wah-
rend des Bezugs von Arbeitslosengeld Il weiterhin in diesem Sondersystem befreit - und somit
ausschliellich in der Rentenversicherung versichert bleiben. Hiermit wird der von den Betroffe-
nen als unbefriedigend empfundene Zustand beendet, dass nur wegen des Bezugs von Ar-
beitslosengeld Il erneut Versicherungspflicht in der Alterssicherung der Landwirte entsteht - ne-
ben der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung -, auch wenn diese Personen ggf.
schon seit langerem ihre Alterssicherung ausschlie3lich in der Rentenversicherung aufgebaut
haben.

Zu Buchstabe b

Die Moglichkeit des Widerrufs der Befreiung nach Satz 2 und 3 (neu) steht im Zusammenhang
mit der Neuregelung in Absatz 2a. Da nach dem neu eingefligten Absatz 2a (Buchstabe c)
unter bestimmten Voraussetzungen im Ergebnis das Fortdauern der Befreiung geregelt wird,
soll den Betroffenen die Mdglichkeit eingeraumt werden, mit Wirkung ftr die Zukunft den Antrag
auf Befreiung widerrufen zu kénnen und damit wieder versicherungspflichtig werden zu kénnen.
Bei wesentlicher Veranderung der Lebensumstéande, inshesondere wenn sich die Befreiungs-
grinde geandert haben, sollen die Betroffenen die Moglichkeit haben, hierauf reagieren und
sich wieder unter den Schutz der Versicherungspflicht begeben zu kdnnen.

Mit dem Verweis in Satz 4 (neu) auf die zum Beitragszuschussrecht getroffenen Bestimmungen
in 8 34 Abs. 2 Satz 3 und 4 wird die derzeitige Verwaltungspraxis bei rickwirkender Fest-
stellung der Versicherungspflicht abgesichert, wonach in solchen Féllen die in Absatz 2 gere-
gelte Dreimonatsfrist erst mit Bekanntgabe des Bescheides lber den - riickwirkenden - Eintritt
der Versicherungspflicht beginnt (8 34 Abs. 2 Satz 3). Tritt Versicherungspflicht als Folge der
Beendigung einer Befreiung ein, gilt dies allerdings nur, wenn der Antrag aus Griinden, die der
Berechtigte nicht zu vertreten hat, nicht innerhalb der normalen Frist von drei Monaten gestellt
wurde. Hat der Berechtigte z.B. Mitwirkungspflichten verletzt und ist es dadurch zu einer ver-
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zogerten Feststellung der Versicherungspflicht gekommen (8§ 34 Abs. 2 Satz 4), ist eine riick-
wirkende Befreiung demnach nicht mdglich.

In Folge der vorgesehenen Neuregelung in Absatz 2a hat diese Klarstellung im Hinblick auf den
Eintritt von Versicherungspflicht als Folge der Beendigung einer urspriinglichen Befreiung nur
noch Bedeutung fur die Falle, in denen fir einen Unterbrechungszeitraum von mindestens drei
Kalendermonaten kein Befreiungsgrund vorgelegen hat.

Zu Buchstabe ¢

Die Anderungen dienen der Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens zur Befreiung von der
Versicherungspflicht in der Alterssicherung der Landwirte. Auch der Bundesrechnungshof hat
eine Vereinfachung dieses Verfahrens gefordert.

Mit der Einfligung des neuen Absatzes wird geregelt, dass eine Befreiung von der Versiche-
rungspflicht im Ergebnis nicht mehr streng an den Tatbestand gebunden ist, aus dessen Anlass
die Befreiung zunachst beantragt worden ist. Vielmehr wird die Aufrechterhaltung des urspriing-
lichen Befreiungsantrages unwiderlegbar vermutet und damit im Ergebnis die Befreiung von der
Versicherungspflicht fortdauern, wenn zwar der urspriingliche Befreiungstatbestand weggefal-
len ist, sich aber ein neuer Befreiungstatbestand anschlief3t. Hierbei soll es unschéadlich sein,
wenn zwischen dem Wechsel zweier unterschiedlicher Befreiungstatbestéande lediglich ein Un-
terbrechungszeitraum von weniger als drei Kalendermonaten liegt. Die Anderung berticksichtigt
hierbei insbesondere, dass viele Betroffene irrtiimlich davon ausgehen, eine einmal erfolgte
Befreiung wirde bei Wechsel des Befreiungsgrundes auch ohne neuen Befreiungsantrag au-
tomatisch andauern. Mit der Anderung wird kein gesetzlicher Befreiungstatbestand geschaffen,
sondern lediglich fur bestimmte Féalle im Ergebnis das Fortdauern einer urspriinglich beantrag-
ten Befreiung geregelt.

Sobald die Betroffenen den Antrag auf Befreiung nach der Neuregelung in Absatz 2 Satz 2 und
3 widerrufen, erlischt die unwiderlegbare Vermutung der Aufrechterhaltung des urspringlichen
Befreiungsantrages mit dem Ergebnis des Wiedereintritts von Versicherungspflicht mit Wirkung
fur die Zukunft.

Neben der Vereinfachung fur die Betroffenen dient die Neuregelung insbesondere der Entlas-

tung der Verwaltung, indem die Anlasse flr die rickwirkende Aufhebung von Befreiungsbe-
scheiden und die daraus folgende Nachforderung von Beitragen deutlich reduziert werden.
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Zu Buchstabe d

Als Folgeregelung zur Anhebung der Regelaltersgrenze vom vollendeten 65. auf das vollendete
67. Lebensjahr und zur Einfilhrung einer neuen vorzeitigen Altersrente ab 65 (mit Abschlag)
wird nicht mehr auf die Vollendung des 65. Lebensjahres abgestellt, sondern auf das Erreichen
der Regelaltersgrenze. Im Ubrigen handelt es sich um eine Folgeregelung zur Einfiihrung einer
weiteren Wartezeit von 35 Jahren.

Zu Nummer 4 und 5 (88 4, 5)

Als Folgeregelungen zur Anhebung der Regelaltersgrenze vom vollendeten 65. auf das voll-
endete 67. Lebensjahr und zur Einfihrung einer neuen vorzeitigen Altersrente ab 65 (mit Ab-
schlag) wird im Hinblick auf die Berechtigung zur freiwilligen Versicherung nicht mehr auf die
Vollendung des 65. Lebensjahres abgestellt, sondern auf das Erreichen der Regelaltersgrenze.
Im Ubrigen handelt es sich um eine Folgeregelung zur Einfiihrung einer weiteren Wartezeit von
35 Jahren.

Zu Nummer 6 (8§ 11)
Mit der Anderung wird - wie in der gesetzlichen Rentenversicherung - die Regelaltersgrenze
vom vollendeten 65. auf das vollendete 67. Lebensjahr angehoben.

Zu Nummer 7 (8 12)
Zu Buchstabe a
Redaktionelle Folgeregelung zur Anfiigung eines neuen Absatzes 2.

Zu Buchstabe b

Als Folgeregelungen zur Anhebung der Regelaltersgrenze vom vollendeten 65. auf das voll-
endete 67. Lebensjahr und zur Einflhrung einer neuen vorzeitigen Altersrente ab 65 (mit Ab-
schlag) wird im Hinblick auf die Berechtigung zur Inanspruchnahme einer vorzeitigen Alters-
rente nicht mehr auf die Vollendung des 65. Lebensjahres durch den anderen Ehegatten abge-
stellt, sondern auf das Erreichen der Regelaltersgrenze. Darliber hinaus soll auch der Bezug
der neuen vorzeitigen Altersrente ab 65 durch den Ehegatten den anderen Ehegatten wie
bisher berechtigen, eine vorzeitige Altersrente bereits 10 Jahre vor Erreichen der Regelalters-
grenze in Anspruch nehmen zu kénnen.

Zu Buchstabe ¢

Zur Flankierung der Anhebung der Regelaltersgrenze soll in der Alterssicherung der Landwirte
eine neue vorzeitige Altersrente eingefihrt werden. Hiermit soll jedoch nur ermdglicht werden,
auch weiterhin zu demselben Zeitpunkt (Vollendung des 65. Lebensjahres) eine Altersrente (mit
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Abschlagen) in Anspruch nehmen zu kdénnen, zu dem bisher vor der Anhebung der Regelalters-
rente die Altersrente in Anspruch genommen werden konnte. In der Alterssicherung der Land-
wirte gibt es im Unterschied zur gesetzlichen Rentenversicherung bisher - mit einer Ausnahme
fur Sonderfalle (8 12) - keine besonderen vorzeitigen Altersrenten. Mit der neuen vorzeitigen
Altersrente soll somit der Tatsache Rechnung getragen werden, dass eine Anhebung der Re-
gelaltersgrenze ohne diese geringfiigige Flankierung fur die in der Alterssicherung der Land-
wirte Versicherten wesentlich gravierendere Auswirkungen hétte als fir Versicherte der gesetz-
lichen Rentenversicherung, da in der gesetzlichen Rentenversicherung mehrere Mdglichkeiten
des vorzeitigen Bezugs einer Altersrente bestehen. Aus dem gleichen Grunde soll allerdings
auch keine Moglichkeit des vorzeitigen Bezugs einer Altersrente vor der jetzigen Regelalters-
grenze von 65 Jahren eingefiihrt werden, da eine derartige Anderung in der Alterssicherung der
Landwirte eine vollig andere Qualitat hatte als in der gesetzlichen Rentenversicherung; eine
solche Anderung wirde - auch in den finanziellen Auswirkungen fir dieses Sondersystem - weit
Uber eine die Anhebung der Regelaltersgrenze lediglich flankierende MalRhahme hinausgehen.

Vergleichbar den Regelungen in der gesetzlichen Rentenversicherung soll die Mdglichkeit des
vorzeitigen Rentenbezugs von der Erfillung einer 35-jahrigen Wartezeit abhangig gemacht wer-
den, wobei auf diese Wartezeit alle auf die bisherigen Wartzeiten von funf und 15 Jahren anre-
chenbaren Zeiten angerechnet werden sollen (vgl. Anderung von § 17).

Zu Nummer 8 (8§ 14)
Wie in der gesetzlichen Rentenversicherung wird parallel zur Anhebung der Regelaltersgrenze
auch die Altersgrenze fir die (grol3e) Witwen- oder Witwerrente um zwei Jahre auf das 47. Le-
bensjahr angehoben.

Zu Nummer 9 (8§ 17)

Die Vorschrift bestimmt, auf welche Wartezeiten welche Versicherungszeiten anzurechnen sind.
Es handelt sich um eine Folgeregelung zu Neuregelung in 8 12 Abs. 2, mit der u.a. eine weitere
Wartezeit von 35 Jahren eingefiihrt wird.

Zu Nummer 10 (8 21)

Als Folgeregelungen zur Anhebung der Regelaltersgrenze vom vollendeten 65. auf das voll-
endete 67. Lebensjahr und zur Einflihrung einer neuen vorzeitigen Altersrente ab 65 Jahre (mit
Abschlag) wird im Hinblick auf das Hofabgabeerfordernis als Voraussetzung fir den Renten-
anspruch nicht mehr auf die Vollendung des 65. Lebensjahres abgestellt, sondern auf das
Erreichen der Regelaltersgrenze. Im Ubrigen handelt es sich um eine Folge&anderung zur Ein-
fuhrung einer weiteren vorzeitigen Altersrente (mit Abschlag) ab Alter 65.
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Zu Nummer 11 (8§ 23)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Die angefiigten Satze fiillen Regelungslicken im Rahmen der Rentenberechnungsregeln und
sichern die gegenwartige Verwaltungspraxis ab.

Der neue Satz 6 bestimmt fur den Fall, dass fir Zeiten nach Beginn einer vorzeitigen Alters-
rente weitere Beitrdge entrichtet werden, diese erst ab dem Monat zu beriicksichtigen sind, zu
dem sie auch bei Inanspruchnahme einer Altersrente vom 65. Lebensjahr an (bzw. ab 2012 bei
Inanspruchnahme der Regelaltersrente) nach 8§ 11 angerechnet wirden. Der neue Satz 7 regelt
aus Grunden der Verwaltungsvereinfachung, dass riickstandige Beitrdge, die erst nach Fest-
stellung einer Rente gezahlt werden, nicht sofort, sondern erst zu Beginn des auf die Zahlung
folgenden Kalenderjahres rentensteigernd zu beriicksichtigen sind.

Zu Doppelbuchstabe bb

Als Folgeregelungen zur Anhebung der Regelaltersgrenze vom vollendeten 65. auf das voll-
endete 67. Lebensjahr und zur Einfihrung einer neuen vorzeitigen Altersrente ab 65 Jahre (mit
Abschlag) wird nicht mehr auf die Vollendung des 65. Lebensjahres abgestellt, sondern auf das
Erreichen der Regelaltersgrenze.

Zu Buchstabe b

Satz 1 regelt - wie bisher -, wie tiber Abschlage beim allgemeinen Rentenwert Rentenabschlage
bei Renten wegen Erwerbsminderung, Renten wegen Todes und vorzeitigen Altersrenten
ermittelt werden. Durch die Anhebung der Regelaltersgrenze um zwei Jahre wird - wie in der
gesetzlichen Rentenversicherung - auch das jeweilige Referenzalter zur Ermittlung des mal3-
gebenden Rentenabschlags bei Renten wegen Erwerbsminderung und Renten wegen Todes
um zwei Jahre auf das Alter 65 angehoben.

Zukunftig wird bei Beginn solcher Renten vor Vollendung des 62. Lebensjahres ein Abschlag in
Ho6he von 10,8 Prozent erhoben (Begrenzung auf Hochstabschlag). Bei Beginn dieser Renten
zwischen 62 und 65 Jahre wird ein Abschlag abhangig vom Rentenbeginnsmonat von 10,5
Prozent bis 0,3 Prozent erhoben.

Bei Hinterbliebenenrenten wird ein Abschlag in Hohe von 10,8 Prozent erhoben, sofern der
Versicherte vor Vollendung des 62. Lebensjahres verstirbt (Begrenzung auf Héchstabschlag).
Verstirbt der Versicherte zwischen Alter 62 und 65 Jahre, wird ein Abschlag abhéngig vom
Monat des Versterbens von 10,5 Prozent bis 0,3 Prozent erhoben.
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Ubergangsregelung ist § 93a Abs. 3.

Satz 2 bestimmt - wie fUr die gesetzliche Rentenversicherung vorgesehen -, dass Versicherte,
die mindestens 45 Jahre mit Pflichtbeitrdgen zur Alterssicherung der Landwirte zuriickgelegt
haben, weiterhin eine abschlagsfreie (dann vorzeitige) Altersrente ab dem 65. Lebensjahr
erhalten kdnnen.

Abweichend von den fiir die gesetzlichen Rentenversicherung vorgesehenen Regelungen
sollen hierbei auf die 45 Jahre auch in anderen Regelalterssicherungssystemen zuriickgelegte
Zeiten einer Beschaftigung oder Tatigkeit angerechnet werden sowie - wie in der gesetzlichen
Rentenversicherung - Beriicksichtigungszeiten wegen Kindererziehung, da Versicherte der
Alterssicherung der Landwirte alleine mit den in diesem Sondersystem zuriickgelegten Zeiten,
dem sie haufig erst ab einem héherem Alter angehéren, fast nie eine derart lange Versiche-
rungsdauer von insgesamt 45 Jahren erreichen (Versicherte der Alterssicherung der Landwirte
mit 45 und mehr Pflichtbeitragsjahren gibt es praktisch nicht). Dem Sinn und Zweck der fiir die
gesetzliche Rentenversicherung getroffenen Regelung wird daher auch fir den Bereich der
Alterssicherung der Landwirte gefolgt, indem sichergestellt wird, dass von dieser Vergilinstigung
in diesem Sondersystem Versicherte tatsachlich auch profitieren kénnen.

Im Ubrigen wird die bisherige Regelung in Satz 1 2. Halbsatz hinsichtlich der Abschlagsfreiheit
von Zuschlagen nach Absatz 5 bei Renten wegen Todes aufrechterhalten.

Satz 3 entspricht dem bisherigen Satz 2 zur Begrenzung der Abschlage auf héchstens 10,8
vom Hundert.

Satz 4 bestimmt - wie fir die gesetzliche Rentenversicherung vorgesehen -, dass sich bei Ver-
sicherten, die bei Eintritt der Erwerbsminderung 40 Jahre mit Zeiten zurtickgelegt haben, die es
ermoglichen, mit 65 Jahren ohne Abschlage in die Regelaltersrente gehen zu kénnen, die
Abschlage bei der Erwerbsminderungsrente danach richten, ob und inwieweit diese Rente vor
Vollendung des 63. Lebensjahres - wie nach geltendem Recht - beginnt. Entsprechendes soll
fur Hinterbliebenenrenten gelten, wenn der Verstorbene zum Zeitpunkt des Todes 40 Jahre
solcher Zeiten zurtickgelegt hat.

Die Ubergangsregelung fiir Falle, in denen die Erwerbsminderungsrente vor 2024 beginnt bzw.
der Todeszeitpunkt vor 2024 liegt, findet sich in § 93a Abs. 3 Satz 3 (neu).

Satz 5 entspricht dem bisherigen Satz 3 zur Fortgeltung der friiheren Abschlage bei Bezug
einer Regelaltersrente, wobei als Folgeregelung zur Anhebung der Regelaltersgrenze hierbei
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nicht mehr auf die Zeiten des Bezugs einer Altersrente nach Vollendung des 65. Lebensjahres
abgestellt wird, sondern auf Zeiten des Bezugs einer Altersrente nach Erreichen der Regel-
altersgrenze.

Zu Buchstabe ¢
Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Anhebung des Referenzalters zur Ermittlung der
Abschlage bei Renten wegen Erwerbsminderung vom 63. auf das 65. Lebensjahr.

Zu Nummer 12 (§ 27a)

Zu Buchstabe a

Als Folgeregelung zur Anhebung der Regelaltersgrenze vom vollendeten 65. auf das vollendete
67. Lebensjahr und zur Einfiihrung einer neuen vorzeitigen Altersrente ab 65 Jahre (mit Ab-
schlag) wird im Hinblick auf die Dauer der Anwendung der Hinzuverdienstregelungen bei
Erwerbsminderungsrenten nicht mehr auf die Vollendung des 65. Lebensjahres abgestellt,
sondern auf das Erreichen der Regelaltersgrenze.

Zu Buchstabe b
Die Anderung entspricht der fiir die gesetzliche Rentenversicherung (8 96a Abs. 2 SGB VI)
vorgesehenen Anderung.

Nach geltendem Recht kniipfen die Hinzuverdienstgrenzen bei Renten wegen Erwerbs-
minderung an den aktuellen Rentenwert an, d.h. sie werden entsprechend der Hohe der
Rentenanpassung fortgeschrieben. Mit der Regelung sollte sichergestellt werden, dass die
Hinzuverdienstgrenzen der Lohnentwicklung folgen. Dieses Ziel wird durch die in der Renten-
anpassungsformel enthaltenen Dampfungsfaktoren nicht mehr erreicht.

Mit der Umstellung auf die BezugsgroRe werden die Hinzuverdienstgrenzen wieder entspre-
chend der Lohnentwicklung fortgeschrieben. Die Faktoren werden auf die Bezugsgrol3e so
abgestimmt, dass die Hinzuverdienstgrenzen einen Betrag erreichen, wie er sich bei Fortschrei-
bung des aktuellen bzw. allgemeinen Rentenwerts ohne Dampfungsfaktoren ergeben hétte.

Zu Nummer 13 (8§ 33)
Zu Buchstabe a
Folgeédnderung zur Aufhebung der Anlage 1.

Zu Buchstabe b

Bisher wurde der sich aus dem Beitrag ableitende Zuschuss zum Beitrag durch Rechtsverord-

nung festgesetzt. Dies ist rechtlich nicht erforderlich. Denn die prozentuale Berechnung des Zu-
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schusses zum Beitrag nach festgelegten Einkommensklassen ergibt sich eindeutig aus den
Satzen 1 bis 3, so dass die Ermittlung des Zuschusses zum Beitrag eine schlichte mathemati-
sche Umsetzung bedeutet, bei der ein normativer Spielraum nicht gegeben ist. Eine Festset-
zung per Verordnung ist somit nicht geboten. Zur Verringerung der Normflut soll es daher kiinf-
tig ausreichen, die Zuschussbetrage im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben. Gleiches soll
auch fur den Beitrag selbst gelten. Auch hier ist eine Festsetzung durch Rechtsverordnung
rechtlich nicht zwingend erforderlich (vgl. Anderung von § 68 bzw. Aufhebung von § 69). Die
Vorschrift tragt zum Birokratieabbau und zur Verwaltungsvereinfachung bei.

Zu Nummer 14 (8 35)
Durch die Anderung des § 33 (Ablosung des Verordnungsverfahrens durch ein Bekanntgabe-
verfahren) ist die bisherige Verordnungsermachtigung in Absatz 1 entbehrlich.

Zu Nummer 15 (8§ 35a)

Die Anderung entspricht der fiir die gesetzliche Rentenversicherung vorgesehenen Anderung in
der Vorschrift ber die Gewahrung von Zuschiissen zu den Aufwendungen fiir die Kranken-
versicherung (vgl. Artikel 1, Anderung von § 106 SGB VI).

Zu Nummer 16 (8§ 36)

Die Rechtséanderung dient der sachgerechten Leistungsabgrenzung zwischen den landwirt-
schaftlichen Alterskassen und den dbrigen Tragern der Sozialversicherung bei der Erbringung
von Betriebs- und Haushaltshilfe.

Satze 1 und 2 entsprechen dem bisherigen Recht. Mit dem neuen Satz 3 wird zur Aufrechter-
haltung der bisherigen Rechtspraxis und in Abweichung von der neueren Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts (Urteil vom 16. Juni 2005 - B 10 LW 14/02 R) bestimmt, dass die Alters-
kassen Betriebs- oder Haushaltshilfe auch dann nicht erbringen, wenn ein anderer landwirt-
schaftlicher Sozialversicherungstrager zumindest die Mdglichkeit hat, solche Leistungen als
satzungsmalfige Mehrleistung zu erbringen. Nachteile entstehen den Versicherten durch diese
Rechtsanderung aktuell nicht, da die landwirtschaftlichen Sozialversicherungstrager derzeit von
ihren satzungsmagigen Méglichkeiten Gebrauch gemacht haben. Sie vermeidet jedoch - durch
die neuere Rechtsprechung des Bundessozialgerichts erdffnete - mogliche kinftige Lastenver-
schiebungen zu Ungunsten der Alterskassen durch eventuelle Anderungen der Satzungen an-
derer landwirtschaftlicher Sozialversicherungstrager.

Im Hinblick auf die Erbringung von Haushaltshilfe wird in einem neuen Satz 4 jedoch zusatzlich

geregelt, dass ein Nachrang der Leistungsverpflichtung der Alterskassen im Verhéltnis zu au-

RBerlandwirtschaftlichen Sozialversicherungen nur besteht, soweit ein aul3erlandwirtschaftlicher
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Sozialversicherungstrager diese Leistung kraft Gesetzes oder in Folge tatsachlich erfolgter
satzungsmaéaRiger Ausweitung der Leistungsanspriiche erbringt. Ein Nachrang der Leistungs-
verpflichtung der Alterskassen besteht somit nicht, soweit ein nicht landwirtschaftlicher Sozial-
versicherungstrager von der satzungsmalfigen Moglichkeit zur Ausweitung der Leistungs-
anspriche keinen Gebrauch macht. Hierdurch sollen Nachteile fiir die Betroffenen vermieden
werden. Im Ergebnis wird in Abweichung von der bisherigen Rechtspraxis insoweit der Aus-
legung des geltenden Rechts durch das Urteil des Bundessozialgerichts vom 16. Juni 2005
gefolgt.

Zu Nummer 17 und 18 (88 38, 40)

Die Anderungen betreffen die Regelung tiber das Uberbriickungsgeld und die Rentenauskuntt.
Als Folgeregelungen zur Anhebung der Regelaltersgrenze vom vollendeten 65. auf das vollen-
dete 67. Lebensjahr und zur Einfihrung einer neuen vorzeitigen Altersrente ab 65 Jahre (mit
Abschlag) wird in diesen Zusammenh&ngen (insbesondere maximale Dauer des Anspruchs auf
Uberbriickungsgeld) nicht mehr auf die Vollendung des 65. Lebensjahres abgestellt, sondern
auf das Erreichen der Regelaltersgrenze.

Zu Nummer 19 (8 42)

Mit der Anderung wird eine im SGB VI bereits vollzogene Klarstellung im Bereich des Auslands-
rentenrechts, die mit dem RV-Nachhaltigkeitsgesetz vorgenommen wurde (Anderung von § 113
Abs. 3 SGB VI, Artikel 1 Nr. 22 Buchstabe b RV-Nachhaltigkeitsgesetz), fir den Bereich der
Altersicherung der Landwirte nachgeholt.

Mit ihr wird der Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs Rechnung getragen, wonach
Staatsbuirgern eines Mitgliedstaates der Europaischen Union auch bei Aufenthalt aufRerhalb der
Européischen Union ein Anspruch auf Inlandergleichbehandlung zusteht, wenn ein hinreichend
enger Bezug zum Gebiet der Europaischen Union besteht.

Zu Nummer 20 (8 43)

Entsprechend einer Forderung des Bundesrechnungshofes wird klargestellt, dass die Bestim-
mungen zur Vermeidung von Harten im Versorgungsausgleich nach dem Gesetz zur Regelung
von Harten im Versorgungsausgleich vom 21. Februar 1983 auch im Falle der Realteilung nach
dem Gesetz Uber die Alterssicherung der Landwirte anzuwenden sind. Die entsprechende An-
wendung dieser Regelungen entspricht bereits der gegenwartigen Rechtspraxis der landwirt-
schaftlichen Alterskassen; diese Praxis soll gesetzlich abgesichert werden.

Zu Nummer 21 (8§ 63)
Nachholung einer redaktionellen Anderung.
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Zu Nummer 22 (Uberschrift vor § 68)
Folgeanderung zur Anderung von § 68 und Streichung von § 69.

Zu Nummer 23 (§ 68)

Wie fir den Zuschuss zum Beitrag soll auch fiir den Beitrag selbst das bisherige Verfahren der
Festsetzung durch Rechtsverordnung durch die Bekanntgabe des Beitrags im Bundesgesetz-
blatt ersetzt werden. Bisher wurde der Beitrag durch Rechtsverordnung festgesetzt. Dies ist
rechtlich nicht zwingend erforderlich, da sich die Berechnung eindeutig aus § 68 Satz 1 und 2
(neu) ergibt. Die Ermittlung des Beitrags nach § 68 bedeutet eine schlichte mathematische Um-
setzung, bei der ein normativer Spielraum nicht gegeben ist. Eine Festsetzung per Verordnung
ist somit nicht geboten. Die Vorschrift trdgt zum Birokratieabbau und zur Verwaltungsvereinfa-
chung bei.

Im Ubrigen entspricht die jetzt in § 68 eingefligte Aufrundungsregelung der bisherigen Regelung
in 8 69. Sie gilt nicht fur die Halbierung des Beitrags fur mitarbeitende Familienangehdrige.

Zu Nummer 24 (8 69)
Durch die Anderung des § 68 (Ablosung des Verordnungsverfahrens durch ein Bekanntgabe-
verfahren) ist die bisherige Verordnungsermachtigung in § 69 entbehrlich.

Zu Nummer 25 (§ 75)

Als Folgeregelung zur Anhebung der Regelaltersgrenze vom vollendeten 65. auf das vollendete
67. Lebensjahr und zur Einfilhrung einer neuen vorzeitigen Altersrente ab 65 (mit Abschlag)
wird im Hinblick auf den Anspruch auf Beitragserstattung nicht mehr auf die Vollendung des 65.
Lebensjahres abgestellt, sondern auf das Erreichen der Regelaltersgrenze.

Zu Nummer 26 (§ 83)
Die Anderung entspricht der fiir die gesetzliche Rentenversicherung (§ 228a Abs. 2 SGB VI)
vorgesehenen Anderung.

Die Ubertragung des Verhaltnisses von allgemeinem/aktuellem Rentenwert (Ost) zu allge-
meinem/aktuellem Rentenwert auf die BezugsgroRe bewirkt, dass die Hinzuverdienstgrenzen in
den neuen Bundeslandern - wie im geltenden Recht - rd. 88 Prozent des Westwerts erreichen.
Gleichzeitig wird die Angleichung der Hinzuverdienstgrenzen entsprechend der Angleichung
des allgemeinen/aktuellen Rentenwerts (Ost) an den allgemeinen/aktuellen Rentenwert sicher-
gestellt.
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Zu Nummer 27 und 28 (88 84, 85)

Die Anderungen betreffen die (vertrauenschiitzenden) Ubergangsbestimmungen zur Versiche-
rungspflicht, Versicherungsfreiheit bzw. Versicherungsbefreiung. Als Folgeregelungen zur Ein-
fuhrung einer weiteren Wartezeit von 35 Jahren muss die dort mehrfach angesprochene Warte-
zeit fUr eine Altersrente begrifflich als Wartezeit von 15 Jahren préazisiert werden.

Zu Nummer 29 (Bezeichnung des Ersten Titels vor § 88)
Folgeregelung zur Einfigung der neuen 8§ 87a und 87b.

Zu Nummer 30 (88 87a, 87b)

Der neue § 87a enthalt die notwendige Ubergangsbestimmung zur Anhebung der Regelalters-
grenze. Er bestimmt, fir welche Geburtsjahrgdnge noch die bisherige Regelaltersgrenze von 65
Jahren gilt bzw. wie und fiir welche Geburtsjahrgdnge die Regelaltersgrenze stufenweise ange-
hoben wird und damit noch nicht - wie nach dem Hauptrecht nach § 11 Abs. 3 (neu) - die
Regelaltersgrenze erst mit Vollendung des 67. Lebensjahres erreicht wird.

Zu 87b

Die Regelung stellt - wie nach den Neuregelungen fir die gesetzliche Rentenversicherung -
sicher, dass abweichend von 8 12 Abs. 1 Versicherte bis Ende 2011 noch mit 55 Jahren in die
vorzeitige Altersrente nach 8§ 12 Abs. 1 gehen kdnnen, auch wenn die fur sie mafligebende Re-
gelaltersgrenze nach 8§ 11 in Verbindung mit § 87a bereits Uber 65 liegt - mithin auch eine vor-
zeitige Altersrente nach § 12 Abs. 1 erst nach Vollendung des 55. Lebensjahres in Anspruch
genommen werden konnte. Fur die Geburtsjahrgange, die erst ab 2012 das 55. Lebensjahr
vollenden, wird dann innerhalb von wenigen Monaten das Lebensalter, ab dem eine vorzeitige
Altersrente nach § 12 Abs. 1 in Anspruch genommen werden kann, an das Lebensalter heran-
gefuhrt, welches sich nach MalRgabe der flr die jeweiligen Geburtsjahrgange geltenden Regel-
altersgrenze ergeben wirde.

Die Hohe der jeweils vorzunehmenden Abschlage ergibt sich aus § 93a Abs. 2 (neu).

Zu Nummer 31 (8 91)

Die Vorschrift trifft Sonderregelungen lber die Erflllung der Wartezeit fur eine Altersrente an
bestimmte Ehegatten von Landwirten. Als Folgeregelung zur Einfihrung einer weiteren Warte-
zeit von 35 Jahren muss begrifflich die bisherige Wartezeit fiir eine Altersrente als Wartezeit
von 15 Jahren prazisiert werden.
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Zu Nummer 32 (§ 93a)

§ 93a Abs. 2 (neu) stellt sicher, dass bei Inanspruchnahme einer vorzeitigen Altersrente nach
§ 12 Abs. 1 bei denjenigen, die bis Ende 2011 das 55. Lebensjahr vollenden, abweichend von
§ 23 Abs. 8 nur die Abschlage wegen vorzeitigen Bezugs einer Altersrente vorgenommen wer-
den, die sich ohne Anhebung der Regelaltersgrenze ergaben. Fir diejenigen, die ab 2012 das
55. Lebensjahr vollenden, wird dann innerhalb von wenigen Monaten die Héhe der jeweils vor-
zunehmenden Abschlage an die Hohe herangefihrt, die sich nach MaRRgabe der fir die jeweili-
gen Geburtsjahrgange geltenden Regelaltersgrenze (die das Ausmal der vorzeitigen Inan-
spruchnahme vorgibt) ergeben wiirde.

Absatz 3 (neu) Satze 1 und 2 stellen eine Ubergangsregelung zur Ermittlung der Abschlage bei
Renten wegen Erwerbsminderung und Renten wegen Todes dar. Die Regelung entspricht im
Ergebnis der fir die gesetzliche Rentenversicherung in § 264c SGB VI vorgesehenen Uber-
gangsregelung. Anders als bei den Altersrenten wird hier im Rahmen der Ubergangsregelung
nicht auf das Geburtsjahr (so 88 87a und 87b), sondern - wie auch in der gesetzlichen Renten-
versicherung - auf den jeweiligen Rentenbeginn bzw. Todeszeitpunkt abgestellt.

Die Hohe der Abschlage bei Renten wegen Erwerbsminderung und wegen Todes richtet sich
gemal § 23 Abs. 8 grundsatzlich danach, ob und inwieweit vor Vollendung des

65. Lebensjahres diese Rente in Anspruch genommen wird bzw. der Versicherte stirbt. Fur
diese Berechnung wird diese Altersgrenze in Abhangigkeit vom Rentenbeginn modifiziert.

Absatz 3 (neu) Satz 3 stellt eine Ubergangsregelung zu § 23 Abs. 8 Satz 4 (neu) dar. Wie nach
der fir die gesetzliche Rentenversicherung vorgesehenen Ubergangsregelung sollen sich auch
in der Alterssicherung der Landwirte bei Beginn der Erwerbsminderungsrente vor 2024 (bzw.
bei Hinterbliebenenrenten bei Eintritt des Todes vor 2024) furr diesen Ubergangszeitraum die
Abschlage bei diesen Renten wie nach geltendem Recht berechnen, wenn (nur) fir 35 Jahre
Zeiten zurlickgelegt sind, die auch einen abschlagsfreien Altersrentenbezug ab 65 ermdglichen.
Nach Ablauf dieses Ubergangszeitraumes sind hier 40 Jahre erforderlich.

Zu Nummer 33 (§ 96)

Der neue Absatz enthalt die notwendige Ubergangsregelung zur Anhebung der Altersgrenze fir
den Bezug der (groRen) Witwen- oder Witwerrente. Die Ubergangsregelung entspricht der fiir
die gesetzliche Rentenversicherung getroffenen Ubergangsregelung.
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Zu Nummer 34 und 35 (88 98, 107)

Die Anderungen betreffen Sonderregelungen zur Umrechnung von vor 1995 geleisteten Hinter-
bliebenenrenten (8§ 98 Abs. 3a) bzw. Uber die Dauer der Zahlung von Beitragszuschiissen. Als
Folgeregelung zur Anhebung der Regelaltersgrenze vom vollendeten 65. auf das vollendete 67.
Lebensjahr und zur Einfiihrung einer neuen vorzeitigen Altersrente ab 65 (mit Abschlag) wird im
Hinblick auf diese Regelungsbereiche nicht mehr auf die Vollendung des 65. Lebensjahres ab-
gestellt, sondern auf das Erreichen der Regelaltersgrenze. Im Ubrigen handelt es sich um eine
Folgeregelung zur Einfihrung einer weiteren Wartezeit von 35 Jahren, indem die bisherige
Wartezeit fir eine Altersrente als Wartezeit von 15 Jahren prazisiert wird.

Zu Nummer 36 (8§ 114)

Wie der Beitrag fiir Landwirte in den alten Bundeslandern (vgl. Anderung von § 68 und Auf-
hebung von § 69) soll kiinftig auch der Beitrag fur die Landwirte in den neuen Bundeslandern
nicht durch Rechtsverordnung festgelegt, sondern im Bundesgesetzblatt bekannt gegeben
werden. Die im bisherigen Absatz 1 enthaltene Regelung hat sich durch Zeitablauf erledigt.

Zu Nummer 37 (§ 116)
Folgeanderung zur Neufassung des § 114.

Zu Nummer 38 (§ 120)

Die bisherige Festsetzung des Beitrags fur das Beitrittsgebiet und des Zuschusses zum Beitrag
fur das Beitrittsgebiet durch Rechtsverordnung sollen durch die Bekanntgabe im Bundesge-
setzblatt ersetzt werden. Die bisherigen Verordnungserméchtigungen in 8§ 120 sind daher ent-
behrlich.

Der geanderte 8§ 120 enthalt somit die materiellen Regelungen zur Errechnung des Zuschusses
zum Beitrag fur Landwirte in den neuen Bundeslandern sowie die neue Ermachtigung zur Be-
kanntgabe der Zuschussbetrédge im Bundesgesetzblatt (die entsprechende Ermé&chtigung fur
die Bekanntgabe der Beitrdge enthalt der gednderte § 114).

Zu Nummer 39 (Anlage 1)

Die Fortschreibung der Anlage 1 ist durch die kiinftige Bekanntmachung des Beitrags und des
Zuschusses zum Beitrag im Bundesgesetzblatt nicht mehr erforderlich.
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Zu Artikel 18 (Anderung des Gesetzes zur Forderung der Einstellung der landwirtschaft-
lichen Erwerbstatigkeit)

Als Folgeregelungen zur Anhebung der Regelaltersgrenze in der Alterssicherung der Landwirte
vom vollendeten 65. auf das vollendete 67. Lebensjahr und zur Einfilhrung einer neuen vor-
zeitigen Altersrente ab 65 (mit Abschlag) wird nicht mehr auf die Vollendung des 65. Lebens-
jahres abgestellt, sondern auf das Erreichen der Regelaltersgrenze. Im Ubrigen handelt es sich
um eine Folgeregelung zur Einfiihrung einer weiteren Wartezeit von 35 Jahren.

Zu Artikel 19 (Anderung des Kiinstlersozialversicherungsgesetzes)

Folgeanderung zur Anhebung der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung.
Die Regelung Uber die Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Krankenversicherung fur
Personen, die das 65. Lebensjahr Uiberschritten haben und erstmalig eine selbstandige kiinstle-
rische oder publizistische Tatigkeit aufnehmen, knipft an die Regelaltersgrenze an, so dass
eine Anpassung erforderlich ist.

Zu Artikel 20 (Anderung des Dienstbeschadigungsausgleichsgesetzes)

Folgeanderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Renten-
versicherung. Die Regelung tber die Weiterzahlung des Dienstbeschadigungsausgleichs in
Hohe der Dienstbeschadigungsteilrente bis zum Bezug einer Altersrente, langstens jedoch bis
zur Vollendung des 65. Lebensjahres, knipft an die Regelaltersgrenze an, so dass eine An-
passung erforderlich ist. Die Ubergangsregelung des § 235 SGB VI - Ubergangsregelung zur
Regelaltersrente fiir die Jahrgange vor 1964 - kommt dabei zur Anwendung.

Zu Artikel 21 (Anderung des Versorgungsruhensgesetzes)

Durch die Neufassung, mit der im Ergebnis geregelt wird, dass nur noch Sitzungsgelder fur die
Kommissionsmitglieder gezahlt werden und keine monatliche Entschadigung mehr, wird der
stark abnehmenden Arbeitsbelastung der Kommission Rechnung getragen. Eine Auflésung der
Kommission wird insbesondere wegen der erfolgten Beiladung in noch anhdngigen Gerichts-
verfahren, die auf Vorschlag der Kommission getroffene Entscheidungen des Bundesver-
sicherungsamtes zum Gegenstand haben, zu einem spéateren Zeitpunkt erfolgen.
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Zu Artikel 22 (Anderung des Bundesversorgungsgesetzes)

Zu Nummer 1 (8 41)

Folgeanderung zur stufenweisen Anhebung der Altersgrenze fiir die grof3e Witwenrente oder
Witwerrente auf 47 Jahre nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch (88 46, 242a Sechstes
Buch Sozialgesetzbuch). Durch die Anderung wird die heraufgesetzte Altersgrenze auch im
Bereich der Sozialen Entschadigung fur den Anspruchsbeginn bei der einkommensabhéngigen
Witwenausgleichsrente, die durch die Schadigung bzw. den Tod des Ehemannes bedingte
wirtschaftliche Nachteile ausgleichen soll, beriicksichtigt. Die Ubergangsregelungen kommen
zur Anwendung.

Zu Nummer 2 (8 66)
Folgeregelung und redaktionelle Anpassung an die Einfligung eines neuen Absatzes 4a in
§ 118 SGB VI.

Zu Artikel 23 (Anderung des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes)

In der gesetzlichen Rentenversicherung kann in Zukunft grundséatzlich niemand mehr eine
Altersrente vor Vollendung des 62. Lebensjahres beziehen. Diese Anhebung des Zugangsalters
in der gesetzlichen Rentenversicherung wird mit diesen Regelungen auch im Bereich der
zusatzlichen Altersvorsorge nachvollzogen. Fir die Vertrage, die vor dem 1. Januar 2012
abgeschlossen werden, ergeben sich insoweit keine Anderungen.

Dartiber hinaus stellt die Ubergangsregelung sicher, dass zertifizierte Vertragsmuster ohne
zusatzliche Kosten fir die Anbieter auf die dann geltenden neuen Rahmenbedingungen umge-
stellt werden kénnen. AuRerdem kdnnen bereits abgeschlossene Altersvorsorgevertrége im
gegenseitigen Einvernehmen angepasst werden.

Zu Artikel 24 (Anderung der Bundespflegesatzverordnung)

Redaktionelle Folgednderung, die sich aus der mit dem Gesetz zur Organisationsreform in der
gesetzlichen Rentenversicherung vorgenommenen Neuorganisation der gesetzlichen Renten-
versicherung und dem einheitlichen Versichertenbegriff ergibt. In der Folge &ndern sich die
Namen der Rentenversicherungstrager in die Bezeichnung ,Deutsche Rentenversicherung® mit
einer angeflgten Regionalbezeichnung. Wegen der branchenbezogenen Versicherten- und
Rentnerzuweisung wurde die Bundesknappschaft Teil der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See.
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Zu Artikel 25 (Anderung der Berufsschadensausgleichsverordnung)
Folgeanderung zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre nach dem
Sechsten Buch Sozialgesetzbuch (88 35, 235 SGB VI).

Durch die Anderung wird die angehobene Altersgrenze auch im Bereich der Sozialen Ent-
schadigung bei der Berechnung des Berufsschadensausgleichs, der durch eine Schadigung
bedingte Einkommensverluste ausgleichen soll, beriicksichtigt. Die Ubergangsregelung zur
Regelaltersrente fiir die Jahrgange ab 1947 kommt zur Anwendung.

Zu Artikel 26 (Aufhebung des Gesetzes zur Anderung des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch)
Wegen Zeitablaufs entbehrlich.

Die Vorschrift enthalt eine Ubergangsregelung im Zusammenhang mit der Anderung der Alters-
grenzenregelung in 8 41 Abs. 4 Satz 3 SGB VI a.F. (Regelungsgehalt nach geltendem Recht §
41 Satz 2 SGB VI), die durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist. Nach dieser Ubergangs-
regelung endeten Arbeitsverhaltnisse mit Arbeitnehmern, die wegen § 41 Abs. 4 Satz 3 SGB VI
in der bis zum 1. August 1994 geltenden Fassung Uber das 65. Lebensjahr hinaus beschaftigt
worden sind, am 30. November 1994, es sei denn, Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben etwas
anderes vereinbart. Diese Ubergangsregelung wurde durch Beschluss des Bundes-
verfassungsgerichts vom 8. November 1994 - BvR 1814/94 (BGBI. | 1994 S. 3992) - bis zum
31. Méarz 1995 ausgesetzt, so dass die aufgrund der Ubergangsregelung verlangerten Arbeits-
verhaltnisse am 31. Marz 1995 endeten.

Zu Artikel 27 (Inkrafttreten)

Zu Absatz 1

Allgemeines Inkrafttreten ist der 1. Januar 2008. Zu dem Zeitpunkt sollen insbesondere die
Regelungen Uber die Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre und die entsprechenden
Folgednderungen in Kraft treten.

Zu Absatz 2

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 13. Juni 2006 beanstandet,
dass die durch das Wachstums- und Beschaftigungsférderungsgesetz (WFG) zum 1. Oktober
1996 eingefuhrte Begrenzung von nach dem Fremdrentengesetz erworbenen Entgeltpunkten

keine Ubergangsregelung fiir rentennahe Jahrgange enthalt, die vor dem 1. Januar 1991 ihren
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gewohnlichen Aufenthalt im Bereich der Bundesrepublik Deutschland genommen haben und
deren Rente nach dem 30. September 1996 beginnt. Die vom Bundesverfassungsgericht gefor-
derte Ubergangsregelung tritt daher zum 1. Oktober 1996 in Kraft. Die Regelung ist fiir die

Normadressaten von begiinstigender Natur.

Zu Absatz 3

Das riickwirkende Inkrafttreten der Anderung zu § 237 SGB VI ist erforderlich, da seit dem

1. Januar 2005 die Regelungen Uber Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschadigung
nach § 16 Abs. 3 Satz 2 des Zweiten Buches gelten. Die Regelung ist fir die Normadressaten
von begiinstigender Natur.

Die Ubrigen Regelungen sind Anpassungen, die infolge des Gesetzes zur Organisationsreform
in der gesetzlichen Rentenversicherung erforderlich geworden sind. Die Regelungen treten
riickwirkend zu dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die urspriingliche Anderung durch das Gesetz
zur Organisationsreform in der gesetzlichen Rentenversicherung in Kraft getreten ist oder in
Kraft hatte treten missen. Die Anderungen sind furr die Normadressaten nicht von belastender
Natur.

Zu den Absétzen 4 und 5

Es handelt sich um Anpassungen, die infolge des Gesetzes zur Organisationsreform in der
gesetzlichen Rentenversicherung erforderlich geworden sind. Die Regelungen treten riick-
wirkend zu dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die urspriingliche Anderung durch das Gesetz zur
Organisationsreform in der gesetzlichen Rentenversicherung in Kraft getreten ist oder in Kraft
héatte treten miissen. Die Anderungen sind fir die Normadressaten nicht von belastender Natur.

Zu Absatz 6

Die Regelungen zur Modifizierung der Schutzklausel bei der Rentenanpassung treten bereits
zum 1. Mérz 2007 in Kraft. Dies ist notwendig, um wie geplant die Veranderung des Ausgleichs-
bedarfs erstmals in dem im Méarz 2007 beginnenden Verfahren zur Bestimmung der neuen

aktuellen Rentenwerte zum 1. Juli 2007 ausweisen zu kdnnen.

Zu Absatz 7

Diese Regelungen stehen nicht im Zusammenhang mit der Anhebung der Regelaltersgrenze
auf 67 Jahre. Sie sollen zeitnah am ersten Tag des auf die Verkiindung folgenden Kalender-
monats in Kraft treten.
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Zu Absatz 8

Die Rechtséanderungen im Bereich der Einkommensanrechnung auf Hinterbliebenenrenten
treten am 1. Juli 2007 in Kraft, weil zu dem Zeitpunkt nach § 18d SGB IV auch weitere Ein-
kommenséanderungen zu bericksichtigen sind.

Zu Absatz 9
Aus Griinden des Vertrauensschutzes tritt diese Anderung erst am 1 Januar 2010 in Kraft.

Zu Absatz 10
Die Regelungen Uber die Einfiihrung einer neuen Altersrente fur besonders langjahrig Ver-
sicherte sollen erst ab dem 1. Januar 2012 zur Anwendung kommen.
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C. Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen in der Rentenversicherung

Aus der Anhebung der Altersgrenze und der Modifizierung der Schutzklausel ergeben sich
in der mittleren Frist keine finanziellen Auswirkungen, da diese MalRnahmen erst nach dem
Jahr 2010 einsetzen.

Die Regelungen im Zusammenhang mit der Anhebung der Regelaltersgrenze ab dem Jahr
2012 fuhren zu einer im Zeitverlauf steigenden Beitragssatzentlastung, die bis zum Jahr
2030 auf 0,5 Beitragssatzpunkte ansteigt. Durch die Anhebung der Altersgrenze verbessert
sich das Verhéltnis von Beitragszahlern zu Rentnern, wodurch die dampfende Wirkung des
Nachhaltigkeitsfaktors bei der Rentenanpassung gemindert wird.

Die Schutzklausel bei der Rentenanpassung wird dahin gehend modifiziert, dass unter-
bliebene Rentenminderungen ab dem Jahr 2011 durch die Schmaélerung positiver Renten-
anpassungen realisiert werden. Die intendierte Wirkung der implementierten Dampfungs-
faktoren wird hierdurch kinftig nachgesteuert. In der aktuellen Modellrechnung ist dieser
Prozess ab dem Jahr 2015 abgeschlossen. Wirkungen auf den Beitragssatz kénnen aber
auch dartber hinaus auftreten. Die Beitragssatzentlastung belauft sich auf 0,5 bis

0,6 Prozentpunkte.

Neben der Anhebung der Altersgrenze und der Modifizierung der Schutzklausel enthalt der
Gesetzentwurf weitere Anderungen (Frist- und Verfahrensvorschriften zum Rentensplitting,
Rucknahmepflicht bei bestandskraftigen Verwaltungsakten, Anpassung der Hinzuverdienst-
grenzen nach der Entwicklung der BezugsgréRe, Anderung des Fremdrenten- und Aus-
landsrenten-Neuregelungsgesetzes u.a.m.). Die mittel- und langfristigen finanziellen Aus-
wirkungen dieser Anderungen sind gering bzw. zum Teil nicht quantifizierbar und haben
keine Beitragssatzwirkung.

Durch die Malinahmen dieses Gesetzentwurfs kann der Beitragssatzanstieg im Vergleich
zum bisherigen Recht deutlich gedampft werden. Fir das Jahr 2020 ergibt sich in den
Berechnungen ein Beitragssatz von 20,0 Prozent, der um 0,7 Prozentpunkte unter dem
Beitragssatz nach bisherigem Recht liegt (siehe Tabelle 1). Im Jahr 2030 liegt der Beitrags-
satz mit 21,9 Prozent um 1,0 Prozentpunkte niedriger als nach bisherigem Recht. Das
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Sicherungsniveau vor Steuern betragt im Jahr 2020 46,6 Prozent und im Jahr 2030
43,5 Prozent.

Die gesetzlichen Beitragssatzziele (nicht tiber 20 Prozent im Jahr 2020 und nicht tGber
22 Prozent im Jahr 2030) und Sicherungsniveauziele (nicht unter 46 Prozent im Jahr 2020
und nicht unter 43 Prozent im Jahr 2030) werden eingehalten.

Tabelle 1: Gesamtwirkung der in diesem Gesetzentwurf enthaltenen Maflnahmen

Rechtsstand / Jahr 2010 2015 2020 2030

Beitragssatz

1. Geltendes Recht 19,9 19,9 20,7 22,9
2. Gesetzentwurf 19,9 19,2 20,0 21,9
Differenz zum geltenden Recht 0,0 -0,7 -0,7 -1,0

Berechnung unter Anwendung der Verstetigungsregel nach §158 SGB VI

Die Wirkung der Einzelmafinahmen sind der Tabelle 2 zu entnehmen.

Tabelle 2: Beitragssatzwirkung der Einzelmaf3nahmen (in Prozentpunkten)

MaRnahme / Jahr 2010 | 2015 | 2020 | 2030

Anhebung der Regelaltersgrenze 0.0 01| -02 | -05
auf 67 Jahre

Modifizierung der Schutzklausel 0,0 -0,5 -0,5 -0,6

Sonstige MalRnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0

Gesamtwirkung 0,0 -0,6 -0,7 -11

Berechnung ohne Anwendung der Verstetigungsregel nach §158 SGB VI

Die MalRnahmen dieses Gesetzentwurfs bringen darlber hinaus eine finanzielle Entlastung
fir den Bundeshaushalt mit sich. Der Zuschuss des Bundes zur allgemeinen Renten-
versicherung fallt aufgrund des gedampften Beitragssatzanstiegs geringer aus. Dies gilt
auch hinsichtlich der Beitrage des Bundes fur Kindererziehungszeiten.
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Tabelle 3: Finanzwirkung auf den Bundeshaushalt (Entlastung: -, Belastung: +) durch
die MalRnahmen dieses Gesetzentwurfs (in Mrd. €):

Finanzwirkung / Jahr 2010 | 2015 | 2020 | 2030

Bundeszuschuss 0,0 -15 -1.4 -3,2

Beitrage fur
Kindererziehungszeiten 00 | -04 | -05 | -09

Bei den Zusatz- und Sonderversorgungssystemen, den einigungsbedingten Leistungen, in
der knappschaftlichen Rentenversicherung, im Sozialen Entschadigungsrecht und bei den
Beitragen der 6ffentlichen Arbeitgeber zur gesetzlichen Rentenversicherung treten im Zeit-
raum der mittelfristigen Finanzplanung keine Finanzwirkungen auf den Bundeshaushalt in
Verbindung mit der Rentenversicherung ein.

[I. Finanzielle Auswirkungen in der Alterssicherung der Landwirte

Die Regelungen zur Anhebung der Regelaltersgrenze vom vollendeten 65. auf das voll-
endete 67. Lebensjahr in der gesetzlichen Rentenversicherung werden auf die Alters-
sicherung der Landwirte Ubertragen. Dabei wird dort eine neue vorzeitige Altersrente bei
Vollendung des 65. Lebensjahres mit Abschlagen eingefihrt.

Aufgrund des § 78 des Gesetzes uber die Alterssicherung der Landwirte entsprechen dort
ausgeldste Finanzwirkungen den Finanzwirkungen auf den Bundeshaushalt in gleicher
Richtung und Hohe. Die Finanzwirkungen sind der Tabelle 4 zu entnehmen.

Tabelle 4: Finanzwirkung auf Alterssicherung der Landwirte (Entlastung: -, Belastung: +)
durch die MaRnahmen dieses Gesetzentwurfs (in Mrd. €):

Finanzwirkung / Jahr 2010 | 2015 | 2020 | 2030

Alterssicherung der Landwirte 0,0 -0,02 | -0,05 | -0,15
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lll.Finanzielle Auswirkungen auf Arbeitsmarkt und Sozialversicherungen

Die Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre darf nicht ausschlieflich als Instrument
zur nachhaltigen Finanzierbarkeit der gesetzlichen Rentenversicherung angesehen werden.
Die zu erwartenden Auswirkungen der MaRnahmen des Gesetzentwurfs - insbesondere die
der Anhebung der Altersgrenze - auf Arbeitsmarkt und Sozialversicherungen stehen im
Kontext der demografischen Entwicklung und der Gesamtwirkung der Ma3hahmen der
Bundesregierung im Rahmen der Initiative 50plus.

Ziel der Anhebung der Altersgrenze ist auch, dem zu erwartenden, demografisch bedingten
Ruckgang an qualifizierten Fachkraften zu begegnen. Daher wird die Anhebung der Alters-
grenze durch die MaRnahmen der Initiative 50plus flankiert. Mit dem MalRnahmenbiindel
dieser Initiative sollen Beschéaftigungsfahigkeiten und -chancen &alterer Menschen verbessert
und somit die Erwerbsbeteiligung alterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhéht
werden. Die arbeitsmarktseitigen Auswirkungen der Anhebung der Altersgrenze missen im
Zusammenhang mit dieser Initiative betrachtet werden.

Die Anhebung der Altersgrenze setzt im Jahr 2012 in sehr moderaten Schritten von einem
Monat pro Geburtsjahrgang ein. Erst ab 2023 erfolgt die Anhebung um zwei Monate pro
Geburtsjahrgang. Der Pfad der Anhebung orientiert sich somit an dem vorgezeichneten
demografisch bedingten Rickgang des Arbeitskrafteangebots und wirkt diesem entgegen.
Zusammen mit den MalRnahmen der Initiative 50plus wird somit die Zahl verfiigbarer
Arbeitskrafte gesteigert und damit das Wachstumspotenzial der deutschen Volkswirtschaft
gestarkt.

Durch die Malinahmen dieses Gesetzentwurfs werden dartiber hinaus die Lohnzusatz-
kosten gesenkt. Dies steigert die internationale Wettbewerbsféahigkeit Deutschlands und
wirkt sich positiv auf die verfiigbaren Einkommen der Beschéftigten und damit auf die
gesamtwirtschaftliche Nachfrage aus.

Insgesamt wird die wirtschaftliche Entwicklung durch diesen Gesetzentwurf glinstig beein-
flusst. Zusammen mit dem Maflinahmenbundel ,Initiative 50plus” wird sich daraus eine
Zunahme der Beschéftigung - insbesondere auch von alteren Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern - ergeben. Eine Zunahme der Arbeitslosigkeit aufgrund der Anhebung der
Altersgrenze wird nicht erwartet. Zwar kann es in Einzelféllen durch die Anhebung der
Altersgrenze zu einer verlangerten Bezugsdauer von Arbeitslosengeld kommen, dem steht
jedoch ein Ruckgang der Arbeitslosigkeit aufgrund der positiven gesamtwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen und flankierender MaRnahmen auf dem Arbeitsmarkt entgegen.
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Aufgrund der gunstigeren wirtschaftlichen Entwicklung und der Zunahme der Beschéftigung
ergeben sich Beitragsmehreinnahmen und damit Entlastungen in allen Zweigen der Sozial-
versicherung. Dartiber hinaus fiihrt der geringere Beitragssatzanstieg in der gesetzlichen
Rentenversicherung zu geringeren Ausgaben in den Sicherungszweigen, die Giber den
Anpassungsverbund mit der gesetzlichen Rentenversicherung verbunden sind.

. Finanzielle Auswirkungen durch die Anderungen im Einkommensteuergesetz

Geringfligig, nicht bezifferbar.

. Sonstige Kosten

Der geringere Beitragssatzanstieg in der gesetzlichen Rentenversicherung fihrt zu einer
Verminderung der Lohnzusatzkosten und damit der Lohnkosten insgesamt. Sonstige Aus-
wirkungen auf die Kosten der Unternehmen entstehen nicht. Wegen der Bedeutung der

Lohnkosten fur die Kostensituation der Unternehmen ist eine ddmpfende Wirkung auf das
Preisniveau zu erwarten.



	Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
	Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	Nach der Angabe zu § 37 wird folgende Angabe eingefügt:
	Nach der Angabe zu § 68 wird folgende Angabe eingefügt:
	In der Angabe zu § 86 werden die Wörter „Zuschläge oder“ ges
	Die Angabe zu § 94 wird gestrichen.
	Die Angabe zu § 120d wird wie folgt gefasst:
	Nach der Angabe zu § 120d wird folgende Angabe eingefügt:
	Nach der Angabe zu § 234 wird folgende Angabe eingefügt:
	Die Angabe zu § 235 wird gestrichen.
	Vor der Angabe zu § 236 wird folgende Angabe eingefügt:
	Die Angabe zu § 255d wird wie folgt gefasst:
	Die Angabe zu § 255g wird wie folgt gefasst:
	Die Angaben zu den §§ 276b und 276c werden gestrichen.
	Die Angaben zu den Anlagen 21 bis 23 werden gestrichen.

	§ 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:
	In Nummer 1 und 2 wird jeweils vor den Wörtern „keinen versi
	In Nummer 9 Buchstabe a werden die Wörter „, dessen Arbeitse

	§ 5 Abs. 4 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:
	In § 6 Abs. 1b werden in Nummer 1 das Wort „oder“ durch ein 
	In § 33 wird jeweils in Absatz 2 und 3 das Wort „als“ gestri
	In § 33 Abs. 2 wird nach Nummer 3 folgende Nummer 3a eingefü
	§ 34 wird wie folgt geändert:
	In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Vollendung des 65. Leb
	Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
	In Absatz 4 werden vor den Wörtern „ist der Wechsel“ die Wör

	Die §§ 35 bis 37 werden wie folgt gefasst:
	Nach § 37 wird folgender § 38 eingefügt:
	§ 40 wird wie folgt gefasst:
	§ 41 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
	In § 43 Abs. 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 werden jeweils die
	In § 45 Abs. 1 und 3 werden jeweils die Wörter „zur Vollendu
	§ 46 wird wie folgt geändert:
	In Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 wird die Angabe „45. Lebensjahr“ du
	Absatz 2b wird wie folgt gefasst:

	In § 47 Abs. 1 und 3 werden jeweils die Wörter „zur Vollendu
	§ 50 wird wie folgt geändert:
	In Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 werden die Wörter „zur Vollendung d
	Folgender Absatz 5 wird angefügt:

	Nach § 51 Abs. 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
	§ 56 Abs. 2 Satz 6 wird wie folgt gefasst:
	§ 68 Abs. 6 wird aufgehoben.
	Nach § 68 wird folgender § 68a eingefügt:
	In § 69 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Rentenwert“ die 
	In § 76b Abs. 4 Nr. 3 werden die Wörter „Vollendung des 65. 
	§ 77 wird wie folgt geändert:
	Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	In Satz 1 werden in Nummer 1 die Wörter „der Vollendung des 
	In Satz 2 und 3 wird jeweils die Angabe „60. Lebensjahres“ d

	Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt geändert:
	In Nummer 2 werden die Angabe „60. Lebensjahres“ durch die A
	In Nummer 3 werden die Wörter „Vollendung des 65. Lebensjahr

	Folgender Absatz 4 wird angefügt:

	In der Überschrift zu § 86 werden die Wörter „Zuschläge oder
	§ 86a wird wie folgt geändert:
	In Satz 1 wird die Angabe „62. Lebensjahres“ durch die Angab
	Folgender Satz 3 wird angefügt:

	In § 89 Abs. 1 Satz 2 wird nach Nummer 3 folgende Nummer 3a 
	§ 94 wird aufgehoben.
	§ 96a Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
	§ 98 Satz 1 Nr. 7 wird gestrichen.
	Dem § 100 wird folgender Absatz 4 angefügt:
	Dem § 101 werden folgende Absätze 4 und 5 angefügt:
	§ 102 wird wie folgt geändert:
	Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	Satz 3 wird wie folgt gefasst:
	Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:
	Folgender Satz wird angefügt:

	In Absatz 3 und 4 wird Satz 2 jeweils wie folgt gefasst:

	In § 106 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „der gesetzlichen K
	In § 109 Abs. 4 Nr. 3 Buchstabe c werden die Wörter „Vollend
	§ 109a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:
	In § 111 Abs. 2 werden die Wörter „und die Pflegeversicherun
	§ 115 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
	In Satz 1 werden die Wörter „zur Vollendung des 65. Lebensja
	In Satz 2 werden die Wörter „des 45. Lebensjahres“ durch die

	§ 118 wird wie folgt geändert:
	Absatz 4 Satz 3 wird gestrichen.
	Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:

	§ 120a wird wie folgt geändert:
	In Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 werden die Wörter „das 65. Lebensja
	In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „vollendeten 65. Lebens
	Folgender Absatz 9 wird angefügt:

	§ 120c wird wie folgt geändert:
	Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
	Folgende Absätze 5 bis 7 werden angefügt:

	Nach § 120c wird folgender § 120d eingefügt:
	Der bisherige § 120d wird § 120e und wie folgt geändert:
	In der Überschrift wird die Angabe „§ 120d“ durch die Angabe
	Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

	In § 128 Abs. 3 wird das Wort „Rheinprovinz“ durch das Wort 
	§ 154 Abs. 4 wird wie folgt geändert:
	Satz 1 wird wie folgt gefasst:
	Satz 2 wird aufgehoben.

	In § 166 Abs. 1 Nr. 2a wird nach dem Wort „beziehen,“ das Wo
	In § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 werden die Wörter „Vollendung d
	§ 187 wird wie folgt geändert:
	Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
	Absatz 5 Satz 2 wird durch folgende Sätze ersetzt:

	In § 187a Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „zur Vollendung de
	In § 192 Abs. 1 und 2 werden jeweils die Wörter „von länger 
	In § 196 Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „oder in dem Verzei
	§ 210 wird wie folgt geändert:
	In Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 werden die Wörter „das 65. Lebensja
	Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

	In § 223 Abs. 6 Satz 3 Nr. 3 werden die Wörter „Rentenversic
	§ 228a Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
	Dem § 229 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:
	Der bisherige § 235 wird § 234a.
	Vor § 236 wird folgender § 235 eingefügt:
	§ 236 wird wie folgt gefasst:
	§ 236a wird wie folgt gefasst:
	§ 237 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
	§ 238 wird wie folgt geändert:
	Dem Absatz 1 werden folgende Absätze 1 und 2 vorangestellt:
	Die bisherigen Absätze 1 und 2 werden die Absätze 3 und 4.

	In § 240 Abs. 1 werden die Wörter „zur Vollendung des 65. Le
	Dem § 242a werden folgende Absätze 4 und 5 angefügt:
	Dem § 243 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:
	Dem § 244 wird folgender Absatz 3 angefügt:
	§ 254d Abs. 3 Satz 1 wird aufgehoben.
	Dem § 255a wird folgender Absatz 4 angefügt:
	In § 255b Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Rentenwert (Os
	§ 255d wird wie folgt gefasst:
	§ 255e Abs. 5 wird wie folgt gefasst:
	§ 255g wird wie folgt geändert:
	Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
	Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
	Folgender Absatz 2 wird angefügt:

	§ 263 Abs. 2a Satz 3 wird aufgehoben.
	§ 264c wird wie folgt gefasst:
	Dem § 265 wird folgender Absatz 8 angefügt:
	Die §§ 276b und 276c werden aufgehoben.
	§ 281a Abs. 2 wird wie folgt geändert:
	In Satz 1 werden der Satzpunkt durch eine Komma ersetzt und 
	Folgende Sätze werden angefügt:

	In § 284 Satz 1 werden die Wörter „Vollendung des 65. Lebens
	§ 289a Satz 2 und 3 wird wie folgt gefasst:
	§ 302 Abs. 5 wird aufgehoben.
	In § 302a Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „zur Vollendung de
	§ 302b wird wie folgt geändert:
	In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „zur Vollendung des 65.
	In Absatz 2 werden die Wörter „vollendeten 65. Lebensjahr“ d

	§ 313 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:
	Dem § 315 wird folgender Absatz 4 angefügt:
	Die Anlagen 21 bis 23 werden aufgehoben.



	Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
	In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 7 folgende
	In § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 werden die Wörter „das 65. Lebens
	Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt:

	für den Geburts-
	jahrgang
	erfolgt eine Anhebung um �Monate
	auf Vollendung eines Lebensalters von
	1947
	1
	65 Jahren und 1 Monat
	1948
	2
	65 Jahren und 2 Monaten
	1949
	3
	65 Jahren und 3 Monaten
	1950
	4
	65 Jahren und 4 Monaten
	1951
	5
	65 Jahren und 5 Monaten
	1952
	6
	65 Jahren und 6 Monaten
	1953
	7
	65 Jahren und 7 Monaten
	1954
	8
	65 Jahren und 8 Monaten
	1955
	9
	65 Jahren und 9 Monaten
	1956
	10
	65 Jahren und 10 Monaten
	1957
	11
	65 Jahren und 11 Monaten
	1958
	12
	66 Jahren
	1959
	14
	66 Jahren und 2 Monaten
	1960
	16
	66 Jahren und 4 Monaten
	1961
	18
	66 Jahren und 6 Monaten
	1962
	20
	66 Jahren und 8 Monaten
	1963
	22
	66 Jahren und 10 Monaten
	ab 1964
	24
	67 Jahren
	§ 12 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
	In Nummer 1 wird die Angabe „9 750 Euro“ durch die Wörter „d
	In Nummer 3 wird die Angabe „16 250 Euro“ durch die Wörter „
	Folgender Satz wird angefügt:
	„Bei Personen, die


	In § 26 Abs. 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „private Alter
	In § 51b Abs. 2 Nr. 4 wird die Angabe „65-jährige“ durch die



	Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
	§ 28 Abs. 1 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:
	In § 57 Abs. 5 wird die Angabe „65. Lebensjahr“ durch die Wö
	In § 117 Abs. 2 wird die Angabe „65.“ durch die Wörter „für 
	In § 330 Abs. 1 werden nach den Wörtern „nach Erlass des Ver
	In § 346 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „65.“ durch die Wörte



	Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
	§ 18a wird wie folgt geändert:
	In Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 wird das Wort „wurden“ durch das Wo
	In Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b Satz 2 werden der Satzp
	§ 18b Abs. 5 wird wie folgt geändert:
	Satz 1 wird wie folgt geändert:
	Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
	In Nummer 3 wird die Angabe „23,8 vom Hundert“ durch die Ang
	In Nummer 5 werden die Angabe „20 vom Hundert“ durch die Ang

	In Satz 2 werden der Satzpunkt durch ein Semikolon ersetzt u

	In § 114 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 wird die Angabe „25,3 vom Hunde



	Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
	In § 78 Abs. 3 Satz 3 wird die Angabe „70 Abs. 1 und 3“ durc
	In § 208 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „70 Abs. 1 und 3“ dur
	§ 219d Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:
	Die Angabe „70 Abs. 1 und 3“ wird durch die Angabe „70 Abs. 
	Nach der Angabe „§ 72 Abs. 1 und 2 Satz 1“ werden die Wörter

	§ 281 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:
	Die Angabe „§ 70 Abs. 3“ wird durch die Angabe „§ 70 Abs. 5“
	Nach der Angabe „§ 72 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1“ werden die W




	Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch
	In § 65 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe b wird die Angabe „ 45. Leben
	§ 96 wird wie folgt geändert:
	Absatz 4 Satz 3 wird aufgehoben.
	Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:

	§ 218a wird wie folgt geändert:
	Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
	Folgender Absatz 2 wird angefügt:




	Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
	In § 19 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „das 65. Lebensjahr 
	§ 30 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
	Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
	In Nummer 2 werden die Wörter „unter 65 Jahren“ durch die Wö

	§ 41 wird wie folgt gefasst:

	für den Geburts-
	jahrgang
	erfolgt eine Anhebung um Monate
	auf Vollendung eines Lebensalters von
	1947
	1
	65 Jahren und 1 Monat
	1948
	2
	65 Jahren und 2 Monaten
	1949
	3
	65 Jahren und 3 Monaten
	1950
	4
	65 Jahren und 4 Monaten
	1951
	5
	65 Jahren und 5 Monaten
	1952
	6
	65 Jahren und 6 Monaten
	1953
	7
	65 Jahren und 7 Monaten
	1954
	8
	65 Jahren und 8 Monaten
	1955
	9
	65 Jahren und 9 Monaten
	1956
	10
	65 Jahren und 10 Monaten
	1957
	11
	65 Jahren und 11 Monaten
	1958
	12
	66 Jahren
	1959
	14
	66 Jahren und 2 Monaten
	1960
	16
	66 Jahren und 4 Monaten
	1961
	18
	66 Jahren und 6 Monaten
	1962
	20
	66 Jahren und 8 Monaten
	1963
	22
	66 Jahren und 10 Monaten
	ab 1964
	24
	67 Jahren
	In § 45 Abs. 1 Satz 1 und 3 Nr. 1 wird jeweils die Angabe „§
	In § 122 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b werden die Wörter „15- bis



	Änderung des Arbeitsgerichtsgesetzes
	Änderung des Sozialgerichtsgesetzes
	Änderung des Einkommensteuergesetzes
	Die bisherigen Absätze 24 bis 24b werden die Absätze 24a bis
	Nach Absatz 23d wird folgender Absatz 24 eingefügt:
	Dem Absatz 36 wird folgender Satz angefügt:



	Änderung des Gesetzes zur Neuordnung�der Pensionskasse Deuts
	§ 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
	In Satz 1 wird das Wort „Bahnversicherungsanstalt“ durch die
	In Satz 2 werden nach den Wörtern „Bahnversicherungsanstalt 
	In Satz  3 wird das Wort „Bahnversicherungsanstalt“ durch di

	In § 3 wird das Wort „Bahnversicherungsanstalt“ durch die Wö
	§ 6 wird wie folgt geändert:
	In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Bahnversicherungsanstalt“ 
	In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Bahnversicherungsanstalt“ 




	Änderung des Betriebsrentengesetzes
	§ 2 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
	In § 6 Satz 1 werden die Wörter „vor Vollendung des 65. Lebe


	Änderung des Arbeitssicherstellungsgesetzes
	Änderung des Altersteilzeitgesetzes
	§ 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
	In Nummer 1 werden die Wörter „oder das 65. Lebensjahr volle
	In Nummer 2 wird nach den Wörtern „befreit ist,“ das Wort „e
	In § 8 Abs. 3 werden die Wörter „nach Altersteilzeitarbeit“ 



	Änderung des Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherungs-Ges
	§ 2 wird wie folgt geändert:
	In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Landesversicherungsans
	In Absatz 2 Satz 3 zweiter Halbsatz werden die Wörter „Lande
	In § 19 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 werden die Wörter „zur Vollendun
	In § 26 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „zur Vollendung des 



	Änderung des Fremdrenten- und Auslandsrenten-Neuregelungsges
	Der bisherige Text wird Absatz 1.
	Folgender Absatz 2 wird angefügt:


	Änderung des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte
	Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	Die Angabe zu § 11 wird wie folgt gefasst:
	Vor § 68 werden in der Angabe zum Ersten Unterabschnitt die 
	Die Angabe zu § 69 wird gestrichen.
	Vor § 88 wird die Überschrift des ersten Titels wie folgt ge
	Vor § 88 werden folgende Angaben eingefügt:
	Die Angabe zu § 120 wird wie folgt gefasst:
	Die Angabe „Anlage 1 Beitragszuschüsse“ wird gestrichen.

	§ 2 Nr. 1 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:
	§ 3 wird wie folgt geändert:
	Nach Absatz 1 Nr. 1 wird folgende Nummer 1a eingefügt:
	Dem Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt:
	Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
	In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „für eine Altersrente v

	§ 4 wird wie folgt geändert:
	In Absatz 1 Nr. 2 werden die Wörter „das 65. Lebensjahr noch
	Absatz 3 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

	§ 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
	In Nummer 2 werden die Wörter „Wartezeit für eine Altersrent
	Die Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

	§ 11 wird wie folgt gefasst:
	§ 12 wird wie folgt geändert:
	Der bisherige Text wird Absatz 1.
	Im neuen Absatz 1 werden die Wörter „Vollendung des 65. Lebe
	Folgender Absatz 2 wird angefügt:

	In § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b wird die Angabe „45.
	In § 17 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „fünf und 15“ durch 
	§ 21 wird wie folgt geändert:
	In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „Vollendung des 65. Leb
	Absatz 9 wird wie folgt geändert:
	Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:
	In Satz 2 werden die Wörter „das 65. Lebensjahr vollendet“ d
	In Satz 3 Nr. 2 werden die Wörter „das 65. Lebensjahr vollen


	§ 23 wird wie folgt geändert:
	Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	Folgende Sätze werden angefügt:
	Im neuen Satz 6 werden die Wörter „der Vollendung des 65. Le

	Absatz 8 wird wie folgt gefasst:
	In Absatz 10 Satz 1 Nr. 1 wird die Angabe „60. und 63. Leben

	§ 27a wird wie folgt geändert:
	In Absatz 1 werden die Wörter „zur Vollendung des 65. Lebens
	Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

	§ 33 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
	In Satz 3 wird die Angabe „(Anlage 1)“ gestrichen.
	Folgender Satz wird angefügt:

	§ 35 Abs. 1 wird aufgehoben, die Absatzbezeichnung „(2)" wir
	In § 35a Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „in der“ durch die 
	§ 36 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
	§ 38 wird wie folgt geändert:
	In Absatz 1 Nr. 4 werden die Wörter „das 65. Lebensjahr nich
	In Absatz 2 werden die Wörter „Altersrente vom 65. Lebensjah

	In § 40 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „Altersrente vom 65.
	In § 42 Abs. 5 werden die Wörter „die nicht Deutsche sind“ d
	Dem § 43 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:
	Die Überschrift zu § 63 wird wie folgt gefasst:
	Vor § 68 werden in der Angabe zum Ersten Unterabschnitt die 
	§ 68 wird wie folgt geändert:
	Satz 1 wird wie folgt gefasst:
	Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:

	§ 69 wird aufgehoben.
	In § 75 Nr. 1 werden die Wörter „zur Vollendung des 65. Lebe
	§ 83 Abs. 1 Satz 2 und 3 wird durch folgenden Satz ersetzt:
	In § 84 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Absatz 2 Satz 1, 3 und 4 wer
	In § 85 Abs. 3b Satz 1 werden die Wörter „Wartezeit für eine
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